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Eingelangt sind die . Antworten des 
Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 

der Abg. Ha ckenberg und Genossen 
(160jA. B. zu 178/J); 

Bundesministers für Handel und Wiederaufbau 
auf die Anfrage der Abg. Wilhelmine Moik 
und Genossen (16 1jA. B.  zu  190/J); 

Bundesministers für Finanzen auf die Anfrage 
der Abg. Maurer und Genossen (162jA. B. 
zu 200/J); 

Bundesministers für Justiz auf die Anfrage der 
Abg. Dr. Tsc hadek und Genossen (163jA. B. 
zu 210/J); 

Bundesministers für Volksernährung auf die 
Anfrage der Abg. Pri r s c h  und Genossen 
(164jA. B. zu 213/J); 

Bundesministers für Land- 1.md Forstwirtschaft 
auf die Anfrage der Abg. A P P e 1 und Genossen 
(165jA. B. zu 189/J). 

-'" 
Beginn der Sitzung: 10 Uhr 10 Minut�n. 

Präsident Böhm eröffnet die Sitzung. 
K r a n k  gemeldet sind die Abg. Ku nschak 

und Kaps r e i t er. 
E n t s c h  nl digt  haben sich die Abg. Ce rny, 

Dr. Ko r e f, Marianne P o l l ak und Walcher. 
Dem Abg. Marktschläger  wurde em 

vierwöchiger U r la  u b erteilt. 
Die Anträge 141/A bis 143/A werden den 

zuständigen Ausschüssen z u g e w i e s en. 
Die schriftliche B e a n twortung der An­

fragen 178, 189, 190, 200, · 210 und 213/J 
wurde den anfragenden Mitgliedern des Hauses 
übermittelt. 

Eingelangt ist der Tätigkeitsbericht des 
Rechnungshofes (Verwaltungsjahr 1947) (606 
d. B.). 

Ferner sind von der Bundesregierung folgende 
Vorl a g e n  eingelangt: 

Bundesgesetz über die Ausgabe von Bundes­
schatzscheinen (2. Schatzscheingesetz 1948) 
(610 d. B.); 

Bundesgesetz über die Änderung einiger 
Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 
12. Juni 1947, B. G. BI. Nr. 142, über die 
Überleitung zum österreichischen Sozialver­
sicherungsrecht (612 d. B.); 

Bundesgesetz über die Rückstellungs­
ansprüche geschädigter Bestandnehmer (5. 
Rückstellungsgesetz) (615 d. B.); 

Bundesgesetz, womit das Bundesgesetz vom 
15. Mai 1946, B. G. BI. Nr. 97, über vorläufige 
Maßnahmen auf dem Gebiete der Arbeitslosen­
fürsorge (Arbeitslosenfürsorgegesetz) abge­
ändert wird (616 d. B.); 

Bundesgesetz über steuerliche Sonderbe­
stimmungen zur Ermittlung des Gewinnes 
für das Kalenderjahr 1947 (617 d. B.); 

Bundesgesetz über Schutzimpfungen gegen 
Pocken (Blattern) (618 d. B.); 

Bundesgesetz, womit das Außenhandels­
verkehrsgesetz vom 17. Dezember 1945, 
B. G. BI. Nr. 111/1946, abgeändert wird 
(2. Novelle zum Außenhandelsverkehrsgesetz) 
(619 d. B.); 

Bundesgesetz, womit das Zollüberleitungs­
gesetz vom 18. Juni 1946, B. G . BI. Nr. 127, 
abgeändert wird (2. Novelle zum Zollüberlei­
tungsgesetz) (620 d. B.); 

Bundesgesetz, betreffend die Einräumung 
von Privilegien und Immun�täten an zwischen­
staatliche Organisationen, an deren Beamte 
und an die Vertreter der Mitgliedstaaten bei 
diesen Organisationen (622 d. B.). 

Es werden z ug e w i e s e n: 
606 d. B. dem Rechnungshofausschuß ; 
610, 617 und 619 d. B. dem Finanz- und 

Budgetausschuß ; 
620 d. B. dem Zollausschuß ; 
622 d. B. dem Ausschuß für auswärtige 

Angelegenheiten; 
612, 616 und 618 d. B. dem Ausschuß für 

soziale Verwaltung; 
615 d. B. dem Ausschuß für. Vermögens­

sicherung. 
Sodann wird in die Ta g e s o r d n u n g  einge­

gangen. 
Über Vorschlag des Präsidenten Bö h m wird 

beschlossen, Berichterstattung und Debatte 
über den 1. und 2. Punkt unter einem abzu­
führen. Es sind dies 

1. Bericht des Ausschusses für Verwaltungs­
reform über die Regierungsvorlage (550 d. B.): 
Einspruch des Bundesrates gegen den Gesetzes­
beschluß des Nationalrates vom 14. Jänner 1948, 
betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, womit 
die Vorschriften desBundes-Verfassungsgesetzes 
über die Schadenshaftung der Gebietskörper­
schaften abgeändert werden (594 d. B.) und 

2. Bericht des Ausschusses für Verwaltungs­
reform über die Regierungsvorlage (549 d. B.): 
Einspruch des Bundesrates gegen den Gesetzes­
beschluß des Nationalrates vom 14. Jänner 1948 
betreffend ein Bundesgesetz, womit die Haftung 
des Bundes, der Länder, der Bezirke, der 
Gemeinden und der sonstigen Körperschaften 
des öffentlichen Rechts für den in Voll­
ziehung der Gesetze zugefügten Schaden ge­
regelt wird (Amtshaftungsgesetz) (595 d. B.). 
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Berichterstatter Ludwig: Hohes Haus! Ich I de Argumente einstimmig zur Kenntnis ge­
erlaube mir, den Bericht des Ausschusses für nommen worden. 
Verwaltungsreform über die Regierungsvorlage Was den ersten Punkt des Einspruches, 
(550 d. B.): Einspruch des Bundesrates die unterschiedliche Behandlung des Haftungs­
gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates umfanges, betrifft, so muß zunächst auf das 
vom 14. Jänner 1948, betreffend 'das Bundes- Syndikatsgesetz vom 12. Juli 1872, ferner auf 
verfassungsgesetz, womit die Vorschriften des § 12, Abs. (2), des Grundgesetzes über die 
Bundes-Verfassungsgesetzes über die Schadens- richterliche Gewalt vom 22 . November 1918 
haftung der Gebietskörperschaften abgeändert verwiesen werden, nach dem der Bund für 
werden, zu unterbreiten. jedes Verschulden, der richterliche Beamte 

Das Bundeskanzleramt hat am 5. März 1948 aber nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
unter Z. 63.715-2 bj1948 an das Präsidium des haftet. Man kann der heute schon reichen 
Nationalrates eine Note gerichtet, in der mit- Literatur über die Amtsha�tung zu dieser 
geteilt wurde, daß der Bundesrat in seiner F.rage, folgende �rgument.atIOn entnehmen, 
Sitzung vom 4. März 1948 gegen den Gesetzes- dIe auch der �aterIell-rechthche� Sachlage und 
beschluß des Nationalrates vom 14. Jänner 1948, den EntschlIeßungen des NatIOnalrates ent­
betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, womit spricht. Wenn der Rechtsträger volle Haftung 
die Vorschriften des Bundes-Verfassungs- trägt, das ?rt?an .aber nur fü� Vorsa�z u,nd 
gesetzes über die Schadenshaftung der Gebiets- grobe Fahrlasslgkmt haftet, so hegt dar�n eIne 
körperschaften abgeändert werden, Einspruch �inschränkun� zugunsten d

.�
r .Organe, dIe aber 

erhoben hat. Die Note des Bundeskanzleramtes 1m Interesse eIller schlagkraftlgen Verwaltung 
die auch die vom Bundesrat beschlossene Be� geboten und gerechtfertigt ist. Wollte man 
gründung seines Einspruches enthält, ,liegt die Haftung der Organe auch auf leichte 
unter 550 der Beilagen gedruckt vor. Fahrlässigkeit ausdehnen, bestünde die Gefahr, 

Das Präsidium des Nationalrates hat diesen daß die Verwaltungsarbeit der Org�ne unter 
dem Drucke der drohenden Haftung erschwert Einspruch des Bundesrates dem Ausschuß für und verlangsamt würde. Anderseits wäre es Verwaltungsreform zugewiesen, der sich in bestimmt kein Fortschritt in der Rechts­seiner Sitzung vom 14. April 1948 mit der entwicklung, wollte man die Haftung der Stellungnahme des Bundesrates eingehend Rechtsträger einschränken; das hieße den beschäftigte und einstimmig den Beschluß Anspruch des Geschädigten gefährden. Die faßte, dem Einspruche nicht beitreten zu heutige privilegierte Stellung der Rechtsträger . können. Der Einspruch des Bundesrates stützt. in ihrer Beziehung zum Staatsbürger wird sich auf die unterschiedliche Behandlung des und muß Beschränkungen unterworfen werden. Haftungsumfanges, auf die angeblich ungenaue Die Fassung des Nationalrates ist aber auch und unvollständige Begriffsbestimmung "son- aus dem Grunde notwendig, weil bei Gleioh­stige Körperschaften und Anstalten des öffent- setzung der Haftung von Rechtsträger und lichen Rechtes" und enthält eine Anregung, Organ sich eine neuerliche Gefährdung der die Worte "in Vollziehung der Gesetze" Geschädigten ergäbe, da die interne Ersatz­durch die Worte "in Ausübung seiner amtlichen pflicht infolge der kargen materiellen Lage der Wirksamkeit" zu ersetzen. h Organe vielfach nur Papierverpflic tung 

Ich habe mir erlaubt, in dem Ihnen vorliegen- bleiben wird. Schließlich bleibt dem Rechts­
den schriftlichen Bericht die formale Seite des träger und dem Organ noch die Möglichkeit 
Einspruohes darzustellen, will Sie mit diesen der Haftpflichtversicherung, und es liegen 
Details aber hier im mündlichen Bericht nicht hier schon eine Reihe von versicherungs­
noch einmal befassen, sondern nur konkludieren: technischen Berechnungen vor, die eine 

Da die verfassungsrechtlichen Termine und - übrigens unwahrscheinliche - budgetäre 
Bestimmungen in dem vorliegenden Fall einge- Gefährdung beinahe ausschließen. 
halten sind, besteht formalrechtlich der Ein- Gegenüber dem zweiten Punkte des Ein­
spruch zu Recht. Es wäre nur zu der schrift- spruches, die Definition des Begriffes "sonstige 
lichen Darlegung des Einspruches des Bundes- Körperschaften und Anstalten des öffentlichen 
rates zu bemerken, daß das vom Nationalrat Rechtes" sei ungenau und unvollständig, 
beschlossene Bundesverfassungsgesetz keinen seien folgende Feststellungen gemacht. Der 
§ 1, sondern nur einen Artikel I . enthält. Bericht des Ausschusses für Verwaltungs­
Aus der weiteren Begründung des Einspruches reform zum Amtshaftungsgesetz (515 d. B.) 
geht aber hervor, daß es sich hier nur um ein erläuterte den Begriff der Körperschaften des 
formales Versehen handelt. öffentlichen Rechts wie folgt: "Unter Körper-

Was nun die zwei materiell-rechtlichen Ein- schaften des öffentlichen Rechts versteht 
spruchspunkte sowie die Anregung des Bundes- man Personengemeinschaften, die in den 
rates betrifft, so sind bei der Beschlußfassung einzelnen VerwaltungsvorschrifteIi ausdrück­
des Ausschusses für Verwaltungsreform folgen- I lieh als Körperschaften des öffentlichen Rechts 
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erklärt sind." "Venn die Rechtsprechung in . ziehung, denn sonst wäre jeder rechtswidrige 
Hinkunft das Amtshaftungsgesetz auch auf Verwaltungsakt an sich hinfällig und absolut 
Körperschaften anwenden sollte, die nicht nichtig. Das vom Organ gesetzte Staatsunrecht 
ausdrücklich als solche des öffentlichen Rechts ist aber nicht vom Staate gewollt und gehört 
erklärt sind, aber von der Verwaltungswissen- daher nicht zur gewollten amtlichen Tätigkeit 
schaft als solche anerkannt werden, dann des Organs. 
wird der Wortlaut des Gesetzes dem nicht Nationalrat und Bundesrat sind über die 
entgegenstehen. Im Gegenteil, eine solche Notwendigkeit dieses Bundesverfassungsge­
Auslegung wird der Absicht des Gesetzgebers setzes einheitlicher Auffassung. Der Aus­
durchaus entsprechen. Jedenfalls hält sich schuß für Verwaltungsreform ist auch nicht der 
das Gesetz im Rahmen einer gebräuchlichen Meinung, daß die Differenzierung der Auf­
Terminologie. fa,ssung, wie sie in dem Einspruch des Bundes-

Die Haftung der Körperschaften tritt aber rates zutage tritt, von solcher Bedeutung ist, 
immer erst dann ein, wenn sie "in Vollziehung daß sie eine endgültige Beschlußfassung des 
der Gesetze" handeln. Der Anregung des Nationalrates noch einmal hemmen sollte. 
Bundesrates auf Austausch der Worte "in Voll- Gewiß, es mag über die eine oder andere 
ziehung der Gesetze" durch die Worte "in Aus- Fassung des vorliegenden Bundesverfassungs­
übung seiner amtlichen Wirksamkeit" seien gesetzes verschiedene Auffassung möglich sein. 
die erklärenden Bemerkungen des Berichtes im 

I 
Der Ausschuß für Verwaltungsreform hat seine 

Nationalrat gegenübergestellt. Der Bericht- Arbeiten auf alle gerade für dieses Thema 
erstatter führte damals aus (liest): "Durch die kompetenten Stellen, wie Verfassungsgerichts­
Einfügung der 'Worte ,in Vollziehung der Ge- hof, Oberster Gerichtshof, Verwaltungsgerichts­
setze' wird im Sinne der bisherigen Auffassung hof, das Votum der Landesregierungen, aller 
klargestellt, daß sich die Amtshaftung für die hiefür in Betracht kommenden öffentlich­
ü ble Verwaltung nur auf Handlungen und Unter- rechtlichen Faktoren, auf die Mitarbeit der 
lassungen bezieht, die in Ausübung der Ge- Gewerkschaft der öffentlich Angestellten ge­
richtsbarkeit und der Verwaltung (der soge- stützt sowie auf die zu diesem Thema empor­
nannten Hoheitsverwaltung) unterlaufen. Eine springende fachliche Literatur Rücksicht ge­
Abänderung weist die Neufassung auch in der nommen, so daß dem Hohen Hause mit ruhigem 
Hinsicht auf, daß die bisher in Artikel 23 ent- Gewissen der Antrag unterbreitet werden kann, 
haltene Vorschrift, der zufolge die Gebiets- der Nationalrat müge im Sinne des Artikels 42, 
körperschaften als Träger von Privatrechten Abs. (4), des Bundes-Verfassungsgesetzes seinen 
nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rech- Beschluß vom 14. Jänner 1948 wiederholen. 
tes haften, entfallen ist. . Eine solche Ver­
fassungsbestimmung kann entbehrt werden, 
weil die allgemeinen Bestimmungen des bürger­
lichen Rechtes auch für die Gebietskörper­
schafteri sowie Körperschaften und Anstalten 
öffentlichen Rechtes gelten, wenn sie als 
Privatrechtssubjekte handeln." Der Anregung 
des Bundesrates, "in Ausübung seiner amt­
lichen Tätigkeit" zu sagen, kann aber nicht 
gefolgt werden, weil das Organ keinen amtlichen 

Wird dieser Antrag von dem Hohen Hause 
angenommen, so ist damit eine gesetzliche 
Materie zur Verabschiedung gebracht, die mehr 
als hundert Jahre Gesetzgebung und Wissen­
schaft immer wieder beschäftigt hat, und man 
kann ohne Übertreibung sagen; daß damit für 
den einzelnen Staatsbürger ein Rechtssch�tz ge­
schaffen wird, den er bisher bedauerlicherweise 
entbehren mußte. 

Auftrag hat, Staatsunrecht zu begehen. Der Der A n t r a g  des Ausschusses für Verwal· 
Gesetzgeber hat aber die Aufgabe, die Haftung tungsreform lautet (liest): 
der Körperschaften auszuschließen, wenn das 
Organ einerseits im Bereiche der Gesetzgebung 
oder anderseits im Bereiche der Privatrechts­
sphäre handelt. Nun ist Vollziehung der 
Gesetze entweder Gerichtsbarkeit, das heißt 
Vollziehung durch die mit den verfassungs­
gesetzlichen Garantien der Unabhängigkeit 
'und Unahsetzbarkeit ausgestatteten Organe, 
oder Verwaltung, das heißt Vollziehung der 
Gesetze durch jedes andere nicht richterliche 
Organ. Man wird· daher die Fassung "in 
Vollziehul1g der Gesetze" durchaus vertreten 
können, da die amtliche Tätigkeit der Organe 
der Vollziehung in der Vollziehung der Gesetze 
besteht. Die Vollziehung eines Gesetzes contra 
und pr

�
aeter legem ist aber auch noch Voll-

"Der Nationalrat wolle beschließen: 
Der ursprüngliche Beschluß des National­

rates vom 14. Jänner 1948, mit welchem dem 
Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes, 
womit die Vorschriften des Bundes-Verfas­
sungsgesetzes über die Schadenshaftung der 
Gebietskörperschaften abgeändert werden 
(514 d. B.), die verfassungsmäßige Zustim­
mung erteilt wurde, wird gemäß Artikel 42, 
Abs. (4), des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung von 1929 w i e d e r h o l t." 

Nun gestatten Sie mir, daß' ich sofort den 
Bericht des Ausschusses für Verwaltungs­
reform über die Regierungsvorlage (549 d. B.): 
Einspruch des Bundesrates gegen den Gesetzes-

192 
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beschluß des Nationalrates vom 14. Jänner haftungsgesetzes auf die materielle Reziprozität 
1948, betreffend ein Bundesgesetz, womit die ab. 
Haftung des Bundes, der Länder, der Bezirke, Was die Bedenken gegen den § 4 anlangt, 
der Gemeinden und der sonstigen Körper- nach dem von einem Organ kein Rückersatz 
schaften und Anstalten des öffentlichen Rechts wegen einer Handlung begehrt werden darf, 
für den in Vollziehung der Gesetze zugefügten die auf Weisung (Auftrag, Befehl) eines Vor­
Schaden geregelt wird (Amtshaftungsgesetz), gesetzten erfolgt ist, es sei denn, das Organ 
anschließe. hätte die Weisung eines offenbar unzuständigen 

Es handelt sich wieder um einen Einspruch Vorgesetzten befolgt oder in Befolgung der 
des Bundesrates. Das Präsidium des National- Weisung gegen strafgesetzliehe Vorschriften 
rates hat diesen vom Bundeskanzleramt eben- verstoßen, so kann der Ausschuß für Ver­
falls am 5. März 1948 übermittelten Einspruch w�ltungsreform die Meinung, daß die Mehrzahl 
des Bundesrates - ebe'nso wie den in 550 d. B. der betroffenen Organe versuchen wird, in 
enthaltenen - dem Ausschuß für Verwaltungs- weitestem Umfange solche Weisungen einzu­
reform zugewiesen, der sich in seiner Sitzung holen, nach reicher Erfahrung aus der prak­
vom 14. April 1948 mit der Stellungnahme des tischen Verwaltungstätigkeit nicht teilen. Es 
Bundesrates eingehend beschäftigte und ein- wurden gerade über diese Frage maßgebende 
stimmig den Beschluß faßte, dem Einspruche Gutachten eingeholt, und keines dieser Gut­
nicht beitreten zu können. achten ist diesen Befürchtungen beigetreten. 

Die formalrechtliche Seite des Einspruches Daher dürfte auch die weitere Besorgnis, daß 
des Bundesrates wurde bereits in dem schrift- die· obersten Verwaltungsorgane in unerträg­
lichen Bericht über den Einspruch gegen den lichem Ausmaße mit Verantwortlichkeiten be­
Gesetzesbeschluß über die Abänderung der lastet werden, die ihnen bei normalem Gang 
Vorschriften des Bundes-Verfassungsgesetzes der Verwaltung nicht aufgebürdet seien, nicht 
über die Schadenshaftung der Gebietskörper- begründet sein. Artikel 20 B-VG kennt 
schaften dargelegt. übrigens keine Weisungspflicht, wohl aber ein 

Der Einspruch des Bundesrates zu diesem Weisungsrecht, dem eine Folgepflicht gegen­
Gesetzesbeschlusse befaßt sich zunächst mit übersteht. § 4 des Amtshaftungsgesetzes zieht 
dem § 7 des Amtshaftungsgesetzes, nach dem lediglich die Konsequenzen, die sich aus 
Ausländern ein Ersatzanspruch auf Grund Artikel 20 B-VG ergeben. Das Gesetz wird 
dieses Bundesgesetzes nur inso�eit zusteht, aber zwingend dazu führen, daß wieder formaf 
als die Gegenseitigkeit verbürgt ist. Er erklärt und sinngemäß gesetzmäßig gehandelt wird 
diese Bestimmung als verfassungswidrig. Der und alle Entscheidungen und Verfügungen 
Ausschuß für Verwaltungsreform drückt seine nach § 56 A VG in Form von anfechtbaren 
überzeugung aus, daß es sich hier um keinerlei Bescheiden erlassen werden. Wenn die Ver­
Verfassungswidrigkeit handeln könne, da man waltungsorgane sich an diese Grundsätze 
nach völkerrechtlich allgemein anerkannten halten, so brauchen sie keinerlei Befürchtungen 
Grundsätzen derartige Rechte Ausländern nur zu hegen, selbst wenn sie eine Fehlentscheidung 
dann zubilligen kann, wenn die Reziprozität treffen, weil nach § 2 des Amtsliaftungsgesetzes 
gesichert ist. Das Wort "wem immer" in dem ein Ersatzanspruch nicht besteht, wenn der 
Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes, wo- Geschädigte durch Rechtsmittel oder Beschwer­
mit die Vorschriften des Bundes-Verfassungs- de an den Verwaltungsgerichtshof den Schaden 
gesetzes über die Schadenshaftung der Gebiets- hätte abwenden können. Jeder Bescheid kann 
körperschaften abgeändert werden, steht mit aber durch ein ordentliches Rechtsmittel oder 
dieser Auffassung keinesfalls im Widerspruch. durch eine Verwaltungsgerichtshofbeschwerde 
Damit sollte nur gesagt sein, daß nicht nur oder durch eine Beschwerde an den Ver­
derjenige einen Anspruch hat, dessen sub- fassungsgerichtshof angefochten werden. Diese 
jektive Rechte verletzt wurden, wie Artikel 23 beiden Gerichtshöfe, die die höchste Ver­
B-VG in der geltenden Fassung sagt; der antwortung in diesem Staate tragen, sind aber 
Ausdruck "wem immer" bezieht sich aber mit ihren Erkenntnissen von Schadenersatz­
nicht auf die Staatsbürgerschaft des Verletzten. pflichten ausgenommen. 
Die Frage der Reziprozität ist bereits im § 33 Was die Bemerkungen über die Verschieden­
ABGB geregelt. Nach dieser Gesetzesstelle heit des Umfanges der Haftung der Rechts­
müssen die Fremden, um gleiche Rechte mit träger für Schäden durch ihre Organe und die 
den Inländern zu genießen, im Zweifelsfalle Regreßpflicht dieser Organe gegenüber dem 
beweisen, daß der Staat, dem sie angehören, Rechtsträger betrifft, die nach Meinung des 
die hierländigen Staatsbürger in Rücksicht des Bundesrates zu bisher unbekannten Be­
Rechts, von dem die Rede ist, ebenfalls wie die lastungen öffentlicher Haushalte führen müsse, 
seinigen behandelt. Da aber § 33 ABGB nach sowie über die angebliche Diskrepanz des § 1, 
der herrschenden Lehre nur die formelle Rezi- Abs. (1), und des § 3, Abs. (1), so wurden über 
prozität im Auge hat, stellt sich § 7 des Amts- I diese Einwendungen bereits in dem vorher-
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gehenden Bericht (594 d. B.) auf Grund der 
Beratungen des Ausschusses für Verwaltungs­
reform die Meinungen des Ausschusses dar­
gelegt. 

Der Ausschuß für Verwaltungsreform b e­
a ntragt  daher (liest): 

"Der Nationalrat wolle beschließen: 
Der ursprüngliche Beschluß des National­

rates vom 14. Jänner 1948, mit welchem dem 
Entwurf eines Bundesgesetzes, womit die 
Haftung des Bundes, der Länder, der Bezirke, 
der Gemeinden und der sonstigen Körper­
schaften und Anstalten des öffentlichen Rech ts 
für den in Vollziehung der Gesetze zugefügten 
Schaden geregelt wird (Amtshaftungsgesetz) 
(515 d. B.), die verfassungsmäßige Zustim­
mung erteilt wurde, wird gemäß Artikel 42, 
Abs. (4), des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung von 1929 wiederholt." 

* 

Nach Feststellung der gemäß § 55 D der 
Geschäftsordnung für einen Beharrungsbe­
schluß erforderlichen Anwesenheit der Hälfte 
seiner Mitglieder w i e d e r h o l t  der Nationalrat 
seine am 14. Jänner 1948 gefaßten Beschlüsse. 

Zur Verhandlung kommt der 3. Punkt der 
Tagesordnung: Bericht des Justizausschusses 
über die Regierungsvorlage (596 d. B.): Bundes­
gesetz, womit das Bundesgesetz vom 2. Juli 
1947, B. G. BI. Nr. 193, über die Zulässigkeit 
der gerichtlichen Geltendmachung verjährter 
Rechte abgeändert wird (607 d. B.). 

Berichterstatter Mark: Hohes Haus! Ein 
großer Teil der Verhandlungen dieses Hauses 
beschäftigt sich immer wieder damit, Aus­
nahmen von bestehenden Gesetzen zu be­
schließen und Verlängerungen von solchen 
anzunehmen. Es ist geradezu ein Zeichen der 
außerordentlichen Verhältnisse und der Lang­
samkeit der Entwicklung, die durch diese 
Verhältnisse verschuldet ist, daß wir, immer 
wieder solche Gesetze beschließen müssen. 

So haben wir auch jetzt eine Verlängerung 
eines Gesetzes vor uns liegen, das wir vor 
einiger Zeit, im Jahre 1947, in der festen Er­
wartung beschlossen haben, es werde in einem 
Jahre schon so weit sein, daß eine neuerliche 
Verlängerung nicht mehr notwendig ist. Es 
handelt sich um das Bundesgesetz über die 
Zulässigkeit der gerichtlichen Geltendmachung 
verjährter Rechte. An den Tatsachen, die 
im vorigen Jahr zur Beschlußfassung geführt 
haben, hat sich nichts geändert. Noch immer 
gibt es zahlreiche Heimkehrer aus der Emi­
gration und Kriegsgefangene, die erst jetzt 
zurückkommen und die da;her erst jetzt die 
ihnen durch 'den Faschismus voren.thaltenen 

. Rechte geltend machen können. 

In der Debatte im. Justizausschuß ist ver­
langt worden, es möge festgestellt werden, daß 
sich das Bundesgesetz nach der Meinung des 
Ausschusses selbstverständlich nur auf Fristen 
bezieht, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Bundesgesetzes schon abgelaufen sind, 
und daß sich ebenso selbstverständlich diese 
Geltendmachung nur auf Rechtsgebiete er­
strecken kann, die dem bürgerlichen Recht 
zuzurechnen sind, daß es sich also hier nicht 
um andere Rechtsmöglichkeiten handelt. 

Ich bitte das Hohe Haus, dem Gesetz­
entwurf in, der Fassung, wie er uns von der 
Regierung vorgelegt wurde, die Zustimmung 
zu erteilen. 

* 

Bei der Abstimmung wird der Gesetzentwurf 
in z w e i t e r  und d ri t t e r  Lesung zum Be­
schI u ß  erhoben. 

4. Punkt der Tagesordnung ist der Bericht 
des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft 
über die Regierungsvorlage (562 d. B.): Bundes­
gesetz über den Schutz der Kulturpflanzen 
(Pflanzenschutzgesetz) (608 d. B.). 

Berichterstatter Strommer : Hohes Haus! 
Ich erlaube mir, den Bericht des Ausschusses 
für Land- und Forstwirtschaft über die 
Regierungsvorlage 562 d. B., Pflanzenschutz­
gesetz genannt, zu erstatten. 

Der vorliegende Gesetzentwurf hat den 
Schutz der landwirt'schaftlichen und gärt­
nerischen Kulturen sowie ihrer Erzeugnisse 
gegen Pflanzenkrankheiten und tierische oder 
pflanzliche Schädlinge einschließlich Unkräuter 
zum Gegenstand. . 

Die Notwendigkeit, landwirtschaftliche und 
gärtnerische Kulturpflanzen gegen Schädlinge 
zu schützen, ist heute allgemein bekannt und 
anerkannt. Da dieser Schutz, der Pflanzen­
schutz, nicht nur im Interesse der Landwirt­
schaft,. sondern im allgemeinen Interesse ge­
legen ist, müssen gesetzliche Vorkehrungen 
zur Sicherung der notwendigen Pflanzenschutz­
maßnahmen getroffen werden, wie dies in allen 
Kulturstaaten geschieht. 

In Österreich gab es vor 1938 das Pflanzen­
schutzgesetz vom 12. Juli 1929 , B. G. BI. 
Nr. 252, das darlll im Jahre 1939 durch das 
Reichspflanzenschutzgesetz ersetzt wurde. 
Letzteres ist heute noch in Österreich in Kraft, 
weil es nicht mögli9h war, im Jahr� 1945 ohne 
weiteres auf das alte Gesetz von 1929 zurück­
zugreifen, das den heutigen Anforderungen 
nicht mehr entsprechen würde. Die Ausarbei­
tung eines neuen, den gegenwärtigen 'Ver­
hältnissen angepaßten Gesetzes und seine Vor­
lage durch die Bundesregierung war daher eine 
zwingende Notwendigkeit. Vor allem ist es der 
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Kartoffelkäfer, der inzwischen in Österreich 
eingedrungen ist, der Bekämpfungsmaßnahmen 
erfordert, die nur durch klare gesetzliche Be-" 
stimmu'ngen im erforderlichen Ausmaß ge­
sichert werden können. Die Notwendigkeit, 
unse�e Ernährung soweit wie möglich aus der 
eigenen Scholle sicherzustellen, macht die Inten­
sivierung des Pflanzenschutzes erforderlich, 
womit der Hauptzweck des Pflanzenschutz­
gesetzes gekennzeichnet erscheint. 

Das Gesetz gliedert sich in vier Teile. 
Der 1. Teil des vorliegenden Gesetzes enthält 

in den §§ 2, 3 und 4 ein l\findestmaß der Ver­
pflichtungen, welche den Grundeigentümern 
sowie den Nutzungsberechtigten von Grund 
und Boden und Baulichkeiten in An'sehung des 
Pflanzenschutzes obliegen; er. stellt weiter in 
den §§ 5, 6 und 7 Grundsätze für die Landesge­
setzgebung auf, und zwar wird 

1 .  die Regelung der Bekämpfung bestimmter 
Krankheiten und Schädlinge angeordnet, 

2. werden Richtlinien für die Gestaltung der 
Pflanzenschutzmaßnahmen gegeben, 

3. Grundsätze für die Organisation des Pflan­
zenschutzes festgelegt und schließlich wird 

eingehend mit der Regierungsvorlage beschäf­
tigt. In einigen Punkten wurden Abänderungen 
beschlossen, die im folgenden angeführt sind. 

In § 2, Abs. (1), lit. b und d, wurden die 
Worte "nach vorhergehender Verständigung" 
eingefügt. 

Hinsichtlich § 2, Abs. (2), gibt der Ausschuß 
der Erwartung Ausdruck, daß die Kosten der 
Bekämpfungsmaßnahmen in allen Fällen, in 
denen die Grundstückeigentümer hierzu mate­
riell außerstande sind, aus öffentlichen Mitteln 
getragen werden. 

Ein Antrag auf Aufnahme einer Verfassungs­
bestimmung - § 7 a - in das Gesetz, wonach 
der Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten und 
Schädlinge, die ganze Zweige der land- und 
forstwirtschaftlichen Erzeugung in ihrem Be­
stande gefährden, auch hinsichtlich der Voll­
ziehung in die Kompetenz des Bundes fallen 
soll, wurde abgelehnt und als Mi n d e r h e i t s­
a n  t r a g  angemeldet. 

In § 8 wurden die Worte "im Interesse des 
österreichischen Pflanzenschutzes" einge-
schaltet. 

Im § 13 wurde vom Ausschuß ein neuer 
Abs. (4) folgenden Wortlautes eingefügt (liest): 4. die Landesgesetzgebung zur Erlassung von 

Einzelbestimmungen verhalten. "Im Falle einer negativen Begutachtung 
.. durch die Bundesanstalt fiir Pflanzenschutz in Es ist notwendig, Osterreich vor. der Ein- Wien hat eine beim Bundesministerium für schleppung von Pflanzenschädlingen zu 

.schützen und die Einfuhr auch hinsichtlich des Land- und Forstwirtschaft zu errichtende Fach-
Pflanzenschutzes zu regeln. Diesem wichtigen kommission auf Verlangen des· Antragstellers 
Ziele dienen die Bestimmungen des H. Teiles [Abs. (2)] über das Ergebnis der Untersuchung 
des Gesetzes, die ähnlich wie im alten Gesetz zu beraten und die endgültige Begutachtung 
formuliert sind . Die Einrichtung des Öster- auszusprechen. Die Zusammensetzung und Ge­
reichischen Pflanzenschutzdienstes und dessen schäftsordnung dieser Fachkommission wird 

vom Bundesministerium für Land- und Forst-einheitliche Gestaltung durch .die Bundesan- I 
stalt für Pflanzenschutz ist für den Verkehr mit wirtschaft im Verordnungs wege bestimmt." 
dem Auslande unerläßlich und entspricht den Demzufolge erhielten die A,bs. (4), (5) und (6) 
internationalen Gepflogenheiten. des § 13 der Regierungsvorlage die Bezeichnung 

Der IIL Teil enthält Bestimmungen, die die Abs. (5), (6) und (7); auch die Zitierung dieser 
Pflanzenschutzmittelfrage regeln; solche V Of- Absätze in den §§ 16 und 23 wurden ent­
schriften waren im alten Gesetz nicht enthalten. sprechend geändert. 
Die neuen Bestimmungen tragen nicht nur Zu § 17 wurde im Ausschuß ausdrücklich die 
dem dringenden Wunsch der Landwirtschaft Feststellung getroffen, daß bei fahrlässiger Be­
Rechnung, Unzukömmlichkeiten auf dem Ge- gehung der Tat, da als Täter ausschließlich 
biete der Pflanzenschutzmittelerzeugung zu be- Organe der Bundesanstalt für Pflanzenschutz 
seitigen, sondern bieten auch einen Schutz in Betracht kommen, disziplinäre Ahndung ein­
für unsere bewährte Pflanzenschutzmittelindu- tritt. Allfällige Schadenersatzansprüche werden 
strie gegen unlauteren Wettbewerb. nach dem neuen Amtshaftungsgesetz geltend 

Der IV. Teil enthält die Schluß- und Über- zu machen sein. 
gangshestimmungen. Die Stempel- und Ge- In § 22, Abs. (1), wurde die. Frist für die Er­
bührenfreiheit wird wie im Gesetz von 1929 lassung der Landesausführungsgesetze zum 
festgesetzt. Ferner erfolgt in diesen Bestim- 1. Teil des Pfl.anzenscbutzgesetzes auf sechs 
mungen die Ordnung der Beziehung des vor- Monate herabgesetzt. 
liegenden Gesetzes zu den bestehenden Bundes- Auf Grund seiner Vorberatung stellt der 
und·Reichsgesetzen und den auf ihrer Grundlage Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft den 
erlassenen Verordnungen und Vorschriften. An t r a g, der Nationalrat wolle �lem vorliegen-

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft den Entwurf eines Bundesgesetzes über den 
hat sich in seiner Sitzung vom 2LMai 1948 sehr I Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzenschutz- .. 
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gesetz) die verfassungsmäßige Zustimmung er- Nun aber zu etwas viel Wichtigerem. Der 
teilen. Schutz der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen 

Abg. Hilde Krones: Hohes Haus! Der Schutz gehört nach Artikel 12, Abs. (1), Punkt 6 ,  

der landwirtschaftlichen und gärtnerischen unserer Bundesverfassung z u  den Angelegen­
Kulturen sow-ie ihrer Erzeugnisse gegen Krank- heiten, in denen dem Bund die Grundsatzgesetz­
heiten, tierische und pflanzliche Schädlinge gebung, den Ländern aber die Erlassung der 
einschließlich Unkräuter ist Festigung der Ausführungsgesetze sowie die Vollziehung zu­
Ernährungssiclrerung. Ihm kommt in der steht; das bedeutet, daß wir in neun ver­
normalen Wirtschaft, ganz besonders aber in schiedenen Bundesliindern neun verschiedene 
der Mangelwirtschaft eine ungeheure volks- Landesgesetze und eine neunfach verschiedene 
wirtschaftliche Bedoutung zu. Wenn wir uns Vollzugspraxis haben. Anbauflächen und 
nur an einigen Beispielen vor Augen halten, gleiche Allbaubedingungen aber kennen keine 
daß etwa \Veizensteinbralld, Schneeschimmel Landesgrenzen. Weder der Kartoffelkäfer noch 
an Hoggen, ]1"'eldmausbefall und Kornkäfcr- die so· gefürchtete San-.J ose-Schildlaus respek­
verseuchung eine größere Verminderung (kl' tieren solche Landes6renzen. ,Ja, sogar Feld­
Ernte hervorrufen können als Hcl,gelschlag und mäu se sollen sich ab und zu über Lanclesgrenzen 
Dürre, dann wird uns klar, daß der Pflanzen- und Demarkationslinien hinwegsotzen. Der 
schutz nicht eine Fachfrage für einige WOllige bundeseinheitliche Aufbau von Pflanzensehutz­
bedeutet, sondern eine Frage ist, die Anspruch referaten und PflanzenschutzsteIlen unter der 
auf Allgemeininteresse besitzt. Wenn Pflanzen- einheitlichen Leitung der Bundesanstalt für 
schutzbestimmungen fehlen oder wenn ver- Pflanzenschutz in Wien, der im § 6 anerkannt 
säumt wird, solche Schutzmaßmdl1nen 7.:n ist, zeigt ja, deutlich, daß sich die Fachstellen 
treffen, dann wird der Bauer um den Ertrag dnn�hans darüber im klaron sind, daß speziell 
Reiner lVlühe gebracht, zugleich aber bedentet bei Gef a,hrenmomenten bundeseinheitliche Maß­
dies eine Verminderung der Ernährnngsbasi;;; nahmen und Weisungen notwendig sind. 
für die arbeitende Bevölkerung in den Städten. rJeinc Partei lw,t deshalb im Ausschuß für 

Daher ist es kein Zufal1, daß Pflanzcnschntz- Lnnd- und F01'stwirtschaft bei Beratung dieses 
forschung und Pflanzenschutzmaßnahmen in Entwurfes deuAntrn,g gestellt, einen neuen § 7 a 
A

.�
llerika, de.rn freiwi�tscha!t�ndell La�1d mit 

I 
in das Gesetz einzub�uen. Unser JY[i n d e r h e i t s­

hochster Wlrtschaftsmtensltat, und 111 der a n  t r a g  der Abg. Hllde K r o nes, Gfö l l e r  und 
�owjetullion, dem Land der Planwirtschaft, Rose n b e rge r lautet (l·test): 
am höehsten entwickelt sind. "Am Ende des I. TeileR ist folgender § 7 a Diese Feststellungen erscheinen mir deshalb einzuschalten: bedeutungsvoll, weil das Gesetz, das uns heute 
zur Beschlußfassung vorliegt, starko Bindungen § 7 a. (Verfassungsbestimmung.) In Ar-
und große Belastungen sowohl für die Land- tikel 10 des Bundes- Verfassungsgesetzes in 
wirtschaft als auch für Handel, Gewerbe und der Fassung von 1929 ist als Punkt 17 auf-
Industrie enthält, Bindungen und Belastungen, zunehmen: ,Schutz der Pflanzen gegen Krank-
die alle Kreise im allgemeinen Interesse und heiten und Schädlinge, die ganze Zweige der 
damit letzten Endes auch wieder in ihrem land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung in 
eigenen Interesse auf sich zu nehmen haben. ihrem Bestande g�fährden.)" 

Das Gesetz verpflichtet Eigentümer und Ich darf darauf verweisen, daß bei der Vor-
Nutznießer von Grundstücken und Baulich- beratung dieses Gesetzes durch die zuständige 
keiten, nicht nur die amtlich angeordneten Industriefachgruppe bereits vorgeschlagen 
Maßnahmen zu dulden, sondern auch die wurde, den gesamten Punkt B, lit. d, Ziffer 1, 
Kosten dafür zu übernehmen, soweit diese des § 5 aus der Landesgesetzgebung herauszu­
nicht aus öffentlichen Mitteln bestritten werden. nehmon und hinsichtlich der Gesetzgebung 
Unsere Partei hat im Ausschuß besonders und VoJIziehung der Bundeskompetenz zu 
darauf hingewiesen, daß diese Bestimmung unterstellen. Ich verweise ferner darauf, daß 
wohl tragbar ist für landwirtschaftliche Er- im ursprünglichen Entwurf der fachlich und 
werbsbetriebe, in denen die Kosten für saehlich zuständigen Stellen ein Passus cnt­
Pflanzenschutzmaßnahmen durch die dadurch halten war, der eine solche buncleseinheitliche 
bedingte Sicherung und Steigerung des Er- I{egelung hinsichtlich Gesetzgebung und Voll­
trages mehrfach wieder hereingebracht werden ziehung wenigstens für die gefährlichsten 
können, daß aber bei Kleingärtnern und Schädlinge, nämlich den Kartoffelkäfer und die 
Siedlern, die zu solchen Leistungen materiell San.J ose-Schildlaus, vorgesehen hatte. Dieser 
nur schwer imstande sind, diese Kosten vor Passus wurde offenbar über Ländereinspruch 
allem aus öffentlichen Mitteln getragen werden aus dem ursprünglichen Entwurf herausge­
sollen. Dieser Forderung hat sich auch die n01Ilmen. Ich verweise endlich darauf, daß ein 
Volkspartei angeschlossen, und dm: Herr Be- solcher Passus, wie wir ihn heute beantragt 
richterstatter hat sie hier schon erwähnt. I und auch schon im Ausschuß vorgeschlagen 
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haben, im Bundesgesetzblatt Nr. 1 vom 
1 .  Mai 1934, in Artikel 34, Punkt 13 ,  der so­
genannten Verfassung vom Jahre 1934 -
auf diJ ich mich sonst wahrlich nicht gern 
berufe - enthalten war. 

Bedauerlicherweise wurde unser Antrag im 
Ausschuß abgelehnt. Eigentlich sind dabei nur 
föderalistische und wenig sachliche Argumente 
zur Geltung gekommen. Wir vertreten diesen 
Antrag hier abermals_ in dem Bewußtsein der 
Gefahren, die aus einer neunfach verschiedenen 
Landesgesetzgebung und Vollziehung in solchen 
Fällen auftreten können. Wir appellieren an 
die Vertreter der Volkspartei, nicht wegen 
eines Prinzips des Festhaltens an möglichst 
vielen Agenden, die der Landeshoheit unter­
stehen sollen, allgemeine Bundesinteressen 
hintanzusetzen. 

Ich will dabei nicht verhehlen, daß unsere 
Partei mit Rücksicht auf die ungünstigen Aus­
wirkungen auf das Kleingewerbe gewisse Be­
denken gegen die sehr weitgehenden Bin­
dungen gehegt hat, die das Gesetz für Industrie, 
Handel und Gewerbe mit sich bringt und die 
nur einen Vergleich mit den Bindungen aus­
halten, denen die Erzeugung und der Ver­
trieb von Heilmitteln für Menschen und Tiere 
durch die Wiederinkraftsetzung der Speziali­
tätenordnung. und die Bestimmungen des 
Arzneibuches unterworfen sind. Wir haben 
diese Bedenken in der Erwägung zurückgestellt, 
daß der arbeitende Bauer, der auch sehr weit­
gehende' Beschränkungen und Bindungen auf 
sich zu nehmen hat, die Gewißheit haben muß ,  
daß er t;!ein Geld nicht hinauswirft und seinen 
Arbeitsaufwand nicht umsonst leistet. 

Das neue Pflanzenschutzgesetz selbst ist ein 
modernes Gesetz, das endlich die bisher noch 
immer in Geltung gestandenen reichsdeutschen 
Verordnungen und Gesetze ablöst. Wir be­
grüßen es daher schon aus diesem Grunde. Es 
ist ein Gesetz von allgemeiner Bedeutung, wie 
ich bereits gesagt habe. Von ebenso großer 
allgemeiner Bedeutung aber scheint das Pro­
blem, der Landwirtschaft auch die materielle 
Möglichkeit zur Anschaffung der notwendigen 
Bekämpfungsmittel zu geben, indem wir die 
Preise für die Pflanzenschutzmittel senken. 

Da die inländische Industrie und der inlän­
dische Handel heute zum großen Teil auf 
Fertigprodukte und Rohstoffe aus ausländischen 
Hilfslieferungen angewiesen sind, deren Preis­
bildung den österreichischen Behörden, dem 
Amt für die Österreich-Hilfe unterliegt, möchte 
ich die Beschlußfassung über dieses Gesetz 
dazu benutzen, neuerlich einen Appell an 'die 
Vertreter dieser Behörden zu richten, die be­
. gonnene Überpri,ifung der Einstandspreise und 
die tatsächliche Abwicklung und Rückvergü­
tung der Preisnachlässe sehr rasch durchzu-

führen und damit den Anstoß und die Mög­
lichkeit zu einer großzügigen Preis senkungs­
aktion auf diesem Gebiete zu geben. 

Schaffen wir mit diesem Gesetz nicht nur 
gesetzliche Verpflichtungen, sondern möge der 
Staat dabei vorangehen, den Menschen die 
Möglichkeit zu geben, diese Verpflichtungen auch 
einhalten zu können ! ( Beifall bei den Sozialisten.) 

* 

Bei der A b s t i m m  ung wird der Gesetzent­
wurf in der vom Berichterstatter beantragten 
Fassung in z weiter und dritte r Lesung ein­
st immig  zum B es c h l u ß  erhoben. Der 
M i n d e r h e i t s a n t r a g  zu § 7 a (Verfassungs­
bestimmung) findet nach Feststellung der für 
ein Verfassungsgesetz notwendigen Beschluß­
fähigkeit des Hauses nicht die erforderliche Zwei­
drittelmehrheit und ist daher a b  g e l  e h n t . 

5. Punkt der Tagesordnung ist der Bericht 
des Ausschusses für Land- und Forstwirt­
schaft über die Regierungsvorlage (583 d. B.) : 
Bundesgesetz, womit das Bundesgesetz vom 
26. Juli 1946, B. G. BI. Nr. 1 76, über Bei­
hilfen zum Wiederaufbau kriegsbes-chädigter 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe abge­
ändert wird (Landwirtschaftliche Wiederauf­
baunovelle ) (609 �. B.) .  

Berichterstatter �upp : Hohes Haus ! Der Aus­
schuß für Land- und Forstwirtschaft hat heute 
dem Hohen Haus einen Bericht über die Land­
wirtschaftliche Wiederaufbaunovelle vorzu­
legen und empfiehlt die Annahme eines 
Gesetzes, wonach der Wiederaufbaubeitrag 
vom Grundsteuermeßbetrag von 30 auf 50 Pro­
zent zu erhöhen ist, damit die Kriegsschäden 
behoben werden können. 

Im Jahre 1945 ist durch den unverantwort­
lichen Hitlerkrieg unser Land zur Stätte 
von Kampfhandlungen geworden, die uns 
großen Schaden in der Landwirtschaft ver­
ursachten. Wir haben uns daher bereits im 
Jahre 1946 damit befaßt, Beihilfen zu geben, 
damit die Bauern, die ansonsten vollkommen 
ruiniert gewesen wären, wieder aufbauen 
können. 

Im ersten Gesetz haben wir einen Fonds­
beitrag . für den Ersatz von Maschinen, für 
die Beseitigung des Südostwalles und für ' die 
Wiederaufstockung des Viehs ausgeschlossen. 
Die Landwirtschaft hat innerhalb dieser drei 
Jahre in den kriegsgeschädigten Ge bieten 
kolossal viel geleistet. Mit Unterstützung ' des 
Ackerbauministeriums ist es möglich gewesen, 
7 ·1  Millionen Schilling für die Viehaufstockung 
zur Verfügung zu stellen. Ich möchte nur 
betonen, daß zum Beispiel ein einziger Bezirk, 
der Bezirk Bruck an der Leitha, in dieser 
Zeit für über 3 Millionen Schilling Vieh 
nachkaufen mußte. Wir sind auch jetzt 
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noch immer nicht so weit, als es volkswirt­
schaftlich richtig wäre, und unsere Bauern 
haben noch immer nicht jenen Viehstand, 
um die Konsumenten, besonders die der 
Stadtgemeinde Wien, gesichert mit Milch und 
anderen Nahrungsmitteln versorgen zu können.. 
Wir haben noch genügend Bauern mit 40, 
50 und mehr Joch Grund, insbesondere in den 
Randgemeinden von Wien, die höchstens 
eine Milchkuh haben. 

Wir haben aber auch in bezug auf den 
Ostwall und die Beseitigung der Bomben­
trichter · Kolossales geleistet. Unserem Acker­
bauminister ist es gelungen, Einräumgeräte 
aus Amerika zu beschaffen. Wir konnten 
damit allein in Niederösterreich 20.210 Meter 
Ostwallgraben einebnen. Die Laufgräben, 
Bunker, Bombentrichter und FlaksteIlungen 
nahmen 41 1 .236 m3 in Anspruch. Inklusive der 
242.520 m3, welche bei der Beseitigung des 
Ostwalles bewegt werden mußten, macht dies 
653.756 m3 aus. Hiezu sind noch die Arbeiten 
im Burgenland zu rechnen, ferner die Arbeiten, 
die im heurigen Jahr geleistet worden sind. 
In Niederösterreich können wir nun sagen, 
daß wir in längstens ein bis zwei Jahren 
die Kriegsschäden des Ostwalls beseitigt haben 
werden. Im Burgenland wird das leider noch 
längere Zeit in Anspruch nehmen. 

Nun zu den Schäden an Gebäuden in 
Österreich. Bis Ende 1947 sind beim Mini­
sterium und beim Wiederaufbaufonds 3056 An­
suchen eingelangt. Dies ist natürlich .nur ein 
Bruchteil der Schadensfälle. Man nimmt an, 
daß insgesamt 12.700 Ansuchen kommen 
werden. Hievon sind bereits 875 mit einer 
Totalbewilligung erledigt ; auf 878 Ansuchen 
wurden Barvorschüsse gegeben. Bei Tausenden 
von · Baufällen hatte die Bauernschaft schon 
im Jahre 1945 die Möglichkeit, die Schäden 
zu beseitigen und voll zu bezahlen ; für diese 
hat es also keine Zuschüsse gegeben. 

Da die Unterstützung im Einzelfall im 
Durchschnitt 18 .267 S beträgt, würde ein 
30prozentiger Zuschlag nicht ausreichE'll. Wir 
haben in den eineinhalb Jahren 22·7 Mil­
lionen Schilling an Beiträgen vorgeschrieben. 
Bis 1 .  Jänner 1948 waren 15·6 Millionen 
eingezahlt, und auch die Rückstände sind 
seit ungefähr einem Monat fast zur Gänze 
bezahlt. An Beihilfevorschüssen wurden 
22·7 Millionen Schilling bewilligt, bezahlt 
konnten nur 15 ·5 Millionen werden. Derzeit 
sind vom Wiederaufbaufondsamt 403 Beihilfen­
ansuchen und 1351 Ansuchen für die Gewäh­
rung von Vorschüssen zur Genehmigung vor­
bereitet. 

Die Kriegsschäden sind kolossaL Österreich 
hat durch diesen wahnsinnigen Krieg einen 
Rinderverlust von 389.453 Stück erlitten. 

Wenn man sich das bildlich vorstellt und 
damit vergleicht, daß das ganze Land Vor­
arlberg' 65. 152 Stück Rinder hat, so be��ägt 
der Kriegsschaden rund sechsmal soviel. Ahn­
lich ist es aber auch bei den Gebäudeschäden. 
12 .700 Schadensfälle sind von 433.360 land­
wirtschaftlichen Betrieben in Österreich 3 Pro­
zent. Auch hier wäre es im Vergleich mit 
Vorarlberg so, daß sämtliche landwirtschaft­
lichen Betriebe von Vorarlberg vernichtet 
wären, wenn sich die Schäden dort konzen­
triert hätten. 

Wir haben gehofft, daß diese 30 Prozent, 
die wir seinerzeit beschlossen haben und die 
für die Landwirtschaft ein großes Opfer 
bedeuten, ausreichen würden, um damit den 
ganzen Schaden zu tilgen. Nun war leider 
Gottes das Finanzministerium im Jahr 1946 
noch nicht in der -Lage, uns genaue Unter­
lagen zu geben. Man hat mehr erhofft. Wir 
haben Qei dieser Steuer einen Eingang von 
50· 5 Millionen; daher sind 30 Prozent nur 
15 Millionen, beziehungsweise in sechs Jahren. 
90 Millionen. Der derzeitige Bedarf beträgt 
a,ber 286 Millionen . So hoch müßte der Fonds 
sein, um auszukommen. Das Baumaterial 
kann ohnehin nicht in einem Jahr , aufge­
braucht werden, auch die Arbeit kann nicht 
auf einmal geleistet werden, und ferner ist 
auch das Kapital bei den Bauern nicht auf 
einmal vorhanden, um diese großen Schäden 
in ein oder zwei Jahren beseitigen zu können. 
Wir haben daher getrachtet, das in einigen 
Jahren zu erledigen. 

Der Ausschuß ist aus diesen Gründen, 
da ja in der Landwirtschaft auch verschiedene 
andere Belastungserhöhungen, wie durch die 
Unfallsversicherung, Krankenkassenbeiträge 
usw. eingetreten sind, tU dem Beschluß 
gekommen, diesen Beitrag nicht zu verdoppeln, 
sondern nur um 20 Prozent zu erhöhen und 
die Einhebungsdauer nicht mit sechs Jahren, 
sondern mit vier Jahren festzusetzen. Dies 
geschah aus dem Grund, weil ja die Steuern 
durch verschiedene andere kriegsbedingte 
Schäden sehr stark erhöht worden sind. Für 
die vollständige Beseitigung der landwirt­
schaftlichen Gebäudeschäden würden wir einen 
Betrag von 570 Millionen Schilling benötigen. 
Wenn wir unser Budget betrachten, so sehen 
wir, daß wir gezwungen sind, den armen 
Teufeln von Kriegsinvaliden, die der Krieg 
um ihre Gesundheit gebracht hat, in einem 
Jahr allein - obwohl der einzelne sehr wenig 
bekommt - 600 Millionen Schilling zur 
Verfügung zu stellen. Wir sehen ferner, daß 
uns, während wir darangehen wollen,

. 
die 

Kriegsschäden zu beheben, damit wir wieder 
produzieren können, so manche ausländische 
Elemente, die wir in unserem Land herinnen · 
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haben, in ihrer überfürsorglichen Art \llit 
den durch ihren Aufenthalt hervorgerufenen 
Lasten erdrücken. 

Man muß sich nur vor Augen halten, daß diese 
Elemente heuer rund 570 Millionen Schilling 
an Besatzungskosten verlangen, die 'gesamte 
Beseitigung der landwirtschaftlichen Kriegs­
schäden aber ebenso 570 Millionen Schilling 
erfordert. Wenn man sich ferner vor Augen 
hält, daß die Besatzungskosten bis Anfang 1948 
4200 Millionen Schilling ausmachen, so , ist 
das fast achtmal soviel, als die Landwirt­
schaft an Gebäudeschäden aufzuweisen hat . 
Wir ersehen daraus, wie uns das Geld un­
nützerweise genommen wird. 

Ich habe mit einigen Kollegen eine Fahrt. 
durch das Kriegsschadensgebiet gelnacht und 
mußte feststellen, daß dort sehr viele Bauern 
heute noch in menschenunwürdigen Wohnun­
gen hausen müssen, in Kellern und · Not­
ställen zusammen mit dem Vieh untergehracht 
sind, damit sie ihre Produktlonsstätten be­
arbeiten können. Diese Art zu wohnen ist 
wirklich menschenunwürdig. Deshalb ist es 
nur begründet, daß sich die Regierung endlich 
dazu herbeiläßt - wofür wir ihr danken 
wollen . -, nun einen größeren Betrag a conto 
zur Verfügung zu stellen, damit wir heuer in 
der Lage sind, mehr zu bauen als im letzten 
Jahr. Das ist die beste ' Nachbarschaftshilfe, 
denn als die Bomben geflogen sind, konnte 
sich keiner aussuchen, welches Haus übrig 
bleibt. 

Wir bitten nun den Herrn Finanzminister , 
ehestens Zuwendungen zu machen, damit wir 
nicht mitten im Bau stocken müssen, sondern 
weiter aufbauen können. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
hat über Antrag des Abg. G r i e ß n e r  
einstimmig eine A l1änderung des § 4 ,  A bs. ( 1) ,  
beschlossen, wonach der 60prQzentige Wieder­
aufbaubeitrag auf 50 Prozent herabgesetzt 
und dieser statt durch sechs Jahre nur durch 
vier Jahre eingehoben werden soll. Über 
Antrag des Abg. S t r o m m e r  wurde der Passus 
gestrichen, der vorsah, daß das Geld .dem 
Finanzministerium zu verzinsen wäre. 

Der Ausschuß richtete ferner an den Herrn 
Finanzminister die Bitte, Vorsorge zu treffen, 
daß die Beiträge fristgerecht beigesteIlt werden. 
Ferner wurde der Herr Finanzminister ersucht, 
die im Gesetz vorgesehene Bevorschussung 
des Fondskapitals im Rahmen des gesetz­
lich vorgesehenen Umfanges so zu verfügen, 
daß keine Stockung beim Wiederaufbau der 
zerstörten Objekte eintritt. 

Die Abg. H a n d e l, G r i e ß  n e r  und F i n k  
steIiten das Ansuchen, Vorsorge zu treffen, 
daß auch die schwer beschädigten Wohn­

. und \Virtschaftsgebäude der Bergbauern wieder 

instandgesetzt werden können, da viele in den 
letzten Jahren nicht repariert werden konnten. 
Deshalb soll auch der BergLauernhilfsfonds 
dementsprechend erhöht werden. 

Der Ausschuß stellt auf Grund seiner 
Beratungen den A n t r a g ,  der Nationalrat 
wolle dem angeschlossenen Gesetzentwurf die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Abg . . »onner : Hohes Haus l Geschätzte 
Damen und Herren 1 Der 'Wiederaufbau der 
durch Kriegsereignisse geschädigten oder zer­
störten landwirtschaftlichen Wolm- und \Virt­
schaftsgebäude ist für den Wiederauf bau 
der österreichischen Landwirtschaft und die 
Sicherung der Ernährung unseres VoHres 
zweifelsohne von größter Bedeutung . 

Das Gesetz über den Wiederaufba,u kriegs­
beschädigter landwirtschaftlicher Betriebe vom 
26. Juli 1 946 sieht die Errichtung eineR 
landwirtschaftlichen \Viederaufbaufonds vor, 
al�s dem Beihilfen bis zu 50 Prozent , in beson ­
deren Notfällen bis zu 75 Prozent der not­
wendigen Baukosten gewährt werden können . 
Es bestimmt, daß die Venvaltung dieses 
Fonds und insbesondere die Gewährung von 
Beihilfen durch das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft unter Mitwirkung 
eines vom Hauptausschuß des Nationalr�1tes 
unter Zugrundelegung des Proporzes gewählten 
Beirates zu erfolgen hat. 

Dieser Beirat trat im November H)46 unter 
dem Vorsitz des Landwirtschaftsministers 
K r a u s  zu einer konstituierenden Sitzung 
zusammen. Das Bundesministerium fLh: Land­
und Forstwirtschaft legte damals den Ent­
wurf einer Geschäftsordnung vor, m�t der 
die Mitwirkung des Beirates, die im Gesetz 
vorgesehen war, beträchtlich eingeengt worden 
ist. Vor allem sah die Geschäftsordnung die 
Bildung eines Exekutivausschusses 'vor, der 
den größten Teil der Befugnisse des Beirates 
übernommen hat. In diesem Exekutivaus­
schu ß wurden mit den Stimmen der Öster­
reichischen Volkspartei und der Sozialistischen 
Partei vier Mitglieder der V olkspartei und 
drei Mitglieder der . Sozialistischen Partei ge­
wählt. Die Kommunistische Partei wurde 
von diesem Exekutivausschuß ausgeschaltet. 
Landesrat Genner, der als Vertreter der 
Kommunisten in den Beirat gewählt worden 
war, hat damals schon erklärt, es dränge 
sich von vornherein · der Verdacht auf, daß 
die Bildung des Exelmtivausschusses vor 
allem zu dem Zweck vorgesehen wurde, die 
wirksame Mitarbeit der Kommunisten zu 
verhindern. Demnach wird in einer so wichti­
gen Frage des wirtschaftlichen Wiederaufbaus 
'Von den beiden großen Parteien di� demo­
kratische Zusammenarbeit aller Parteien ab­
gelehnt ; sie haben daher auch die volle Ver­
antwortung . allein zu tragen. 
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Der vorliegende Gesetzentwurf ist unseres 
Erachtens ein neuerlicher Beweis dafür, daß 
die österreichische Steuerpolitik nach wie vor 
von dem Grundsatz ausgeht und davon auch 
nicht abgeht , die Besitzenden möglichst zu 
schonen, um so mehr aber die kleinen Steuer­
träger zu belasten. 

Im konkreten Fall bedeutet '
dies nach 

diesem Gesetz, daß die Beiträge für den 
landwirtschaftlichen Wiederaufbaufonds im 
wesentlichen von der Masse der Bauern, 
vor allem von der Masse der kleinen und der 
mittleren Bauern, die in Österreich die große 
Mehrheit bilden, eingehoben werden sollen 
und eingehoben werden, diesen aber nicht 
oder nur ganz selten zugutekommen. 

In den erläuternden Bemerkungen zur 
Regierungsvorlage wird für die weitere Folge 
angekündigt, daß durch eine rigorose Hand­
habung der gesetzlichen Bestimmungen für 
die Beitragsgewährung Einsparungen erzielt· 
werden sollen. Während also die Leistungen 
des Bauern für diesen Fonds eine wesentliche 
Erhöhung erfahren sollen, wird er bei der 
Inanspruchnahme des Fonds zum Wieder­
aufbau seiner zerstörten Gebäude eher einen 
geringeren Betrag erhalten, als er bis nun 
erhielt · und als er tatsächlich brauchen würde .  
E s  ist eine allgemein bekannte Tatsache , daß 
Keuschler, Klein- und Mittelbauern mit Zu­
wendungen aus dem land wirtschaftlichen 
Wiederaufbaufonds schon bisher sehr kärglich 
und sehr, sehr sparsam bedacht worden sind, 
um so freigebiger aber Großbauern und Groß­
grundbesitzer, weil diese über die besseren 
Beziehungen zu den Landeslandwirtschafts­
kammern verfügen als der Kleinbauer und 
der Keuschler, der über diese Beziehungen 
eben nicht verfügt. 

Wenn man durch das Land fährt, kann man 
beobachten, daß die kriegsbeschädigten Wohn­
und Wirtschaftsgebäude der Großbauern und 
Großgrundbesitzer bereits wieder oder zum 
größten Teil . wieder instand gesetzt sind, 
während die der kleinen und mittleren Bauern 
nic}�t selten dem Verfall preisgegeben werden. 

Der vorliegende Gesetzentwurf wird damit 
begründet, daß die . mit dem Gesetz von 1946 
vorgesehenen Fondsbeiträge infolge der seither 
angestiegenen Löhne und Materialpreise sowie 
der Preise für Baumaterialien zur Behebung der 
durch Kriegseinwirkungen entstandenen Bau­
schäden nicht mehr ausreichen und daher 
erhöht werden müssen. Durch die Novel­
Iierung des § 4, Abs . ·  ( 1 ) ,  des Gesetzes von 
1946 soll daher der Wiederaufbaubeitrag von 
30 auf 50 Prozent - die Regierungsvorlage 
verlangte sogar 60 Prozent -:- des Grund­
steuermeßbetrages erhöht werden. Diese Er­
höhung stellt für die Klein- und Mittelbauern, 

besonders aber für die Bergbauern, mit deren 

Lage sich der landwirtschaftliche Ausschuß 
ja sehr eingehend beschäftigen mußte, eine 
sehr große Belastung dar, sie kann sehr 
leicht Anlaß zur Verschuldung dieser Bauern­
schichten werden und eine solche, die da 
und dort schon vorhanden ist, beschleunigen. 

Die Grundsteuer wird seit 1938 vom Einheits­
wert über den Grundsteuermeßbetrag er­
rechnet. Der Einheitswert für landwirtschaft­
liche Betriebe wird so errechnet, daß der 
Hektarsatz mit der Betriebsfläche verviel­
facht wird. Unter Hektarsatz, der amtlich 
festgesetzt ist, wird der Wert eines Hektars 
land wirtschaftlicher Nutzfläche verstanden, der 
j e  nach der Güte des Bodens und dem Zustand 
der Gebäude verschieden hoch ist ; dabei sind 
die Gebäude mit einzurechnen. Wenn nun 
zum Beispiel der Hektarsatz für eine 10 Hektar 
große Wirtschaft pro Hektar 3000 S beträgt, 
so ist der Einheitswert dieser Wirtschaft 
gleich 30.000 S.  Der Grundsteuermeßbetrag 
wird mit Hilfe der Steuermeßzahl errechnet, 
die für gewöhnlich ein Prozent des Einheits­
wertes beträgt. Nach dem angeführten Bei­
spiel würde der betreffende Bauer bei dieser 
Erhöhung auf 50 Prozent einen Beitrag von 
150 S zum landwirtschaftlichen Wiederauf­
baufonds zu leisten haben - für einen 
Gebirgs- und Kleinbauern und für einen 
Keuschler mit wenig Grundbesitz zweifelsohne 
eine sehr empfindliche Belastung ! 

Wir Kommunisten sind nicht gegen den 
Wiederaufbaufonds als solchen, jedoch da­
gegen, daß durch dieses Gesetz der Wieder­
aufbau der zerstörten oder kriegsbeschädigten 
landwirtschaftlichen Betriebe wieder auf Kosten 
der Klein- und Mittelbauern zugunsten der 
Gutsherren durchgeführt werden soll. Unserer 
Meinung nach geht es nicht an, daß mit den 
Steuergeldern der Klein- und Mittelbauern -
die durch den Krieg und durch das Nazi­
regime schwer gelitten und die ihre letzten 
Spargroschen durch die Auswirkungen des 
Währungsschutzgesetzes verloren haben, die 
daher heute nicht selten bereits ohne Bargeld 
sind und vor der Gefahr zunehmender Ver­
schuldung stehen ----' die Gutshöfe der diversen 
Freiherren , Grafen und Fürsten aufgebaut 
werden sollen . (Ironische Heiterkeit bei der Ö'v P.) 

Wir Kommunisten fordern daher, daß die 
Kleinbauern, und hier vor allem die kleinen 
Gebirgsbauern, die Keuschler auf wenig ertrag­

reichem Ackerboden, wie zum Beispiel im 
Waldviertel, und alle sonstigen kleinen Grund­
besitzer, die außer einem Stück Land und 
ihrer Arbeitskraft über sonst nichts verfügen, 
von der Zahlung des Beitrages für den Wieder­
aufbaufonds befreit werden. 

Wir fordern des weiteren , daß der zu 
leistende Betrag für diesen Fonds nicht, wie 

193 
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im Gesetz vorgesehen, schematisch mit 50 Pro­
zent vom Grundsteuermeßbetrag - gleich­
gültig, ob der landwirtschaftliche Betrieb 
nun 3 Hektar, 300 Hektar oder 500 Hektar 
groß ist - sondern schon im Gesetz gestaffelt 
festgelegt werden soll. Das heißt, daß der 
Keuschler ' und der Kleinbauer, soweit er nicht 
überhaupt von der Beitragsleistung befreit 
ist, nur ganz wenig, der Mittelbauer etwas 
mehr, das meiste aber der Großbauer und der 
Großgrundbesitzer zu leisten hat. Auf eine 
solche Weise werden die Lasten für den 
Wiederaufbaufonds annehmbar gerecht ver­
teilt, und die Bauernschaft wird in ihrer 
Existenz nicht gefährdet. Ich werde mir 
am Schluß meiner Ausführungen erlauben, 
dem Hohen Hause einen diesbezüglichen Antrag 
zu unterbreiten. 

In diesem Zusammenhang sei mir ferner 
gestattet, die Aufmerksamkeit des National­
rates noch auf eine andere Kategorie der 
Bauernschaft zu lenken, die, obwohl sie hilfs­
bedürftig ist, nicht in den Genuß der durch 
dieses Gesetz vorgesehenen Hilfe gelangen 
kann. Das vorliegende Gesetz spricht nur von 
Bauern, deren Wirtschaft durch Kriegsein­
wirkungen gelitten haben. Wir Kommunisten 
stehen auf dem Standpunkt, idaß auch jene 
Wirtschaften, die durch Maßnahmen des 
Hitlerregimes gefährdet wurden, unverschuldet 
in Not geraten und gefäh�det sind, ebenfalls 
einer dringenden Hilfe bedürfen und auch eine 
solche erhalten sollen. Wir stehen auf dem 
Standpunkt, daß auch diesen geholfen werden 
soll, soweit es sich um Bauern handelt, die 
ohne eine finanzielle und materielle Hilfe 
außerstande sind, ihre Wirtschaft wieder in 
Ordnung zu bringen und leistungsfähig zu 
machen. 

Im Staatshaushalt für das Jahr 1947 war 
im Kapitel "Landwirtschaft" unter dem 
Titel landwirtschaftliche "Besitzfestigung" ein 
Betrag von 5 Millionen Schilling, für 1 948 nur 
mehr ein solcher von 4 Millionen Schilling vor­
gesehen - ein lächerlich geringer Betrag, um 
schwer gefährdeten Landbesitz wieder zu 
festigen. Wir haben das auch gelegentlich der 
Budgetdebatte zum Kapitel "Landwirtschaft" 
aufgezeigt und kritisiert, wie wir denn 
auch eine Erhöhung dieser Summe gefordert 
haben. Wir sind der Meinung, daß an diese 
hilfsbedürftigen Bauern zum Beispiel aus den 
Eingängen der UNRRA-Hilfe, die ja für 
Wiederaufbauzwecke zurückbehalten werden, 
finanzielle Zuwendungen geleistet werden 
sollten, was sich ohne Zweifel auf unsere 
Ernährungswirtschaft und für die Besserung 
unserer Versorgungslage nur günstig aus­
wirken würde und müßte. 

Abschließend möchte ich namens der 
kommunistischen Fraktion feststellen : Der 

vorliegende Gesetzentwurf ist ungerecht und 
unsozial. Er birgt in sich die Gefahr einer 
Verschuldung der Kleinbauern und kommt vor 
allem den Großbauern und Großgrundbesitzern 
zugute, deren Höfe aus den Steuergroschen 
der gesamten Bauernschaft neu aufgebaut 
werden sollen und zum Großteil auch schon 
aufgebaut sind. Unseres Erachtens sollten 
diese Gelder für den landwirtschaftlichen 
Wiederaufbaufonds nur den Bauern und land­
wirtschaftlichen Betrieben ' bis höchstens 
100 Hektar Besitzausmaß zugute kommen. 

Die Großgrundbesitzer sind durchaus in 
der Lage, ihre Höfe aus eigenen Kräften und 
mit eigenen Mitteln wieder aufzubauen. So­
ferne sie das nicht wollen, möge man ihren 
Besitz an die Bauern verteilen, die zu wenig 
Boden haben und seit mehr als zweieinhalb 
Jahren auf die Durchführung der von dieser 
Regierung versprochenen Bodenreform warten. 

Zum vorliegenden Gesetzent'o/urf stelle ich 
namens der kommunistischen Fraktion fol­
genden A b änderungsantrag (liest) : 

"Abänderungsantrag zum Entwurf eines 
Bundesgesetzes, womit das Bundesgesetz 
vom 26. Juli 1946, B. G. BI. Nr. 176, über 
Beihilfen zum Wiederaufbau kriegsbeschä­
digter land- und forstwirtschaftlicher Be­
triebe abgeändert wird (Landwirtschaft-
liche Wiederaufbaunovelle) .  . 

Der erste Satz des § 4, Abs. (1), wird durch 
folgende Bestimmungen ersetzt : 

(1) Die erforderlichen Geldmittel des Fonds 
werden durch einen Wiederaufbaubeitrag 
aufgebracht, der durch vier Jahre, vom 
1. Jänner 1948 ab, vom Grundsteuermeß­
betrag aller , land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe und Betriebsgrundstücke land- und 
forstwirtschaftlicher Art eingehoben wird. 
Dieser Wiederaufbaubeitrag beträgt bei land­
und forstwirtschaftlichen Betrieben mit einer 
Gesamtgrundfläche von höchstens 5 Hektar 
10 Prozent des Grundsteuermeßbetrages, 
wobei derartige Betriebe, ' die als Gebirgs­
bauernhöfe zu bezeichnen sind, von der Lei­
stung des Wiederaufbaubeitrages überhaupt 
befreit sind ; bei land- und forstwirtschaft­
lichen Betrieben mit einer Grundfläche von 
5 bis 20 Hektar 25 Prozent des Grundsteuer­
meßbetrages ; bei land- und forstwirtschaft­
lichen Betrieben mit einer Grundfläche von 
20 bis 50 Hektar 50 Prozent des Grundsteuer­
meßbetrages ; bei land- und forstwirtschaft­
lichen Betrieben mit einer Grundfläche von 
50 bis 1 00 Hektar 70 Prozent des Grund­
steuermeßbetrages ; bei land- und forst­
wirtschaftlichen Betrieben mit einer 'Grund­
fläche von 100 bis 300 Hektar 100 Pro­
zent des Grundsteuermeßbetrages und bei 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 
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mit einer Grundfläche von über 300 Hektar 
150 Prozent des Grundsteuermeßbetrages."  
(Abg. Ing. Raa b :  Noch viel zu wenig ! 200, 
300 Proze,nt !) 

pieser Antrag ist absolut gerecht, weil er 
den wirtschaftlich schwachen Bauern entgegen­
kommt und für sie eine praktische Hilfe zu 
Lasten der Großgrundbesitzer bedeutet. 

Ich , bitte daher den Herrn Präsidenten, die 
Unterstützungfrage zu stellen, und richte an 
die Abgeordneten des Hauses das Ersuchen, 
meinem Antrag auf Staffelung der Beiträge 
zuzustimmen. 

* 

Zeugnis über die geleistete Arbeit ausstellen ; 
sie prüft jeden einzelnen Fall genau und läßt 
nur das durchgehen, was besonders unter­
stützungswürdig ist. 

Ferner wäre es für uns in Österreich viel 
leic4ter, uns wieder emporzuarbeiten, wenn 
wir gewisse Elemente nicht im Lande hätten. 
Ich kann darauf hinweisen, daß allein im Jahre 
1948 die Besatzungsmächte von uns soviel 
forderp., als alle Kriegsschäden in ' der Land­
wirtschaft ausmachen. Ich kann darauf hin­
weisen, daß wir den Besatzungsmächten bis 
heute schon achtmal so viel zahlen mußten, 
als die Kriegsschäden an Gebäuden , in der 
Landwirtschaft betragen. 

Präsident B ö h m  stellt die Unterstützungs- Ich ersuche das Hohe Haus nochmals, den 
frage. Der Antrag wird ni c h t  g e n ü g e n d  Vorschlag, der vom Landwirtschaftsausschuß 
u n t e r s t u t z t  und steht daher nicht in vorgelegt wurde, anzunehmen. 
Verhandlung. 

Bericherstatter Rupp (Schlußwort) : Hohes 
Haus ! Es war uns landwirtschaftlichen Ab­
geordneten im Jahre 1946 klar, daß uns diese 
Fondsbeiträge eine große Belastung bringen, 
aber es war die bäuerliche Nachbarschafts­
hilfe, aus der heraus man sich dazu entschlossen 
hatte. Ebenso haben wir uns auch jetzt ver­
pflichtet, diese 20 Prozent mehr auf uns zu 
nehmen, denn wir wissen, daß tausende Bauern 
nicht in der Lage wären, den Schaden, den sie 
erlitten haben, aus eigenem gutzumachen. 
Diese Tausende von Bauern wären Bettler ge­
blieben, und ihr Grund und Boden wäre nicht 
bearbeitet worden. Dies aber hätte einen 
weit größeren volkswirtschaftlichen Schaden 
bedeutet. Wir haben viel zu leisten, aber wir 
sind stolz, als einziger Stand in Österreich 
diesen Fonds zu haben und unseren Standes­
kollegen damit helfen.zu können. Die Fonds­
verwaltung arbeitet vorbildlich, gut und spar­
sam. 

Wenn der Kollege H o n n e r  heute hier 
gesprochen hat, so glaube ich, er hätte sich 
das meiste ersparen können, wenn er nach­
geforscht hätte, wer Gelder aus diesem Fonds 
bekommen hat. Als Mitglied des Ausschusses 
kann ich konstatieren, daß fast kein einziger 
Großgrundbesitzer bis heute auch nur einen 
einzigen Groschen daraus erhalten hat und 
daß der . größte Teil der Bauern, die unter­
stützt werden, Klein- und Kleinstbauern in 
der Oststeiermark und im südlichen Burgen­
land sind, die diese Aufwendungen nie aus 
eigenem hätten leisten können. 

Wenn der Herr Kollege Honner rügt, daß 
unsere Verwaltung zu rigoros prüft, so kann 
man sich nur fragen, in welchem Interesse 
denn so rigoros geprüft wird. Wohl im Interesse 
derjenigen, die diese Steuergelder aufbringen 
müssen. Hier · muß ich unserer Fondsver­
�altung und der Geschäftsstelle das beste 

* 

Bei der A b s t i mmung wird der Gesetz­
entwurf in der vom Ausschuß empfohlenen 
Fassung in z w e i t e r  und dr i t t e r  Lesung zum 
B es ch l u ß  erhobell. 

. 

Es folgt der 6. Punkt der Tagesordnung : 
Bericht des Ausschusses für Land- und Forst­
wirtschaft über den Antrag der Abg. lng. 
S t r o  b l  und Genossen ( 126/A), betreffend 
Maßnahmen zur Abdeckung des Brennstof(­
bedarfes bei größtmöglicher Schonung unserer 
Wälder (6U d. B.) .  

Berichterstatter lng. Strobl : Hohes Haus ! 
Wenn wir einen halbwegs geordneten Wald­
bestand vor uns sehen, der nicht zufällig ein 
Jungbestand oder eine Jungkultur ist, so ist 
dieser beileibe nicht der Ausdruck unserer Wirt­
schaftsmaßnahmen, sondern vielmehr der Aus­
druck des Fleißes, der Arbeit und Sparsamkeit 
unserer Vorväter, denn sie haben uns diesen 
Wald hinterlassen. Generationen haben an 
seiner Begründung, an seiner Pflege und Betreu­
ung gearbeitet. Daher ist auch der Leitgedanke 
bei unseren Wirtschaftsmaßnahmen, nach dem 
wir die Forstwirtschaft aufrichten müssen, 
die Erkenntnis : "Was du säest, wirst du nicht 
ernten, und was du erntest, hast nicht du 
gesät." Das verpflichtet uns auch gleichzeitig. 
Wir dürfen nicht nachlässig sein in den 
Leistungen bei der Aufforstung und bei der 
Pflege der Bestände, wir dürfen auch nicht 
leichtsinnig sein bei der Ernte. Wir müssen 
vielmehr bei der Kulturbegründung freigebig 
sein mit Arbeit und Fleiß und wir müssen 
sparsam und vorsichtig sein bei der Ernte. 

Aus diesem Leitgedanken müssen wir unser 
Wirtschaftsziel in der Forstwirtschaft ableiten : 
Schlägerungen in hiebreifen Beständen nur so 
weit und so viel, als zuwächst, um die N ach­
haltigkeit nicht zu stören, und bei gründlicher 
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Aufforstung und sachgemäßer Pflege bemüht 
bleiben, die Leistungsfähigkeit einer Be­
triehseinheit ständig - sowohl qualitativ wie 
quantitativ - zu stei�ern. 

Während des Krieges konnte dieser wirt­
schaftlichen Zielsetzung nicht Rechnung ge­
tragen werden. Auch die Forstwirtschaft wurde 
in die Kriegsmaschinerie einbezogen. Im Jahre 
1942 lautete die Richtlinie, daß die Aufforstungs­
und Pflegearbeiten nicht kriegswichtig sind und 
daher zu unterbleiben haben. Es kam die 
weitere Weisung, daß nur solche Schlägerungen 
anzusetzen sind, bei denen mit wenig Arbeits­
kräften möglichst viel Holz erzeugt werden 
kann. Es fielen somit unsere bestaufgeschlos­
senen Bestände dieser Maßnahme zum Opfer, 
es wuchsen somit die Kahlflächen und ver­
größerten sich allmählich die Lücken in unseren 
hie breifen · Alt beständen. 

Aber, Hohes Haus, auch die Nachkriegszeit 
hat an diesem Zustand nicht viel geändert. 
Der Mangel an Forstarbeitern und der riesen­
große Bedarf an dem "grünen Gold" unserer 
Wirtschaft hat uns gezwungen, die Arbeits­
kräfte ausschließlich dazu zu verwenden, um 
der Wirtschaft die nötigen Rohstoffe sicherzu­
stellen. Es blieb daher die Aufforstung und 
auch die Pflege zurück. Nur dort, wo in zähem 
Kampf mit starker Verbissenheit Waldbe­
sitzer, Forstleute und Forstarbeiter gegen alle 
diese Unbillen des Schicksals gekämpft haben, 
nur dort korinte noch etwas aufgeholt werden 
und größeres Unheil in den Waldbeständen 
vermieden werden. Dazu kam, daß durch 
mangelhafte Beförsterung und infolge des 
Mangels an Forstarbeitern sowie durch das 
Zusammenwirken der großen Trockenheit und 
Dürre die pflanzlichen und tierischen Schäd­
linge sich allmählich vermehrten. 

So, Hohes Haus, führt heute die nieder­
österreichische Forstwirtschaft einen gigan­
tischen Kampf gegen den Borkenkäfer, der 
hunderttausende Festmeter bereits vernichtet 
hat. Es führt die steirische Forstwirtschaft 
einen, ich möchte fast sagen, heldenhaften 
Kampf gegen das schädliche Auftreten der 
Nonnenraupen. Hier ist uns allerdings eine 
Hilfe zuteil geworden, die ich erwähnen muß, 
weil sie die Forstwirtschaft zu dankbarster 
Anerkennung zwingt. Das amerika:p.ische Be­
satzungselement hat uns zur Bekämpfung 
dieser Schädlinge nicht nur unentgeltlich den 
Wirkstoff für die Bekämpfung, sondern auch 
die Flugzeuge zur Verfügung gestellt, um diese 
Bekämpfungsaktion durchführen zu können. 

Wenn wir alle diese Schäden, alle diese 
klaffenden Lücken in unseren Altbeständen 
seheri, so müssen wir wohl das Gefühl haben, 
daß hier alles darangesetzt werden muß, um 
weitere Schäden zu verhindern. Es darf uns 

keine Hilfe zu teuer sein, die wir der Forstwirt­
schaft bringen können. Wir müssen ihr geben, 
was ihr nottut, und abwehren, was ihr Gefahr 
bringt, selbstverständlich angepaßt und ange­
messen unseren wirtschaftlichen Verhältnissen. 
Wir müssen daher eine vernünftige Forstpolitik 
und eine rationelle Wirtschaftspolitik auch in 
der Forstwirtschaft führen. Ich will meine 
Ausführungen nicht auf die Forstpolitik er­
strecken, dies würde mich auf das Gebiet der 
Aufschließung, der Begründung des Forstar­
beiterstandes, auf das Gebiet der fachlichen 
Ausbildung und der Intensivierung der Aus­
bildung unseres Berufspersonals und andere 
Momente führen. Wir werden - vielleicht ein 
andermal Gelegenheit haben, zu dieser Frage 
Stellung zu nehmen. 

Was ich hier noch anführen möchte, bezieht 
sich auf die rationelle Wirtschaft, die der 
Wesenheit der Forstwirtschaft Rechnung zu 
tragen hat. Unsere Erkenntnisse auf diesem 
Gebiet sind aber gestört und beeinträchtigt 
durch ein zeitgemäßes Problem, das uns bisher 
belastet hat. Nach dem Krieg mußte die Forst­
wirtschaft auch die Verpflichtung übernehmen, 
den Brennstoffbedarf abzudecken. Das hat 
insbesondere in der Nähe der Großstädte und 
in jenen Gebieten, wo das Verhältnis der Be­
völkerungszahl zur Waldfläche ungünstig ist, 
schwere Wunden und Lücken in unsere Wälder 
gerissen. Es mußten hunderttausende Fest­
meter Nutzholz verfeuert werden, um diesen 
Bedarf abdecken zu können. Wir mußten diese 
Unwirtschaftlichkeit auf uns nehmen, weil es 
sich ja hier um einen lebenswichtigen Bedarf 
handelte, der den Zweck hatte, die Men­
schen nicht nur gegen die Kälte zu schützen, 
sondern sie auch in die Lage zu versetzen, ihre · 
Speisen zuzubereiten. 

Aber von allem Anfang an war der Gedanke 
sehr naheliegend, dieses Nutzholz zu veredeln 
und das veredelte Produkt dazu zu benützen, 
um dafür Kohle einzutauschen und so den Bedarf 
an Brennstoff abzudecken. In Niederösterreich 
hat zum Beispiel die Forstwirtschaft in den 
letzten Jahren fast über eine Million Festmeter­
Nutzholz zusätzlich für den Brennstoffbedarf 
neben dem Bedarf der allgemeinen Wirtschaft 
aufbringen müssen. Und dieses Nutzholz wurde 
in den Öfen verfeuert. Wenn man dieses Nutzholz 
veredelt hätte, dann hätte ein Achtel dieser 
Menge ausgereicht, um eine viel größere Wir­
kung bei der Abdeckung des Brennstoffbedarfes 
zu erzielen. 

Die Berechnung ist sehr einleuchtend und 
einfach. Ein Festmeter Papierholz ergibt 
200 kg Papier, mit welchem am Auslandsmarkt 
ein Erlös von 60 Dollar erzielt . werden kann. 
Das ist gleich dem Preise einer Kohlenmenge 
von 3 Tonnen. Wenn man,von diesen 60 Dollar 
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20 Dollar abzieht, 11m die Bedürfnisse der industrie wie auch die Waldbesitzer noch eine 
Industrie, die mit der Veredlung befaßt war, private Pa-Ko-Aktion einschalten. Diese 
abzudecken, so bleiben für einen Festmeter müßte aber unter allen Umständen auf Frei­
noch immer 2 Tonnen Kohle als Gegenleistung, willigkeit aufgebaut sein, sie dürfte weder einen 
was uns mit Rücksicht auf die Gewichtsdifferenz Zwang auf die Waldbesitzer ausüben noch auf 
und die Kaloriendifferenz noch immer in die der Notlage des einzelnen aufgebaut sein, 
Lage versetzt, mit dem achten Teil der Holz- um diesen zu veranlassen, unter Umständen 
menge denselben Bedarf mit einer größeren gegen seine besseren Interessen in die Aktion 
Wirkung abzudecken. Daher kommt man zu einzusteigen. 
der Auffassung, daß heute, wo die Wirtschaft Es hat sich seit unserem Antrag auch vieles wesentlich besser als in den ersten Jahren nach in günstigem Sinne geändert. Damals, als 
dem Krieg ist, diesem Gedanken Rechnung der Antrag eingebracht wurde, konnten wir getragen werden kann. noch nicht die Auswirkungen des Währungs-

Diesem Sinn und Zweck dienen auch der schutzaesetzes überblicken. Inzwischen hat 
Antrag und die Beratungen des Ausschusses, es sich

o 
gezeigt, daß die meisten Forstbetriebe 

in welchen alle diese Gedanken erörtert und nicht so sehr gegen eine Umlage sind, denn sie 
besprochen wurden. Mit der neuen Konver- müssen schlägern, um ihre Betriebsauslagen 
tierungsaktion soll allerdings nicht nur der Be- decken zu können. Es hat sich auch dadurch 
darf einzelner abgedeckt werden, sondern es eine erfreuliche Änderung und Besserung er­
soll mit dieser Aktion der allgemeine Brennstoff- geben, daß der Forstarbeiterstand besser auf­
bedarf entlastet " werden. Es darf nicht dem gefüllt werden konnte. Drittens haben auf 
Zufall überlassen bleiben, ob der einzelne Weisung des Herrn Ackerbauministers die 
außerhalb seiner beruflichen Pflichten noch Forstbehörden bereits Vorsorge getroffen, daß 
Zeit hat, für sich die Konvertierungsholzmenge in der diesjährigen Holzauflage den Wald­
zu erzeugen, damit er zur Abdeckung seines Be- besitzern eine Konvertierungsholzmenge, also 
darfes gelangt, sondern es muß eben für die eine zusätzliche Holzmenge nebst der Holz­
Allgemeinheit vorgesorgt werden. . menge für den allgemeinen Wirtschajtsbedarf, 

Diesen Berechnungen darf man aber nicht auferlegt wurde. 
die vorjährige Konvertierungsziffer zugrunde- Es hat sich aber noch etwas im Sinne der 
legen, denn die Aktion des Vorjahres, die so- Idee des Antrages geändert. Die Wirtschaft 
genannte Pa-Ko-Aktion, hatte nicht den Zweck, ist heute bereits in der Lage, 600 kg Kohle 
den Brennstoffbedarf abzudecken, sondern zu- für jeden Haushalt ohne Gegenleistung von 
sätzliche Arbeitskräfte zu mobilisieren, um mit Pa-Ko-Holz zur Verfügung zu stellen. Es 
ihnen zusätzliche Nutzholzmengen zu erzeugen würde sich daher lediglich darum handeln, 
und hiefür die kleinstmögliche Gegenleistung diese zugedachten 600 kg Kohle soweit zu 
zu gewähren. Es ist mit ihr gelungen, 775.000 ergänzen, daß der Bedarf der Allgemeinheit 
Raummeter Pa-Ko-Holz zu erzeugen. Das war " nicht nur fühlbar, sondern restlos abgedeckt 
eine wohltuende und sicherlich auch nachhaltige wird. Dieser Wunsch bezieht sich in erster 
Hilfe für die Industrie, aber in bezug auf die Linie auf die Großstädte und auf jene Gebiete, 
Brennstoffabdeckung hatte diese Aktion keines- die waldarm sind. 
wegs eine allgemeine Wirkung, sondern kam Es konnten mit Rücksicht auf diese Ände-nur jenen zugute, die zufällig neben ihrer be- " 
ruflichen Pflicht noch die Zeit hatten, sich an rungen in dem Beschlußantrag des Ausschusses 

nicht alle diese Ideen verarbeitet werden, dieser Aktion zu beteiligen. sondern im Beschlußantrag . ist lediglich die Aus dieser Aktion und deren Abrechnung Wirkung dieser Maßnahmen zusammeu-ersehen wir auch die Richtigkeit unserer Be- gefaßt, die wir erhoffen und erwarten, wenn rechnung, denn von den 775.000 Raummetern die Konvertierung der zusätzlichen Holz­
Pa-Ko-Holz hat die Papieri.ndustrie lediglich menge nach diesem Plan durchgeführt wird. 
245.000 Raummeter benötigt, um die Gegen- Es müßte lediglich die Regierung bemüht leistung von 289.000 Tonnen Kohle abzurlecken. bleiben, die in der Auflage vorgesehene so­Es blieben ihr daher 500.000 Raummeter olme genannte B-Umlage, das heißt die zusätzliche Gegenleistung. Nutzholzmenge, unter allen Umständen zu 

Der neuen Aktion, die der Regierung über- erzeugen und der Wirtschaft - gleichgültig 
tragen werden soll, müssen jetzt die richtigen ob der Papierindustrie oder einem anderen 
Ziffern bei der Konvertierung mit dem ver- Industriezweig ---:- mit der Verpflichtung zur 
edelten Holzprodukt zugrundegelegt werden. Verfügung zu stellen, daraus die nötigen 
Sie darf nicht nur einzelne, sondern sie muß Exportgüter zu erzeugen, um die zusätzlichen 
die Allgemeinheit einbeziehen. Es bliebe Kohlenmengen eintauschen zu können, damit 
selbstverständlich innerhalb dieser Aktion noch jedem Haushalt zu den 600 kg zusätzlich eine 
die Möglichkeit offen, daß sowohl die Papier- I ausreichende Kohlenmenge zur Verfügung ge-
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stellt werden kann. Daran ist die Forstwirt­
schaft - was auch die Zuständigkeit und 
Kompetenz des Landwirtschaftsausschusses be­
weist - deswegen interessiert, weil, solange 
dieser Bedarf nicht abgedeckt ist, die Forst� 
wirtschaft klarerweise immer davon bedroht 
bleibt, daß sie sich im letzten Auge;nblick 
neuerdings zu einem Notopfer bekennen muß. 
Es handelt sich doch beim Brennstoff, wie ich 
bereits erwähnt habe, um einen lebenswichtigen 
Bedarf, der mit wirtschaftlichen Argumenten 
nicht überbrückt und nicht aus der Welt ge­
schafft werden kann. 

Hohes Haus ! Ich bitte Sie daher, demAntrag 
des Ausschusses Ihre ZustimplUilg zu geben. 
Der A n  t r a g  hat folgenden Wortlaut (liest) : 

"Der Nationalrat wolle beschließen : 
Die Bundesregierung wird aufgefordert, 

alle Vorkehrungen zu treffen, daß die bis­
herigen schweren Eingriffe in die Forstwirt­
schaft im Zusammenhange mit der Brenn­
stoffabdeckung künftighin hintangehalten 
werden." 

Zahl genommen wurden:' Mit aU dem könnte 
man sich abfinden, wenn man die Überzeugung 
hätte, daß die ganze Organisation richtig war 
und daß vor allem eine gerechte Verteilung und 
Verwertung des Holzes stattgefunden hat. Wie 
wir alle wissen, war gerade das der Anlaß zu 
den größten Unzukömmlichkeiten. Wie es 
damit bestellt war, meine Damen und Herren, 
wollen wir uns gelegentlich der Vorbereitung 
der neuen Aktion doch ein wenig ins Gedächtnis 
rufen. 

Im Juni 1 947 lief die Pa-Ko-Aktion zur Be­
schaffung von Schleifholz für die Papier­
industrie an. Die freiwilligen Holzschläger 
mußten sich verpflichten, vier Festmeter Holz 
in den ihnen zugewiesenen Revieren zu schlä­
gern, abzurinden, in Meterlänge zu schneiden 
und aufzuschlichten. Hiefür erhielten sie einen 
Schlägerlohn von cirka 13 S pro Festmeter. 
Die Teilnehmer hatten für die Kosten der 
Fahrt und die Verpflegungselbstallfzukommen, 
ferner hatten sie sich um Unterkünfte, die 
meist Notunterkünfte waren, zu kümmern. 
Diesen Holzschlägern wurde als Gegenwert 

Abg. lng. Waldbrunner :  Hohes Haus ! Meine für das geschlägerte Holz eine Tonne Stein­
Damen und Herren ! Mit dem vorliegenden An- kohle versprochen, und sie erhielten dafür einen 
trag sollen in allgemeiner Beziehung Vorkeh- sogenannten Pa-Ko-Schein ausgefolgt. 
rungen getroffen werden, die Forstwirtschaft Dieses Versprechen ist nur teilweise einge­zu schützen und die Brennstoffversorgung halten worden. Die Pa-Ko-Scheine wurden in sicher�ustellen. Im Konkreten geht er darauf der Folge meist nur mit einer geringen Teil­
hinaus, über die Veredelung in der Papierindu- menge in Steinkohle akontiert, die restlichen 
strie eine Austauschaktion Holz gegen Kohle Mengen wurden später im Verhältnis von 
durchzuführen. So weit �so gut. Wir Sozialisten 2000 kg inländischer Braunkohle oder 1500 kg 
sind dafür, daß absolut in solch einer Richtung ausländischer Glanzbraunkohle eingelöst. Die vorgegangen wird ; gibt doch die Veredelung Einlösung erfolgte aber nur zum geringen Teil unseren Arbeitern Arbeit, beschäftigt sie doch vor der Währungsreform, was für die meisten 
unsere Industrie. Schläger eine sehr empfindliche Schädigung war. 

Unsere Einwände gehen dahin, daß eine ' Die Auslieferung erfolgte zum überwiegenden 
solche Aktion nach den Erfahrungen des ver- Teil erst nach dem Winter, für den sich ja die 
gangenen Jahres nicht wieder einigen wenigen Holzschläger mit dieser Arbeit vorsorgen 
Gelegenheit geben darf, schwer zu , verdienen, wollten. 
während die Masse ein Notopfer zu bringen Die Abgeordneten der Sozialistischen Partei 
hat. Die Pa-Ko-Aktion des vergangenen haben wiederholt Anfragen an den zuständigen 
Winters war mit sehr großem Propaganda- Bundesminister für Handel undWiederaufbau 
aufwand aufgemacht und eingeleitet worden. wegen der schlechten Organisation gerichtet 
Sie stellte ein Notöpfer der breiten Bevölkerungs- und Ordnung lInd Gerechtigkeit verlangt., Be­
schichten dar, zweifellos deswegen gebracht, reits am 3. Juli 1947 haben die Abg. Ur. M i g s c h  
weil jeder alles daransetzte, um den Schrecken und Genossen auf die Notwendigkeit einer Vor­
eines neuen kalten Winters schon zeitgerecht sorge zum erstenmal aufmerksam gemacht. In 
zu begegnen. einer Anfrage vom 8. Oktober 1947 haben die 

Es war ein ganz ungewöhnlicher Ar beitsein- Abg. H a  c k e n b e r g  und Genossen die Mahnung 
satz aufgewendet worden, um das Holz für wiederholt. Mitten im Winter, als der Unmut 
diese Aktion sicherzustellen, vor allem von über die Unzulänglichkeit der Aktion bereits 
Menschen, die in der Schlägerung des Holzes überall Ausdruck fand, haben die Abg. Hacken­
ungeschult, schlecht ernährt und schlecht be- berg und Genossen am 14. Jänner den Bundes­
kleidet waren, die aber alles daransetzten, um minister für Handel und Wiederaufbau neuer­
sich das Brennmaterial zu sichern. Man hat lich gefragt, was er veranlaßt habe, damit die 
damit der Wirtschaft sehr namhafte Arbeits- Zusage an die Holzschläger doch endlich ein­
kräfte entzogen, denn während sie im Walde gehalten werde. 
gearbeitet haben, fehlten sie den anderen In seiner Antwort hat der Herr Bundes­
Wirtschaftszweigen, aus , denen sie in großer minister am 9. Februar bekanntgegeben, daß 
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durch diese freiwilligen Leistungen weit mehr 
Holz geschlägert wurde, als seinerzeit veran­
schlagt worden war. Bis zu diesem Zeitpunkt 
waren 780.000 Festmeter Brennholz in dieser 
Aktion geschlägert worden, während nur 
640.000 Raummeter veranschlagt waren. Die 
Kohlenauslieferung aber war zu diesem Zeit­
punkt erst mit weniger als 60 Prozent erfüllt. 
Der Herr Minister hat damals die Fehler in 
der Organisation selbst zugegeben und hat 
rasche Abhilfe versprochen. 

Weitere Anfragen der Abg. Gabriele Pr o ft 
und Genossen vom 1 8. Februar sowie der Abg. 
Wilhelmin� M o i k  und Genossen vom 3. März 
d. J. mußten sich mit denselben Unzulänglich­
keiten beschäftigen. Die Restlieferungen dieser 
Aktion erfolgten erst im Mai dieses Jahres, also 
lange nach dem Zeitpunkt des größten Bedarfs. 

Aber, meine Damen und Herren, all dies wird 
übertroffen durch die Ungeheuerlichkeit, daß 
der kleine Mann, der im Wald als Holzfäller 
gearbeitet hat, die Kohle, die er im Austausch 
bekam, mit einem Vielfachen 

,
der Grubenpreise 

bezahlen mußte, damit einige Herren des Groß­
handels nicht nur schwer verdienen konnten, 
sondern ein arbeitsloses Einkommen hatten. 
Während im Kohlenbergbau die "Bergarbeiter, 
die Bergingenieure, die Betriebsleiter, Direk­
toren unter Anspannung aller Kräfte und viel­
fach unter Hintansetzung ihrer Gesundheit 
arbeiten, um möglichst viel Kohle möglichst 
billig und rationell zu fördern, während der 
Staat öffentliche Mittel einsetzt, um den 
Kohlenbergbau zu fördern, wird bei der Ver­
teilung und beim Verkauf der Kohle ungebühr­
lich viel verdient. Ich möchte Ihnen dafür 
einige Beispiele bringen. Eine Tonne steirischer 
Braunkohle bringt der Grube einen Erlös von 
66 S 80g. Diese Tonne kostet dem Hausbrand 
beziehbar frei Haus 205 S. (Rufe bei den 
Sozialisten : Hört ! Hört / ) Die Spanne ist 
138 S 20 g. Eine Tonne steirischer Glanzkohle 
bringt einen Grubenerlös von 132 S 40 g und 
kostet franko Haus 276 S. Die Spanne ist hier 
143 S 60 g. In dieser Spanne zwischen dem 
Grubenerlös und dem Kleinverkaufspreis ist 
neben den Fracht-, Auf- und Abladekosten und 
Zustellspesen der Handelsnutzen des Groß­
handels, Rutschenhandels und Kleinhand�ls 
eingeschlossen. 

. 

Es wäre hoch an der Zeit, daß man diese 
Handelsspanne wirklich einmal ganz genau 
überprüfen würde. (Zwischenr'ufe . )  Ganz über­
schlägig gerechnet ist beim ersten Beispiel, das 
ich hier angeführt habe, für die steirische Braun­
kohle, ein Handelsnutzen von ungefähr 60 S 
pro Tonne anzunehmen. Beim zweiten Beispiel, 
bei der steirischen Glanzkohle, beläuft sich der 
Handelsnutzen auf etwa 70 S pro Tonne. (Hört ! 
Hört /-Rufe bei den Sozialisten.) Wenn man an­
nimmt, daß jeder Bergarbeiter derzeit pro 

Schicht durchschnittlich 800 kg Kohle fördert 
und ein durchschnittlicher Lohnaufwand von 
35 S auf die Schicht entfällt, erwachsen pro 
Tonne Lohnkosten von rund 44 S. Es ist 
wirtschaftlich und sozial untragbar, daß der 
Handel aller Stufen an einer Tonne Kohle mehr 
verdient, als der Bergarbeiter hiefür an Lohn 
erhält, der die Tonne Kohle unter Einsatz von 
Gesundheit und Leben aus der Tiefe der Erde 
holt. Dabei ist zu bemerken, daß normaler­
weise etwa die Hälfte der Inlandsproduktion 
im Hausbrandsektor verbraucht wird, der die 
Haushalte, die gewerblichen Betriebe, die 
Schulen und öffentlichen Anstalten umfaßt, 
daß also in erster Linie die Kleinen diese 
Kosten zu bezahlen haben. 

" 

In diesem Zusammenhang ist es auch 
notwendig, die Verhältnisse bei der aus qem 
Ausland eingeführten Kohle zu untersuchen. 
Derzeit bezieht Österreich Kohle aus dem 
Ruhrgebiet, aus Polen, aus der Tschechoslo­
wakei, aus Ungarn, Jugoslawien und Bul­
garien sowie aus Übersee, aus den USA. Die 
ganze mit der Bezahlung der ausländischen 
Kohlen verbundene Manipulation wird im 
wesentlichen von den öffentlichen Stellen durch­
geführt, so daß der Großhandel, der diesen 
Nutzen einsteckt, praktisch kaum etwas dazu­
tut" Die Bezahlung erfolgt einerseits in De­
visen , die uns zum größten Teil aus den 
UNRRA-Krediten und den amerikanischen 
Über brückungshilfen zur Verfügung standen 
und in Zukunft aus den Mitteln des Marshall­
Planes zur Verfügung gestellt werden sollen , 
anderseits d urch Kompensa tionslieferungen, 
die meist im Rahmen der Handelsverträge 
mit den Lieferstaaten vereinbart werden. 

Die Kohlenkä�fe "gegen Devisen werden 
ausnahmslos in direkten Verhandlungen mit 
den Lieferländern durch die Oberste Berg­
behörde, Abteilung 4, im Handelsministerium 
durchgeführt, die die Preise, die Liefer­
bedingungen und Liefertermine vereinbart 
und die Bezahlung der Lieferungen aus den 
durch die Österreichische Nationalbank bereit­
gestellten Devisenerträgen veranlaßt. 

Die Kohlen-Kompensationsgeschäfte werden 
fast ausschließlich unter Mitwirkung der Ober­
sten Bergbehörde von den großen österreichi­
schen Industriegesellschaften, der Hütte Linz, 
der Alpinen Montangesellschaft, der Papier­
industrie selber usw. mit den ausländischen 
Lieferanten vereinbart und müssen durch das 
Österreichische Warenverkehrsbüro und die zu­
ständigen Fachministerien genehmigt werden. 

Alle aus dem Ausland importierte Kohle 
wird ebenso wie die im Inland produzierte 
Kohle von der Obersten Bergbehörde monat­
lich auf die großen Verbrauchergruppen Indu­
strie, Hausbrand, E-Werke, Gaswerke, Bundes-
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bahn usw. aufgeteilt . Die Zuteilung an die Hand des Staates sind und für die man an· 
einzelnen Verbraucher innerhalb dieser großen sonsten von seiten der ÖVP immer so inter· 
Gruppen erfolgt durch die Bewirtschaftungs. veniert, ist die Funktion des Kohlengroß­
steIle für Brennstoffe, die dem Handelsmini· handels in vieler Hinsicht problematisch. 
sterium unterstellt ist. Die für den Import Der Großhandel liefert die Kohle, soweit es 
erforderlichen Devisen werden von der Öster. sich um den Bezug von · ganzen Waggons 
reichischen Nationalbank beigesteIlt. Dies handelt, direkt an die industriellen und 
geht alles ohne Zutun des Kohlengroßhandels gewerblichen Verbraucher. Die für die Kleinver· ' 
vor sich. Erst bei der Bezahlung der Schilling. teilung bestimmten Mengen disponiert der 
werte schaltet sich der Großhandel ein, der Großhandel an die Rutschen.Handelsfirmen, 
zu diesem Zweck die Österreichische Brenn· die ihrerseits die Kohlen an die Einzelhandels· 
stoff· Import. Gesellschaft, die sogenannte firmen ab Rutsche verkaufen. Die dabei 
ÖBIG, gegründet hat, bei der sechs Personen von den Großhandelsfirmen geleistete Arbeit 
des Kohlenhandels - also nicht Kohlen· beschränkt sich auf das Aufstellen der Fak· 
handelsfirmen - die entscheidenden Gesell· turen, das Inkasso und die Frachtdisposition. 
schafter sind. Die ÖBIG hebt zur Deckung Ebenso wie bei der Inlandskohle erfährt ihrer Kosten pro Tonne eingeführter Kohle die Importkohle auf dem Wege über die drei zunächst einmal einen Einfuhrzuschlag von Handelsstufen, den Großhandel, den Rut. 
27 Groschen ein. schenhandel und den Kleinhandel, eine exor. Die ÖBIG als Organ des Kohlengroß. bitante Verteuerung. Eine Tonne polnischer handels hat nun ein Quotensystem ausge· Steinkohle kostet franko Grenze 152 S und arbeitet, . nach dem �lie Ko�lengroßhandels. kostet dem Hansbrandverbraucher franko Haus fi.rmen - deren BesItzer dIe G.e�ellschafter 298 S 60 g :  Spanne 146 S 60 g. (Ruf bei der srnd --:- a� den Importmenge� bet�lhgt werden. BP(J : Unglaublich! _ Abg. Kristofics. An

. 
dIesem Qu?tensystem 8m� mteressant�r. Binder : Herr Ingenieur, haben Sie noch nie WeIse auch .. 

dIe von 
.
den . Lleferstaaten 1m etwas von Mischpreisen gehört ? Sie haben Inland ge�run�eten natIOnalen K?hlenhandels. davon keine Ahnung !) Es muß noch fest. firmen,

, ,  
WIe dIe .von Polen gegru�dete "Pol. gestellt werden, daß viele Kohlenhandels­carbon und dIe tschechoslowakIsche "An. firmen in allen drei Handelsstufen ein eschaltet t�razit" ,  bete�l�gt. Durch das Quotensyste� sind. Sie sind zugleich Großhändler, ��tschen­WIrd den beteIlIgten Kohlenhandelsfirmen em hä'ndler und Einzelhändler sie verdienen sicherer proze�tuen�r Anteil an allen aus also schwer, denn sie bringen �lle drei Handels. d

.em Ausl�nd em?efuhrten Kohlenm.engen .ge. spannen ins Verdienen. (Ruf bei der SP(J : sl?hert, e�n AnteIl, �er also fix bleIbt .
. 
DIese Dreimalverdiener!- Abg. Dr. Pi t t e rman n :  FIrmen srnd berechtIgt, von allen BeZIehern Sie sollten die Schwerarbeiterkarte kriegen !) einen Aufbringungszuschl;:tg von 2 S 70 g pro . . ., . 

Tonne für das einzuheben was ihnen an DIese Zustande 1m Inland· und Ausland· 
Arbeit erwächst. ' kohlensektor sind auf die Dauer untragbar. 

Auch den Großverbrauchern, der Bundes· Es kann nicht länger geduldet werden, daß 
bahn, den Gaswerken, den Großgemeinden, einerseits die österreichisct.en Bergarbeiter 
wie der Gemeinde Wien, den großen meist ihre letzten Kräfte hergeben, um die höchst· 
verstaatlichten Industriebetrieben ist es uno mögliche Kohlenförderung zu erzielen 
möglich, . von der ÖBIG direkt oder von (Zustimmung bei der SPÖ) , un� die Leitungen 
dem ausländischen Lieferanten Imp()rtkohle des zu 90 .Prozent verstaat�chten Kohlen· 
zu kaufen. Der Kohlengroßhandel bleibt bergbaues mIt schweren finanZIellen Sorgen zu 

immer eingeschaltet und hebt den Auf. kämpfen �aben, wä�rend anderseits d�r Kohl?n. 
bringungszuschlag ein, obwohl besonders bei handel w�rtschaftlIch

. ungere�htfertIgt
.
e, vI�I. 

den Großverbrauchern jede wirtschaftliche fach arbeItslose Gewmne beZIeht, weIl er Ja 
Funktion des Großhandels wegfällt, denn prak�isch über.haupt n,i;chts tut. (Erneute 

diese wären ohne weiteres in der Lage, die Z'ltst�mmung be� der SPO.) 

Schillinggegenwerte der eingeführten Kohle Meine Damen und Herren ! Ich möchte 
direkt mit der Nationalbank zu verrechnen feststellen, daß all das geschehen ist unter 
und die Frachtdispositionen direkt ab Ein· der Duldung, ja, ich kann sagen, unter dem 
treffen der Kohle auf österreichischem Boden Protektorat des zuständigen Bundes· 
zu veranlassen. Man sollte meinen, daß es ministeriums für Handel und Wiederaufbau. 
nicht notwendig ist, daß die Groß verbraucher Dieses Ministerium hat die ÖBIG mit Erlaß 
dem Handel für die bloße Fakturierung der geschaffen, und beide, die ÖBIG wie das 
eingeführten Kohle eine Prämie von fast Handelsministerium, tun alles, um diese Mono-
2 Prozent des Kohlenpreises bezahlen müssen. polsteIlung eifersüchtig zu wahren. 

Aber auch bei den Mittel- und Klein· Wie unsere Wirtschaftsministerien imstande 
verbrauchern, deren Betriebe nicht in der sind, sich zu Hütern eines solchen freien 
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Großverdienertums zu machen, zeigt noch Wiederaufbau /' diese einschneidende Verän­
ein ande.res Beispiel : derung vorgenommen, ohne auf irgend eine 

Zum Schutze unserer Holzwirtschaft, für Instanz zu hören, . die beim systematischen 
die ja diese gegenständliche Aktion auch und raschen Wiederaufbau unserer Volks­
gemacht wird, wurde auf Grund von Gesetzen wirtschaft mitzureden hätte. Das Ganze hat 
der Jahre 1945 und 1946 eine Holzbewirt- man sichtlich darum getan, um jenen Forst­
schaftung aufgebaut, die von der österreichi- besitzern, die j etzt nach Durchführung des 
schen 'Holzwirtschaftsstelle geführt worden Währungsschutzgesetzes gezwungen sind, ihre 
ist. In dieser österreichischen Holzwirtschafts- gehorteten Vorräte, die sie sich zur Um­
stelle, die dem Bundesministerium für Land- gehung des Währungsschutzgesetzes geschaffen 
und Forstwirtschaft untersteht, das an das haben, billiger abzugeben, eine entsprechende 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium Preisstützung zu verschaffen. So arbeiten 
für Handel und Wiederaufbau gebunden ist, also unsere Wirtschaftsministerien ungewollt 
sind vor allem die Handelskammer und die oder vielleicht gewollt dem Großverdienertum 
Landwirtschaftskammer vertreten, während die im Lande in die Hände. 
Arbeiterkammer und die Gewerkschaftsver- Ich darf dazu, meine Damen und Herren, 
treter nie richtig zugelassen worden sind. als weiteren Beweis nur ganz nebenbei die 
(Abg. lng. R aa b :  Das ist ganz unrichtig, Verhältnisse im Getreid�import anführen : Die 
was Sie da sagen !) Getreideimporteure bekommen für das reine 

Die größte Sorge dieser Holzwirtschafts- ]1-'akturieren der Getreideseridungen aus dem 
stelle ist es nun, die Wiederaufforstung Auslande pro 100 Kilogramm 2 S Handels­
dadurch zu unterstützen, daß man die dafür spanne. Die Getreidelieferungen sind uns 
geschaffene Holzbewirtschaftung abschafft, und durch die UNRRA-Hilfe und die anschließen­
zwar möglichst rasch abschafft. Als Vorwand den Hilfsaktionen Amerikas unentgeltlich zu­
dafür wird eine Scheinfülle genommen, die gegangen. Diese Lieferungen erfolgen ohne 
besonders auf dem Sektor des Schnittholzes irgendwelches Hinzutun der Importeure. Es 
nach der Währungsreform eingetreten ist. ist ein reines arbeitsloses Einkommen einer 
Es sind gerade die großen Warenhortungen kleinen Gruppe von Importeuren, das auch 
in Schnittholz, die jetzt flüssig werden, weil vom letzten Verbraucher schließlich im Brot­
man sie in Auswirkung der Währungsreform preis bezahlt werden muß. (Abg. lng. R a ab : 
abstoßt. Es ist damit ein gewisser, allen Wie ist das bei der GOO ? Verdient die nicht 
Verbraucherkreisen erwünschter Preisdruck ent- Millionen ?) 
standen. Alle Vertreter des Handels, der Ähnliche Beispiele könnte ich noch eine 
Industrie, des Gewerbes und der Arbeiter ganze Reihe anführen. So sieht, also die 
waren sich darüber einig und sind sich darüber freie Wirtschaft aus, von der man jetzt so 
einig, daß diese Scheinfülle nur ein ganz viel redet. (Zwischenrufe und Gegenrufe.) 
vorübergehender Zustand eben in Auswirkung Während man gegen die verstaatlichte Indu­
der Warenabstoßung nach dem Währungs- strie hetzt, wobei man die verstaatlichte 
schutzgesetz ist. Obwohl alle diese Vertreter Industrie am liebsten abwürgen mpchte, 
vor der Aufhebung der Holzbewirtschaftung schafft man aber gleichzeitig für wenige 
gewarnt haben, hat das Land- und Forst- private Großhändler Großhandelsmonopole ! 
wirtschaftsministerium mit Verordnung vom (Zustimmung bei den Sozialisten. - Zwischen-
10. Mai 1948 auf Betreiben der Forstbesitzer rufe. - Präsident Böhm gibt das Glocken­
in dieser Holzwirtschaftsstelle die Bewirt- zeichen.) Meine Damen und Herren ! Damit 
schaftung für Schnittholz vollständig und sichert man diesen Menschen auf Kosten 
die für die anderen Holzsorten zum Teil unserer gesamten Volkswirtschaft einen 
aufgehoben. (Abg. Ing. R aa b :  Gott sei Dank I) arbeitslosen Profit in einer unerhörten Höhe. 
Die Warnungen der Wirtschaftskreise sind (Zwischenrufe des Abg. Kris tof i cs-Binder.) 
überhaupt überhört worden. Man hat aber 

I 
Gerade Sie sind der Vertreter dieser Groß­

auch ängstlich vermieden, mit dieser Verord- händler, und daß es Sie trifft, ist ja gerade 
nung in irgendeine Planungskommission, in recht ! 
irgendein wirtschaftliches Ministerkomitee zu Wir Sozialisten lenken die Aufmerksamkeit 
gehen, nur um zu verhindern, daß etwa ein unserer Preisbehörden, die Aufmerksamkeit 
Einspruch durch einen unserer Minister er- unserer zuständigen Wirtschaftsministerien auf 
folgt. diese Zustände. Wir lassen nicht zu, daß 

Das Bundesministerium für Land- und man die Bewirtschaftung der Mangelgüter 
Forstwirtschaft, das zu diesem ZeItpunkt - aufhebt und gleichzeitig Großhandelsmonopole 
wie ich feststelle - unter der persönlichen für Private schafft. (Lebhafter Beifall bei 
Leitung des Herrn Bundeskanzler Doktor den Sozialisten.) 
Figl  gestanden ist, hat im Einvernehmen Meine Damen und Herren ! Wenn wir dem 
mit dem Bundesministerium für Handel und heutigen Antrag zustimmen, so fordern wir 

194  
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über diesen Antrag hinaus die Abstellung des Arbeitsrechtes in der Land- und Forst­
dieser Mißstände im Lande. Wir fordern vor wirtschaft (Landarbeitsgesetz) (613 d. B.) .  
allem eine zeitgerechte ' Vorbereitung, eine Berichterstatter Rainer : Hohes Haus ! Der 
richtige Organisation der neubeantragten Aus- dem Hohen Haus vorliegende Gesetzentwurf, tauschaktion für Holz und Kohle . Es muß betreffend die Grundsätze für die Regelung unbedingt _vermieden werden, daß ein� so�che des Arbeitsrechtes in der Land- und Forst­
Aktion wieder einseitig zum VorteIl emes wirtschaft, stellt den Versuch dar, die arbeits­
Wirtschaftszweiges ausgenützt werden und die rechtlichen Verhältnisse für die Land -und 
Lasten dieser Aktion wieder die breite Masse Forstarbeiter den Erfordernissen der heutigen 
tragen soll. Wir fordern die Abschaffung der Zeit entsprechend anzupassen. Durch die 
Großhandelsmonopole für private Gesellschaf- Initiativanträge der Abg. Rain er, DengIer  
ten, besonders die Liquidierung der jetzigen und Genossen einerseits und der Abg. 
Zustände im Kohlengroßhandel. Wir fordern S ch n e e b erger  und Genossen anderseits 
weiter die sofortige Überprüfung der Handel�- hat der Ministerrat in seiner Sitzung vom 
spanne für die wichtigsten Produkte. Damlt 1 1 . März 1947 einen diesbezüglichen Gesetz­
kann unserer überzeugung nach weitgehend entwurf beschlossen und in der Sitzung des 
Ordnung in das Preisgefüge gebracht werden, Nationalrates vom 26. März 1947 dem Hohen 
ohne daß die Erzeuger oder Verbraucher Haus zur Behandlung vorgelegt. Vom Aus­
ungebührlich belastet werden. Wir fordern schuß für soziale Verwaltung wurde zur 
die Zurücknahme der vom Bundesmiuisterium Vorbereitung dieser Vorlage ein Unteraus­für Land- und Forstwirtschaft herausgegebenen schuß bestellt, bestehend aus den Abg. Deng­
Verordnung, die ohne Einvernehmen der zu- l er, Dr. Margaretha, Rain er, Reiter, 
ständigen Stellen und entgegen den Wünschen R u p p  (ÖVP), Kris ch,  K y s �Ja, S ch n e e ­
der Verbraucherorganisationen, ioh wiederhole, ber ger, Uhlir, P r o k s c h  (SPO) und EIser 
entgegen den Wünschen der Vertreter . v�n (KPÖ), der unter dem Vorsitz des Abg. Kysela  Handel, Industrie, Gewerbe und ArbeItern die Regierungsvorlage einer eingehenden Be­
gemacht wurde ! ( Widerspruch bei der O VP. - ratung unterzogen hat. 
Zwischenrujß des Abg. Kri s toj i c s -B i n der.) 

Der eingesetzte Unterausschuß hat sich in Fragen Sie Ihre Vertreter, die Sie überhaupt 
26 Sitzungen und vier Sitzungen eines eigens ausgeschaltet und übergangen haben ! Gerade 

k '  't Sie sind es der hier die Vertreter des Handels hierzu eingesetzten Redaktions omltees ml 
überhaupt

' 
nicht gefragt hat, obwohl Sie, der Regierungsvorlage eingehendst beschäftigt. 

Herr Krist ofi c s - B i n d e r, der Vorsitzende Die Verhandlungen gestalteten sich bisweilen 
nicht allein wegen der umfassenden Rechts-der Handelskammer sind ! ( Abg. Dr. P i t  t e r-

li b 
. materl'e, sondern auch wegen grundsätz . eher mann : Wenn es das Geschäft stört, hört e� 

Fragen äußerst schwierig. Die Rechtsmaterie, die ihnen die Demokratie auf !) 
für die gesamte Land- und Forstarbeiterschaft Meine Damen und Herren ! Wir Sozialisten und teilweise auch für die land- und forstwirt­warnen vor einer Fortsetzung solcher Methoden schaftlichen Angestellten von großer Wichtig­in den lebenswichtigen Zweigen unserer Volks- keit ist, wurde eingehend durch beraten und wirtschaft. (Abg. Ing. Raab ,' Das Hol� wer�en letzten Endes in verschiedenen Punkten einer wir verfaulen lassen ! Sie haben Ja ke�ne durchgreifenden .Änderung unterzogen. Vor Ahnung !) Wir werden nicht zulassen, daß allem war es notwendig, eine gewisse Über­unter dem direkten oder indirekten Schutze einstimmung oder Angleichung, in manchen unserer Wirtschaftsmiuisterien einem Groß- Fällen aber eine bewußte Abweichung der in verdienertum die Mauer gemacht wird. Die dieser Vorlage behandelten Materie gegenüber Arbeiter können von unserer Regierung ver- den bereits bestehenden korrespondierenden langen, daß sie solche Ungerechtigkeit in der Regelungen für die gewerbliche Wirtschaft Verteilung der Lasten abstellt. Sie �önnen herbeizuführen. es von der Regierung verlangen , die auf- . 

Auf dem Gebiete des land- und forstwirt­gebaut ist auf dem Willen der gesamten 
opferbringenden Bevölkerung dieses Landes ! Bchaftlichen Arbeitsrechtes haben bis 1938 in 
(Lebhafter Beifall bei den Sozialisten.) den einzelnen Bundesländern die Landarbeiter­

* 

Bei der A b s t i m m u n g  wird der Antrag 
des Ausschusses für Land- und Forstwirt­
schaft a n g e n o m m e n. 

Der 7. Punkt ist der Bericht des Aus­
schusses für soziale Verwaltung über die 
Regierungsvorlage (332 d. B.) : Bundesgesetz, 
betreffend die Grundsätze für die Regelung 

ordnungen bestanden. Wenn auch die ver­
schiedenen Landarbeiterordnungen in ein­
zelnen, bisweilen sogar wesentlichen Bestim­
mungen voneinander abgewichen sind und in 
mancher Beziehung unzureichende Regelungen 
getroffen haben, so kann doch gesagt werden, 
daß die Landarbeiterordnungen gegenüber den 
vorausgegangenen Rechtszuständen einen 
wesentlichen sozialen Fortschritt bedeutet 
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haben. Trotz der verschiedenen Mängel der 
einzelnen Landarbeiterordnungen war Öster­
reich in der Zeit vor 1938 auf dem Gebiete 
des Landarbeiterrechtes gegenüber dem Aus­
land keinesfalls rückständig. 

Mit der Machtergreifung des National­
sozialismus und der gleichzeitigen Einführung 
der einschlägigen reichsrechtlichen Vorschriften, 
die übrigens auf dem Gebiete des Landarbeiter­
rechtes völlig unzulänglich und gegenüber 
dem Stande der österreichischen Gesetzgebung 
gerade auf diesem Rechtsgebiete rückständig 
gewesen sind, ist in der weiteren Entwicklung 
des Arbeitsrechtes für Land- und Forstarbeiter 
in Österreich ein völliger Stillstand eingetreten. 
In einzelnen Bundesländern wurden die 
Landarbeiterordnungen zur Gänze, in anderen 
wiederum nicht oder nur teilweise aufgehoben, 
so daß mit Kriegsende die Rechtslage auf dem 
Gebiete des .Arbeitsrechtes für die land- und 
forstwirtschaftlichen Arbeiter vielfach ver­
worren, widersprechend und unübersichtlich 
war. 

Dieser unbefriedigende Rechtszustand einer­
seits und anderseits die in der Land- und 
Forstwirtschaft allgemein durchgedrungene 
Erkenntnis von der Notwendigkeit eines 
zeitgemäßen Arbeitsrechtes in der Land- und 
Forstwirtschaft haben das Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft veranlaßt, 
bereits im Sommer 1946 gemäß Artikel 12 ,  
Ziffer 4, des Bundes-Verfassungsgesetzes 1929 
den Entwurf eines Bundesgesetzes, betreffend 
die Grundsätze für die Regelung des Arbeits­
rechtes in der Land- und Forstwirtschaft, 
auszuarbeiten. Dabei ist das Bundesministeri­
um entgegen der bisherigen Entwicklung auf 
dem Gebiete des allgemeinen Sozialrechtes 
und jenes in der Land- und Forstwirtschaft 
im besonderen erstmalig da�angegangen, das 
gesamte Arbeitsrecht sowie den Arbeiter­
und Angestelltenschutz in der Land- und 
Forstwirtschaft in einem Gesetzentwurf 
systematisch zusammenzufassen. Dadurch soll 
nicht nur die Übersichtlichkeit der umfassen­
den und teilweise schwierigen Rechtsmaterie 
gefördert, sondern insbesondere der bäuerlichen 
Bevölkerung die Kenntnis des bisher . vielfach 
noch ein Neuland bildenden Arbeitsrechtes in der 
Land- und Forstwirtschaft nahegebracht und 
erleichtert werden. 

geregelt werden. Die Wichtigkeit dieser neuen 
Rechtsgebiete macht es erforderlich , daß 
ihre hauptsächlichsten Bestimmungen tun­
liehst einheitlich für das gesamte Bundesgebiet 
getroffen werden ; aber auch die bisherigen 
Erfahrungen auf dem Gebiete des Land­
arbeiterrechtes haben gezeigt, da,ß eine Zer­
splitterung, wie sie durch die einzelnen Land­
arbeiterordnungen zutagegetreten ist, für die 
Dienstnehmer nachteilig, aber auch nicht im 
Interesse der Land- und Forstwirtschaft selbst 
gelegen ist. Aus dieser Erkenntnis hat sich 
immer mehr die Rechtsauffassung heraus­
gebildet, .  daß nur ein tunlichst einheitliches 
Landarbeitsrecht für ganz Österreich seiner 
Aufgabe gerecht werden und seinen Zweck 
erfüllen kann. Dies hat das Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft, insbesondere 
aber den Ausschuß für soziale Verwaltung 
bewogen, die hauptsächlichsten Bestimmungen 
des neuen Landarbeitsrechtes in den ver­
schiedenen Rechtsgebieten als Grundsätze der 
Bundesgesetzge bung aufzustellen. 

Zufolge des verhältnismäßig großen Um­
fanges des Gesetzes will ich nur seine wich­
tigsten Bestimmungen einer kurzen Erläu­
terung unterziehen. 

Die Bestimmungen des § 1 ,  Abs. (3),  lit. a,  
und Abs. (5) ,  der Regierungsvorlage über 
familieneigene Arbeitskräfte wurden voll­
ständig eliminiert und im § 3 der Vorlage 
neu gefaßt, wobei der Kreis der familien­
eigenen Arbeitskräfte, die aus den Vorschriften 
des Landarbeitsgesetzes ausgenommen werden 
sollen, auf die Ehegatten, die Kinder und 
Kindeskinder, die Schwiegersöhne und 
Schwiegertöchter, die Eltern und Großeltern 
des Dienstgebers, sofern sie mit ihm in Haus­
gemeinschaft leben und in seinem Betrieb 
hauptberuflich beschäftigt sind, beschränkt 
wurde. 

Zur Sicherung der Rechte der Gelegenheits­
arbeiter, das sind jene Arbeiter, die aus 
einem anderen Beruf, beziehungsweise Wirt­
schaftszweig vorübergehend in der Land- und 
Forstwirtschaft eingesetzt werden, wäre die 
Regierung aufzufordern, ehestens durch eine 
Sonderregelung Benachteiligungen von solchen 
Dienstnehmern auf dem Gebiete der Sozial­
versicherung und des Arbeitsrechtes hintan­
zuhalten. 

Wenn bei der Bearbeitung der einzelnen Besonders große Schwierigkeiten bereitete 
Abschnitte des Gesetzes vielfach eine ·in die die Abgrenzung zwischen landwirtschaft­
Einzelheiten gehende l=tegelung getroffen wird, licher und gewerblicher Wirtschaft. Es wurde 
so hat sich dies ins besonders aus dem Grunde zunächst versucht, auf dem Wege der Ab­
als notwendig erwiesen, weil es sich hierbei änderung des Kundmachungspatentes zur Ge­
vielfach um Rechtsgebiete handelt, die, wie werbeordnung (Artikel IV und V) eine Über­
zum Beispiel Kollektivvertragsrecht, .Arbeits- einstimmung zwischen Gewerbeordnung und 
ordnung, Arbeitsaufsicht und Betriebsvertre- Landarbeitsgesetz herbeizuführen. Dieser Weg 
tung, im vorliegenden Gesetzentwurf erstmalig , mußte jedoch verlassen werden, da schwere 
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Bedenken von Seiten der Landwirtschaft I haben. Hier handelt es sich hauptsächlich um 
geltend gemacht wurden, bei der Regelung Betriebe des Bundes, der Länder und sonstiger 
des Landarbeitsrechtes der Abgrenzung öffentlich-rechtlicher Körperschaften. Weiter 
zwischen Landwirtschaft und Gewerbe auf wird in § 4, Abs . (2) ,  bestimmt, welche Ab­
anderen Gebieten vorzugreifen. Es wurde schnitte, beziehungsweise Parl,Lgraphen des Ge­
daher der Ausweg gefunden, ohne Änderung setzes auf die Angestellten in der Land� und 
des Kundmachungspatentes nur eine Sonder- }forstwirtschaft keine Anwendung finden, so 
regelung für genossenschaftliche Betriebe ein- insbesondere der Abschnitt 2,  betreffend 
zuführen, indem die in diesen Betrieben Dienstvertrag, Abschnitt 3 ,  betreffend 
beschäftigten Dienstnehmer arbeitsrechtlich Kollektivvertrag, Abschnitt 5 ,  betreffend 
und hinsichtlich der Berufsvertretung so be- Arbeitsordnung, Abschnitt 7 ,  betreffend 
handelt werden, als ob sie in einem O'ewerb- Lehrlingswesen, Abschnitt 8 ,  betreffend 
lichen Betrieb beschäftigt wären. Dies gilt Berufsausbildung, Abschnitt 10, betreffend 
jedoch nur mit der Einschränkung, daß es Schutz der Koalitionsfreiheit, und Abschnitt 1 1 ,  

sich u m  von Genossenschaften betriebene Sägen, betrefI'endStreitigkeiten aus dem Dienstvertrag, 
Harzverarbeitungsstätten, Mühlen und Mol- ferner die §§ 65 bis 70, betreffend Urlaub, 
kereien mit dauernd mehr als fünf Beschäf- Urlaubsantritt, Urlaubsentgelt, Abfindung, 

tigten handelt. Verlust des Urlaubsanspruches und Pfändungs­
schutz. 

Diese Regelung erfordert aber eine Änderung 
von Kompetenzbestimmungen der Bundes­
verfassung von 1929 durch ein eigenes Bundes­
verfassungsgesetz, das gleichzeitig mit dem 
Landarbeitsgesetz vom Parlament verab­
schiedet werden soll. Dieses Bundesver­
fassungsgesetz gilt als selbständiger Antrag 
des Ausschusses für soziale Verwaltung, und 
ich stelle namens dieses Ausschusses den A n ­
t rag ,  das Hohe Haus möge diesem Bundes­
verfassungsgesetz die erforderliche Zustimmung 
geben. 

Der § 2 des Landarbeitsgesetzes ist unmittel­
bar anwendbares Bundesrecht und stellt das 
Ausführungsgesetz zu § 1 ,  Abs. (2), des von 
mir namens des Ausschusses beantragten 
Bundesverfassungsgesetzes dar. . 

Der § 3 beinhaltet die Bestimmungen, 
wonach die familieneigenen Arbeitskräfte, und 
zwar die Ehegatten, die Kinder und Kindes­
kinder, die Schwiegersöhne und Schwieger­
töchter, die Eltern und Großeltern von den 
Bestimmungen dieses Gesetzes ausgenommen 
sind. Es finden gemäß § 3, Abs. (3) ,  auf familien­
eigene Arbeitskräfte lediglich die Bestimmungen 
des § 13 ,  betreffend Pflichten des Dienstgebers, 
§ 71 ,  betreffend allgemeine Fürsorgepflicht des 
Dienstgebers, § 72, betreffend Sicherheits­
vorschriften gegen Arbeitsunfälle, und § 77, 
betreffend Kinderarbeit, sowie Abschnitt 6, 
betreffend die Arbeitsaufsicht, Abschnitt 7,  
betreffend Lehrlingswesen und Abschnitt 8 
betreffend Berufsausbildu�g, sinngemäß An� 
wendung. 

Zu § 4 ist zu bemerken, daß die neue Fassung 
gegenüber der bisher nicht erschöpfenden 
Bestimmung der Regierungsvorlage bewirkt, 
daß auch für Dienstnehmer, für die zwar ein 
Sonderrecht, nicht aber eine Regelung auf den 
"Ü,brigen vom Landarbeitsgesetz erfaßten Ge­
bieten besteht, die betreffenden Bestimmungen 
des Landarbeitsgesetzes Anwendung zu finden 

Der § 5 des Gesetzes beinhaltet die vom 
Unterausschuß beschlossene Fassung. Er um­
schreibt in enger Anlehnung an den Artikel V, 
lit. a, des Kundmachungspatentes zur Gewerbe­
ordnung eindeutig den Begriff der land- und 
forstwirtschaftlichen Produktion und zählt. 
die in diesen Rahmen fallenden Betrie b8-
zweige beispielsweise auf. Ferner werden die 
Neben- und Hilfsbetriebe der Land- und 
Forstwirtschaft in Übereinstimmung mit 
der bisherigen Rechtsprechung definiert. Sie 
gelten als zum Hauptbetrieb gehörig und 
werden rechtlich wie dieser behandelt, außer 
wenn sie sich als selbständige, von der Land­
und Forstwirtschaft getrennt verwaltete Wirt­
schaftskörper darstellen. 

Weiter wird die Stellung des Gartenbaues in 
Anlehung an Artikel V, lit. a, des Kund­
machungspatentes zur Gewerbeordnung da­
hingehend geklärt, daß er ein Teil der land­
wirtschaftlichen Produktion ist und nicht unter 
die Bestimmungen der Gewerbeordnung' fällt. 
Der Berechtigungsumfang des landwirtschaft­
lichen Gartenbaues - wird gegenüber den ge­
werblichen Gärtnereien genau abgegrenzt und 
der derzeit tatsächliche Zustand rechtlich un­
terbaut. Der Ausschuß hat eine Entschließung 
gefaßt, um die Arbeitslosenversicherung der 
im landwirtschaftlichen Gartenbau beschäf­
tigten Arbeiter sicherzustellen. 

Ferner wird festgelegt , daß die Betriebe 
der land- und forstwirtschaftlichen Erwerbs­
und Wirtschaftsgenossenschaften, sofern sie 
gemäß Artikel IV des Kundmachungspatentes 
zur Gewerbeordnung von den Bestimmungen 
der Gewerbeordnung ausgenommen sind als 
Betriebe der Land- und Forstwirtschaft g�lten 
und als solche unter die Bestimmung des 
Landarbeitsgesetzes fallen. 

Schließlich werden die im Abs. (2) der 
Regierungsvorlage genannten sonstigen Ver-
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einigungen von Land- und Forstwirten als 
Betriebsinhaber auf die Agrargemeinschaften 
im Sinne der Flurverfassungsgesetze be­
schränkt. Die Agrargemeinschaften sind haupt­
sächlich in den westlichen Bundesländern 
eine häufige Einrichtung und stellen eine 
Gemeinschaft althergebrachten Ursprungs dar, 
deren Mitgliedschaft auf Grund alter Rechte 
bestimmten Liegenschaften zusteht ; ihre Be­
triebe sind rein landwirtschaftliche. Zur Frage 
der namentlichen Anführung der Agrargemein­
schaften wurde vom Ausschuß zum Ausdruck 
gebracht, daß eine wirtschaftliche Ausdehnung 
der Betriebe von Agrargemeinschaften, durch 
die eine Einengung gleichartiger Gewerbe­
betriebe stattfinden könnte, nicht mehr vor­
genommen werden soll. 

Die Bestimmungen der § § 19 und 20 sind 
geeignet, auf dem Gebiete des Wohnungs­
wesens für die Land- und Forstarbeiter 
wesentliche Verbesserungen zu erzielen. Es 
erschien dem Ausschuß als sehr wesentlich, 
auf diesem Ge biete für eine Besserung für 
die Land- und Forstarbeiter vorzusorgen, 
in der Überzeugung, daß dies bedeutend zur 
Eindämmung der Landflucht beitragen wird. 
So wird in § 19 zwingend · festgelegt, daß die 
Wohnungen den Forderungen der Gesundheit, 
Sittlichkeit und den baupolizeilichen Vor­
schriften entsprechen müssen und daß weiter 
in Kellerräumen oder Ställen keine Wohnungen 
errichtet werden dürfen. Die Landesgesetz­
gebung hat zu bestimmen, daß im Falle des 
Fehlens geeigneter Landarbeiterwohnungen 
dem Dienstgeber die Herstellung neuer oder 
die Verbesserung der vorhandenen Land­
arbeiterwohungen aufgetragen wird. 

Bezüglich der Räumung der Dienst­
wohnungen gemäß § 20 des Gesetzes hat der 
Ausschuß den Versuch unternommen, eine 
für beide Teile, das heißt für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer rechtlich tragbare Lösung zu 
finden. 

Der § 20 des Gesetzes legt die Bestimmungen 
bezüglich der Räumung der Dienstwohnungen 
bei Beendigung des Dienstverhältnisses fest. 
Nach den bisherigen Rechtszuständen bedeutet 
dies eine Neuerung, die sich aber notwendig 
erwies, da es nicht angeht, daß berufsfremde 
Personen weiterhin die dringend notwendigen 
Landarbeiterwohnungen benützen. Es wurden 
daher im Abs. (2) sowie im Abs. (3)  für das 
Exekutionsgericht bestimmte Fristen, und 
zwar zwei beziehungsweise drei Monate fest­
gelegt. Um Härten zu vermeiden, wurde auf 
Hinterbliebene von Gefallenen oder Vermißten, 
von Opfern politischer Verfolgung oder tödlich 
verunglückten Angehörigen des Betriebes 
sowie auch für Kranke und Wöchnerinnen 
besonders Rücksicht genommen. 

Der § 22 der Vorlage behandelt den Anspruch 
auf Entgelt in Krankheitsfällen. In diesem 
Punkte ist es leider zu keiner einheitlichen 
Auffassung des Ausschusses über das Ausmaß 
des Entgeltbezuges bei jenen Arbeitnehmern 
gekommen, die nicht im gemeinsamen Haus­
halt leben, das heißt freie Station erhalten. 
Es muß jedoch festgehalten werden, daß die Ent­
geltsbestimmungen für die Landarbeiter gegen­
über jenen von Handel, Gewerbe und Industrie 
weitaus günstiger sind. Dies findet jedoch 
seine Berechtigung darin, daß die Landarbeiter 
zufolge des geringen Barlohnes und der 
verhältnismäßig niedrigen Bewertung derSach­
bezüge in der Krankenversicherung in nie­
drigere Lohnstufen eingereiht sind und somit 
ein verhältnismäßig niedriges Krankengeld er­
halten . Aus diesem Grunde mußten die Natural­
bezüge bis zu 1 6  Wochen ausgedehnt werden . 
Wenn in den derzeit bestehenden Kollektiv­
verträgen in dieser Beziehung noch weiter­
gehende Bestimmungen festgelegt sind, so hat 
dies sicher seine Begründung ; die Mehrheit des 
Ausschusses konnte sich jedoch nicht ent­
schließen, diese Bestimmungen der bestehenden 
Kollektivverträge als bindend in das Gesetz zu 
übernehmen, da es sich zweifellos um eine ver­
tragsmäßige Sonderregelung handelt. Die Mehr­
heit des Ausschusses steht nach wie vor auf dem 
Standpunkt, daß die Sätze, wie sie im § 22 
festgelegt sind, als Mindestsätze zu gelten 
haben, die durch KollektivvertFag laut Abs. (10) 
in geeigneter Weise im Verhandlungswege 
geändert werden können. Außerdem wurde 
von den Sprechern der Mehrheit des A ussch usses 
ausdrücklich erklärt, daß diese Festlegung 
von Mindestsätzen keinerlei Einfluß auf die 
derzeitige Regelung in den bestehenden 
Kollektivverträgen haben kann. Überdies 
wurden in § 22, Abs. (2),  (3) und (4) , die 
Voraussetzungen für die Weitergewährung von 
freier Station beziehungsweise sonstiger Na­
turalbezüge bei Auflösung der Hausgemein­
schaft, Aufnahme in eine Kranken- oder Pflege­
anstalt sowie bei Unterhaltsverpflichtungen 
lediger Dienstnehmer genau festgelegt. 

Der § 23 legt den Anspruch auf Entgelt für 
Dienstverhinderungen fest, wobei zu bemerken 
ist, daß der Entgeltbezug nur für einen 
Fall beansprucht werden kann. 

Der § 29 wurde in Anlehnung an den § 25 
des Betriebsrätegesetzes neu gefaßt ; der Aus­
schuß hat dabei festgehalten, daß unter 
Berufsvertretung im Sinne des Abs. (3),  
lit. a, sowohl die gesetzlichen �nteressen­
vertretungen als auch die auf freiwilliger 
Mitgliedschaft beruhenden Berufsvereini­
gungen der Dienstnehmer zu verstehen sind. 

Die Bestimmungen des § 30, betreffend 
Abfertigung, wurden gegenüber der Regierungs­
vorlage wesentlich verbessert. 
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Zu den §§ 32 und 33 : Die Änderungen gegen- während der Anbau- und Erntezeit die normale 
über den korrespondierenden Bestimmungen · Arbeitszeit auf 54 Stunden erhöht werden 
der Gewerbeordnung und der bisherigen kann. Der Ausgleich ist in die sogenannten 
Regelung in anderen arbeitsrechtlichen arbeitsschwächeren Zeiten zu verlegen. Es 
Spezialgesetzen wurden bewußt in Anpassung soll ausdrücklich festgehalten werden, daß 
an die landwirtschaftlichen · Verhältnisse bei sich .der Ausschuß darüber einig war, daß eine 
gleichzeitiger Beseitigung von Härten, die starre Anwendung der 48-Stunden-Woche in 
der gegenwärtigen Entwicklung nicht mehr der Land- und Forstwirtschaft wirtschaftlich 
entsprechen, vorgenommen. derzeit nicht zu verantworten wäre. Lediglich 

Der Abschnitt 3, das sind die § §  40 bis in der Forstwirtschaft und ihren Neben-

55 , behandelt die Bestimmungen über Kollek- betrieben, in den land- und forstwirtschaft­

tivverträge. pie Regierungsvorlage wurde in lichen Genossenschaftsbetrieben und in den 

Anpassung an das Kollektivvertragsgesetz, landwirtschaftlichen Nebenbetrieben, in denen 

das im Zeitpunkt der parlamentarischen Be- dauernd mehr als fünf Dienstnehmer beschäftigt 

handlung des Landarbeitsgesetzes verlautbart sind, gilt gemäß § 58 die 48-Stunden-Woche. 

wurde, abgeändert. Abweichungen von den Ausnahmebestimmungen nach § 57 gelten ledig­

Bestimmungen des Kollektivvertragsgesetzes lich für jene Dienstnehmer, die mit Viehpflege, 

wurden, bedingt durch den Charakter des Melkung und . regelmäßiger Verrichtung von 

Landarbeitsgesetzes als Grundsatzgesetz, in Arbeiten im Haushalt beschäftigt sind. Im 

den nachstehenden Punkten notwendig : übrigen findet die Regelung der Arbeitszeit 
ihre weitere. Ergänzung in den Vorschriften 

1 .  An Stelle der Einigungsämter werden des § 60 über die Mindestruhezeit, des § 59, 
Einigungskommissionen am Sitze von Be- betreffend Überstundenarbeit, und des § 61 , 
zirksverwaltungsbehörden errichtet . Über den betreffend die Arbeitspausen. 
Einigungskommissionen des Landes stehen Der § 64 wurde neu hinzugefügt, um den 
als oberste Instanz die beim Amte der Landes- Dienstnehmern mit eigener Wirtschaft dJ.e 
regierung gebildeten Obereinigungskommis- zur Verrichtung unaufschiebbarer Arbeiten in 
sionen. der eigenen Wirtschaft erforderliche Freizeit 

2. Im Gegensatz zum Kollektivvertragsgesetz zu sichern, ohne daß dadurch das Dienst­
wird das Schwergewicht des Aufgabenbereiches verhältnis unterbrochen wird. 
auf dem Gebiete des Kollektivvertragswesens Die §§ 65 bis 70 enthalten die Bestimmungen 
von den Einigungskommissionen auf die Ober- über den Urlaub. Diese Bestimmungen wurden 
einigungskommissionen verlegt, und zwar aus dem Arbeiterurlaubsgesetz weitgehend ange­
dem Grunde, weil es sich beim Abschluß von glichen. Als Sonderbestimmung werden die in 
Kollektivverträgen auf Grund des Landarbeits- der Land- und Forstwirtschaft gebräuchlichen 
gesetzes zumeist um Verträge handelt, die lässigen und gebotenen Feiertage bis zu einem 
für das gesamte Bundesland Geltung haben. Drittel in das Urlaubsrnaß für jene Dienst­
So erfolgen die Registrierung und die Kund- nehmer, die an den betreffenden Tagen tat­
machung der Kollektivver-träge durch die sächlich keine Arbeit leisten, eingerechnet. 
Obereinigungskommission, e,benso die Be- Dies bedeutet . gegenüber den Bestimmungen 
schlußfassung über die Satzung, ihre Registrie- für die gewerbliche Wirtschaft keinesfalls eine 
rung und Kundmachung. Schließlich obliegt SchlechtersteIlung, sondern lediglich eine 
der Obereinigungskommission die Mitwirkung Gleichstellung. 
beim Abschluß von Kollektivverträgen und Zu § 68 sei folgendes festgestellt : In der 
die Entscheidung bei Gesamtstreitigkeiten aus Regierungsvorlage wurde der § 63 nach dem 
den Kollektivverträgen. Wortlaut des § 7 des Arbeiterurlaubsgesetzes 

Die § §  56, 57 und 58 regeln die Arbeits- gefaßt. Da sich jedoch bei der Auslegung des 

zeit. An Stelle der in der Regierungsvorlage § 7 des Arbeiterurlaubsgesetzes hinsichtlich 

vorgesehenen durchschnittlichen täglichen der Abfindung Zweifel ergeben haben, wurde 

Arbeitszeit wurde wegen der Abhängigkeit im Wortlaut des neuen § 68 des Landarbeits­

der Landwirtschaft von den Jahreszeiten gesetzes die seinerzeitige Absicht des Gesetzge­

und Witterungsverhältnissen sowie zur Her- bers, daß der Anspruch auf Abfindung auch 

stellung eines Ausgleiches innerhalb einer dann besteht, wenn der Urlaubsanspruch noch 

Woche und innerhalb des Jahres die wöchent- nicht erworben wurde, klar zum Ausdruck 

liehe Arbeitszeit im Jahresdurchschnitt fest- gebracht. 

gesetzt. Die Arbeitszeit für Landarbeiter, Zu § 75 : Die Bestimmungen über Mutter­
die in Hausgemeinschaft leben, beträgt schutz sind im allgemeinen dem Mutterschutz­
wöchentlich 54 Stunden, für diejenigen Arbeit- gesetz entnommen. Dieses Gesetz gilt weiterhin, 
nehmer, die nicht in Hausgemeinschaft leben, soweit nicht im Landarbeitsgesetz abweichende 
48 Stunden, wobei jedoch gesetzlich festgelegt Bestimmungen getroffen sind ; insbesondere 
ist, daß in allen landwirtschaftlichen Betrieben bleiben die Vorschriften des § 7 des Mutter-
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schutz gesetzes über Wochen- und Stillgeld 
unverändert. 

Zu § 76 : Das Schutzalter der Jugendlichen 
in der Land- und Forstwirtschaft wurde vom 
16. auf das 18 .  Lebensjahr erhöht. Die Ur­
laubsbestimmungen wurden dem jüngst er­
lassenen Gesetz über Urlaubsvorschriften für 
Jugendliche mit der Maßgabe angeglichen, daß 
die in den landwirtschaftlichen Betrieben tat­
sächlich eingehaltenen lässigen und gebotenen 
Feiertage bis zu acht Werktagen in die Urlaubs­
zeit eingerechnet werden können, wenn die 
Juge_ndlichen an den betreffenden Tagen tat­
sächlich keine Arbeit leisten. 

Der Abschnitt 6 behandelt die Arbeits­
aufsicht. Diese wurde in Angleichung an die 
analogen BestImmungen des Arbeitsinspek­
tionsgesetzes vom 3. Juli 1 947, B. G. BI. 
Nr. 1 94, ergänzt. 

Im Abschnitt 7 wird das Lehrlingswesen 
behandelt, wobei jedoch festgestellt sei, daß 
das Berufsausbildungsgesetz bestimmen soll, 
inwieweit die Fortbildung pflichtgemäß oder 
freiwillig zu erfolgen hat. Die in der Regierungs­
vorlage enthaltene Bezeichnung "land- und 
forstwirtschaftliche Lehrlingsstelle" wird in 
"land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und 
Fachausbildungsstelle" umbenannt. In Ab­
weichung von der Regierungsvorlage wird für 
die Geschäftsführung ein paritätisch zusammen­
gesetzter Beirat vorgesehen. 

Der gesamte Abschnitt 9 wurde, abgesehen 
von wenigen Ausnahmen, die auf die besonderen 
Verhältnisse in der Landwirtschaft Rücksicht 
nehmen, in aJIen wesentlichen Punkten an 
die Bestimmungen des Betriebsrätegesetzes 
vom 28. März 1947, B. G. BI. Nr. 97, ange­
glichen. Ausgenommen von diesen Bestim­
mungen sind lediglich die bäuerlichen Betriebe, 
sofern sie nicht mehr als 20 Dienstnehmer ohne 
Einrechnung der familieneigenen Arbeits­
kräfte beschäftigen. Die Mehrheit des Aus­
schusses gab der überzeugung Ausdruck, 
daß in den rein bäuerlichen Betrieben die 
Anwendung des Betriebsrätegesetzes derzeit 
für die Arbeitnehmer keinen Vorteil zu bieten 
vermag. Dies insbesondere deshalb, weil es 
sich bei der Durchführung der Betriebsrats­
wahlen in Gewerbe, Handel und Industrie 
gezeigt hat, daß in sehr vielen sogenannten 
kleinen Betrieben - und um solche handelt 
es sich auch meistens in der Landwirtschaft -
die Wahl von Betriebsräten und Vertrauens­
männern seitens der Arbeitnehmerschaft abge­
lehnt wurde. Im übrigen muß objektiverweise 
festgestellt werden, daß auch von seiten 
eines Großteiles der Arbeitnehmerschaft in 
den bäuerlichen Betrieben die Anwendung 
des Betriebsrätegesetzes abgelehnt wurde. fDie 
Funktionsdauer der Betriebsräte und Ver-

trauensmänner in der Land- und Forstwirt­
schaft wird abweichend von den Bestimmungen 
des Betriebsrätegesetzes mit zwei Jahren fest­
gesetzt. 

Zu § 1 19 :  Im Abs. (2), Ziffer 3, wird die 
Anzahl der Dienstnehmer in Betrieben mit 
dem erweiterten Recht der Mitwirkung der 
Betrie bsräte an der Führung und Verwaltung 
des Betriebes wegen der besonderen Verhält­
nisse in der Land- und Forstwirtschaft von 
30 auf 50 erhöht. Von der Übernahme der 
Bestimmung des § 14, Abs. (2), Ziffer 3, des 
Betriebsrätegesetzes über das Einspruchsrecht 
des Betriebsrates gegen die Art, der Wirtschafts­
führung in den Betrieben mit mehr als 500 
Beschäftigten, das auf industrielle Verhältnisse 
abgestellt und daher für die Landwirtschaft 
ungeeignet ist, wurde Abstand genommen. 

Zu den §§ 1 24 und 130 :  Da in der Land­
arbeiterordnung nicht wie im allgemeinen 
Betriebsrätegesetz die näheren Bestimmungen 
für den Zentralbetriebsrat durch ministerielle 
Verordnungen erlassen werden können, viel­
mehr die Erlassung der näheren Bestimmungen 
der Landesgesetzgebung vor behalten ist, hielt 
es der Ausschuß für notwendig, daß die dies­
bezüglichen Ausführungsgesetze der Länder 
möglichst einheitlich gestaltet werden. Ich 
bitte daher das Hohe Haus, die diesbezügliche 
Entschließung anzunehmen. 

Zu § 136 : Der Zeitpunkt der Beendigung der 
Funktion der Zentrallohnkommission mußte 
bis zur Bestellung der Obereinigungskommis­
sionen hinausgeschoben .werden, da erst mit 
Aufnahme der Tätigkeit der Obereinigungs­
kommissionen die Voraussetzungen gegeben 
sind, im Bereiche der Land- und Forstwirt­
schaft zwischen kollektivvertragsfähigen Kör­
perschaften rechtswirksame Kollektivverträge 
für Land- und Forstarbeiter abzuschließen ; 
denn die Rechtswirksamkeit von Kollektivver­
trägen ist nach § 47 von der Hinterlegung bei 
der Obereinigungskommission und der Kund­
machung in der amtlichen Landeszeitung ab­
hängig. 

Zu § 137 : Diese Vorschriften wurden dem 
§ 30 des ArbeitsinspekJ;ionsgesetzes vom 3. Juli 
1947 B. G. BI. Nr. 194, unter Bedachtnahme 
auf § 72,  Abs. (3 ), des Landarbeitsgesetzes an­
geglichen. 

Zu § 138 : Die Regierungsvorlage wurde im 
Hinblick auf die Kundmachung des Bundes­
ministeriums für soziale Verwaltung vom 
14. Juni 1947, B. G. BI. Nr. 141 , überprüft 
und neu gefaßt. 

Zu Artikel III, Abs. (2) : Die Stempel- und 
Gebührenbefreiung wurde auf Anregung des 
Bundesministeriums - für Finanzen auch auf 
die Lehrverträge ausgedehnt. 
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Hohes Haus ! Gestatten Sie mir abschließend 
noch einige Worte. Wollte man dieses Gesetz 
einer negativen Kritik unterziehen, so kann 
man wohl vielleicht noch einige Mängel fest­
stellen ; in objektiver Betrachtung jedoch 
kann mit vollem Recl).t behauptet werden, 
daß dieses Gesetz einen großen sozialen 
Fortschritt bedeutet. Die Land- und Forst­
arbeiter werden in arbeitsrechtlicher Hinsicht 
auf den wesentlichsten Gebieten der übrigen 
Arbeiterschaft gleichgestellt, und dies zu einer 
Zeit, in der die Landwirtschaft nachgewiesener­
maßen weit unter den Gestehungskosten produ­
zieren muß. Dies ist der beste Beweis für die 
soziale Einstellung der österreichischen Bauern­
schaft .  Wollen wir aber ernstlich, daß dieses 
Gesetz restlos Anwendung findet, so sind 
die Regierung und alle maßgebenden Faktoren 
verpflichtet, auch in der Landwirtschaft jene 
wirtschaftlich gesunden Voraussetzungen zu 
schaffen, die es ihr gestatten, ihre sozialen 
Verpflichtungen nicht nur restlos zu erfüllen, 
sondern noch einen weiteren Schritt dahin­
gehend zu tun, für unsere Landarbeiterschaft 
die Altersversicherung noch wesentlich zu 
verbessern. Erst der Hunger, der als Folge 
des Krieges über unser Land gezogen ist , 
lehrte uns den Wert der Arbeit der Bauern 
und Landarbeiter richtig schätzen. Sorgen 

-wir daher dafür, daß der Wert dieser Arbeit 
auch weiterhin so eingeschätzt wird, wie er 
eingeschätzt werden muß, nämlich als Ehren­
dienst am Volle So wie der Bergarbeiter in 
harter, gefahrvoller Arbeit dem Volk die 
Schätze des heimatlichen Bodens zu seiner 
Nutzung freimacht, so sorgt der Landarbeiter 
dafür, daß unser Volk die entsprechende 
Ernährung findet. Es ist daher kein Schlag­
wort, wenn ich sage, daß ein wirtschaftlich 
gesunder Bauernstand und ein sozial gerecht 
behandelter Landarbeiterstand die besten Vor­
aussetzungen dafür sind, für unser Volk und 
für unsere junge Demokratie die Freiheit und 
Unabhängigkeit zu garantieren ! 

Die Abänderungsanträge der Abg. S c h n e e­
b er g e r, P r o k s ch ,  K y s e l a  und Wilhelmine 
M o i k  wurden im Ausschuß abgelehnt und 
von den Antragstellern als M i n d e r h e i t s­
a n t rä g e  angemeldet. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt 
somit den A n trag (liest) : 

"Der Nationalrat wolle beschließen : 

1 .  Dem vorliegenden Entwurf eines 
Bundesverfassungsgesetzes, betreffend die 
Zuständigkeit des Bundes auf dem Gebiete 
des Arbeiterrechtes sowie des Arbeiter- und 
Angestelltenschutzes und der Berufsver­
tretung, wird die verfassungsmäßige Zu­
stimmung erteilt. 

2. Dem vorliegenden Entwurf eines 
Bundesgesetzes, betreffend die Grundsätze 
für die Regelung des Arbeitsrechtes in 
der Land- und Forstwirtschaft (Land­
arbeitsgesetz) wird die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilt. 

3. Die beantragten Entschließungen werden 
angenommen." (Beifall bei den Parteige­
nossen.  - Während vorstehender A usführun­
gen kat Präsident Dr. G o r b a  c k den Vorsitz 
übernommen.) 

* 

• Die E n t s c h l ie ß ungsanträge  des Aus­
schusses für Land- und Forstwirtschaft lauten : 

1 .  

[Zu § 5, Abs. (2) .] 
Der Ausseh uß für soziale Verwaltung ist 

im Zuge der Beratungen über das Land­
arbeitsgesetz zur Überzeugung gelangt, daß 
der landwirtschaftliche Gartenbau weiterhin 
von den Bestimmungen der Gewerbeordnung 
ausgenommen bleibt und auf die in diesen 
Betrieben beschäftigten Arbeiter das Land­
arbeitsgesetz Anwendung findet. Der Aus­
schuß hält es jedoch für notwendig, daß 
die im landwirtschaftlichen Gartenbau be­
schäftigten Arbeiter bei der künftigen Rege­
lung der Arbeitslosenversicherung in diese 
einbezogen werden. 

. 

Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
wird aufgefordert, dieser Entschließung in 
der Regierungsvorlage, betreffend die Arbeits­
losenversicherung, Rechnung zu tragen. 

2.  
[Zu §§ 124 und 130.]  

Das Bundesministerium fÜr Land- und 
Forstwirtschaft wird ersucht, darauf hin­
zuwirktm, daß die landesgesetzliche Rege­
lung dieser Bestimmungen einheitlich erfolgt. 

Die M i n d e r h e i t s a n t r ä g e  der Abg. 
S c h n e e b er g er, Proks ch,  K y s e l a  und Wil­
helmine M o i k  haben folgenden Wortlaut : 

1 .  
Im § 22, Abs . ( 1 ) ,  Z.  1 ,  lit. b ,  ist in der 

Spalte : " allfällige Naturalbezüge" statt 
"durch 5, 6, 1 1 ,  16  Wochen" zu setzen : 
"für die Dauer des Krankengeldbezuges" . 

2.  
Im § 22, Abs. ( 1 ) , Z. 2,  lit. b,  ist statt 

"durch sechzehn Wochen" zu setzen : "durch 
zweiundfünfzig Wochen". 

3. 

Im § 109 sind die Abs. (2)  und (3)  zu 
streichen. 

4. 

Im § 119 ,  Abs. (2 ) ,  Z. 3, ist in der dritten 
Zeile das Wort "fünfzig" durch das Wort 
"dreißig" zu ersetzen. 
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Abg. Elser : Hohes Haus ! Die heutige geb�rn, für das Land ob der Enns erlassen 
Tagesordnung des Nationalrates ist im be- wurde, hieß es unter anderem (liest): 
sonderen unserer wichtigen Land- und Forst- "Wir beobachten dabei nicht ohne Miß­
arbeiterschaft gewidmet. Das vorliegende Land- fallen, was große Plagen, Unlust und Schaden 
arbeitsgesetz mit der Tendenz, das öster- der Bauersmann von seinem Dienstgesinde zu 
reichische Landarbeiterrecht für das gesamte tragen habe und wie der Mutwille dieser Leute 
Bundesgebiet möglichst einheitlich zu ge- bereits so hoch steige, daß sie dem Hauswirt 
stalten sowie den Land- und Forstarbeitern gleichsam Gesetze vorschreiben, nach Wohl­
eine Verbesserung ihrer sozialen und arbeits- gefallen aus dem Dienst treten und ihren 
rechtlichen Lage zu erwirken, ist von aller- lasterhaften Begierden ohne Abscheu der­
größter Bedeutung für das gesamte öster- gestalt nachhängen, daß viele Ärgernis daraus 
reichische Sozial- und Arbeitsrecht. erwächst, der allerhöchste Gott schwer be-

Niemals dürfen die gewerblichen und die leidigt und die gute Zuflucht, worauf das 

industriellen Arbeiter übersehen, daß es auf christliche Wesen vornehmlich beruht, fast 

die Dauer auch für sie keinen sozialpolitischen gänzlich unterbrochen wird."  

Fortschritt geben kann, wenn beträchtliche Diese Dienstbotenordnung hat, wie Sie, 
Teile der werktätigen Bevölkerung, die Land- meine Damen und Herren, hörten, nicht die 
und Forstarbeiter, in ihren sozialen und arbeits- Dienstboten, sondern die Bauern zu schützen 
rechtlichen Verhältnissen weit hinter denen gehabt. Mit dem vielgepriesenen familiären 
der gewerblichen Arbeiter zurückbleiben. Ich und patriarchalischen Verhältnis zwischen de� 
behaupte also, ein rückständiges Sozial- und Bauern und seinen Dienstboten hat es also 
Arbeitsrecht in der Land- und Forstwirtschaft seit jeher seine eigene Bewandtnis. Im All­
bildet einen gefährlichen Hemmschuh für die gemeinen bürgerlichen Gesetzbuch vom Jahre 
Entwicklung der gesamten Sozialpolitik eines 1812  werden die Rechtsverhältnisse zwischen 
Landes. Der berechtigte Kampf der Land- den Dienstgebern und Dienstboten den Ge­
arbeiter um ein menschenwürdiges Dasein, sindeordnungen zugewiesen. 
um eine gerechte Entlohnung, um eine Berufs- Mit der Aufhebung der Leibeigenschaft der 
vertretung, um möglichst fortschrittliche Bauern wurde auch der Dienstbote formell frei. 
Sozial- und Arbeitsrechtsgesetze ist in hohem In Wahrheit blieben natürlich die alten 
Maße auch ein Kampf für die Gesamtarbeiter- Formen der Abhängigkeit weiter bestehen. 
schaft. Die werktätigen Menschen bilden nun Das Landarbeiterelend wurde zum Teil etwas 
einmal eine einheitliche Schicksalsgemeinschaft. gemildert, im Wesen besteht es bis zum 

Nach der Bundesverfassung kann die Bun- heutigen Tag. An Stelle der Gesindeordnungen 
desgesetzgebung bedauerlicherweise nur Grund- traten nach der Reichsverfassung des Jahres 
sätze für die Regelung des Arbeitsrechtes in 1867 die Dienstbotenordnungen. Nach dem 
der Land- und Forstwirtschaft aufstellen. ersten Weltkrieg in den Jahren 1921 bis 1923 
Den Ländern bleibt die Ausführungsgesetz- wurden an Stelle der Dienstbotenordnungen 
gebung überlassen. Wir haben es also mit die sogenannten Landarbeiterordnungen ge­
einem Grundsatzgesetz zu tun, zu dem' die setzt. Soviel in Kürze über die Geschichte 
Landtage innerhalb einer bestimmten Frist des Landarbeiterrechtes. 
Ausführungsgesetze beschließen müssen. Ich Meine Damen und Herren ! Ich vertrete die 
möchte doch bemerken, daß der Bund bisher Meinung, daß das Landarbeiterrecht und die 
von seinem Recht, ein Grundsatzgesetz zu Landarbeiterfrage nicht nur eine soziale Frage, 
erlasseri, keinen Gebrauch gemacht hat. Es sondern ein wesentliches Problem unserer 
bedurfte nicht geringer Anstrengungen von gesamten Land- und Forstwirtschaft ist . Die 
seiten der Land- und Forstarbeiter, bis dieses Lebensfähigkeit unserer gesamten Agrar­
erste Grundsatzgesetz vorgelegt wurde. wirtschaft ist von der richtigen Lösung des 

Es wäre hochinteressant, die geschichtliche gesamten sozialen Fragenkomplexes abhängig. 
Entwicklung des Landarbeiterrechtes vorzu- Es ist kein Zufall, daß die Vorbereitung dieses 
tragen, doch dazu müßte ich eine mehr- Landarbeitsgesetzes mehr Sit'zungen notwen­
stündige Redezeit beanspruchen. Ich be- dig machte als die Anzahl der vorbereitenden 
schränke mich daher nur auf einige interessante Sitzungen für unsere Bundesverfassung. Nur 
Hinweise. Schon Leopold I. verbot im Jahre wenige Abgeordnete - das soll keineswegs eine 
1688, daß die Landarbeiter ihre Herren mit Beleidigung irgend eines Kollegen sein - kennen 
Forderungen eines übermäßigen Lohnes be- die gesamte Gesetzesmaterie. Mit viel Geduld, 
schweren. Gebührende, wohlverdiente Strafe, muß ich schon sagen, mit Ausdauer und Sach­
hieß es in diesem Edikt, sei jedem Pflicht- kenntnis wurden die umfangreichen Ver­
vergessenen sicher. In einer Dienstboten- handlungen geführt. Unser gesamtes Agrar­
ordnung, die am 14. Mai 1 756 von der Kaiserin problem wurde aufgerollt und von allen Seiten 
Maria Theresia, besser gesagt, von ihren Rat- . beleuchtet. Das Landarbeiterelend wurde 

82. Sitzung NR V. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 29 von 53

www.parlament.gv.at



23 1 4  82. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich. - V .  G.  P .  - 2 .  Juni 1 948. 

rücksichtslos aufgezeigt, die Forderung der 
Landarbeiter nach einem ' fortschrittlichen 
Arbeitsrechtsgesetz entsprechend

' 
begründet. 

Die bäuerlichen Vertreter und mit ihnen die 
Großgrundbesitzer haben sich redlich bemüht, 
die Interessen der Arbeitgeber zu verfechten. 
Ich stehe auf dem Standpunkt, daß das ihr 
gutes Recht ist. Man hörte die bekannten Argu­
mente : die Landwirtschaft könne größere 
finanzielle Lasten nicht mehr ertragen ; die 
Menschen wollten ungern landwirtschaftliche 
Arbeiten verrichten, teils weil sie ihnen zu 
schwer, teils weil sie ihnen zu schmutzig sind ; 
ein nicht unwesentlicher Teil der Landarbeiter­
schaft und der Familienangehörigen der Bauern 
ziehen lieber in die Städte und Industrie­
zentren, um dort angenehmeren Arbeiten nach­
zugehen. Man beleuchtete die Landflucht von 
allen möglichen Seiten, manchmal vollkommen 
richtig, manchmal aber auch falsch. Die 
bäuerlichen Abgeordneten sahen ein - das 
möchte ich auch hier feststellen -, daß der 
gegenwärtige arbeitsrechtliche Zustand der 
Landarbeiter unhaltbar geworden ist, doch die 
Sorge um ihre Besitzinteressen war schließ­
lich doch so stark, daß sie in den Kernfragen 
des Gesetzes eine wirklich fortschrittliche 
Lösung des Landarbeiterrechtes verhinderten. 

Die Kommunistische Partei vertritt die 
Auffassung, daß es müßig ist, nur von den 
Wirkungen der Landflucht zu sprechen. Viel 
wichtiger ist es doch, den wahren Ursachen 
der Lan:aflucht nachzugehen. Ich bin der 
Auffassung, daß es folgende Hauptursachen 
der Landflucht gibt : 

1 .  Die ungerechte Verteilung von Grund 
und Boden: Wo vor hundert und mehr Jahren 
tausende und aber tausende Bauernfamilien 
schafften und werkten, stehen Ruinen, an 
Stelle blühender Kornfelder, Äcker und 
Wiesen stehen nun Wälder. Die Bodenreform, 
eine grundlegende Veränderung der Besitz­
verhältnisse zugunsten der bäuerlichen Be­
sitzungen der land- und forstwirtschaftlichen 
Arbeiter, würde die Landflucht bedeutend 
mindern und der Ll:md wirtschaft die not­
wendigen Arbeitskräfte sichern. Der Groß­
grundbesitz in Österreich verfügt im Lande 
über ein Prozent der landwirtschaftlichen 
Betriebsstätten. Dieses eine Prozent der Be­
triebe besitzt aber nach den neu esten Er­
hebungen 46 Prozent der land- und forstwirt­
schaftlichen Fläche. Die große Zahl der 
bäuerlichen Bevölkerung schafft und lebt -
das wissen unsere bäuerlichen Abgeordneten 
so gut wie wir alle - in den Zwerg-,  Klein­
und Mittelbetrieben. 

2. Die äußerst mißlichen, ja  manchmal er­
bärmlichen Wohnverhältnisse der Landarbeiter 
sind eine der Hauptursachen der Landflucht. 
Schaffen wir menschenwürdige Wohnstätten 

für unsere Land- und Forstarbeiter, geben 
wir ihnen, meine Herren Abgeordneten aus 
dem Bauern- und Gutsbesitzerkreis, Siedlungs­
gründe zum Bau einer selbständigen Heim­
stätte, ermöglichen wir ihnen eine Familien­
gründung, dann werden wir Arbeitskräfte für 
die Land- und Forstwirtschaft haben ! 

3 .  Schaffen wir geordnete soziale Verhältnisse 
in bezug auf Entlohnung, Verköstigung und 
das Deputatwesen, gleichen wir das Sozial­
und Arbeitsrecht der Landarbeiter möglichst 
dem der gewerblichen Arbeiter an, dann, aber 
nur dann wird die österreichische Land- und 
Forstwirtschaft auch entsprechende Arbeits­
kräfte haben ! 

Mit den sozialen Maßnahmen müssen Hand 
in Hand die notwendigen agrarpolitischen 
Maßnahmen durchgeführt werden. Die Lebens­
fähigkeit unserer bäuerlichen Betriebe muß 
gehoben und gefördert werden. Gewiß, ich 
will es ohne weiters gestehen, und es ist eine 
Tatsache, über die sich niemand hinwegsetzen 
soll : die Preise der landwirtschaftlichen Pro­
dukte müssen die Erzeugungskosten decken. 
Ohne diesen Grundsatz kann man nicht wirt­
schaften und ohne Erfüllung dieses Grundsatzes 
kann man auch den arbeitenden Menschen kein 
gesundes, fortschrittliches Sozial- und Arbeits­
recht gewähren� Die Preise für landwirtschaft­
liche Produkte müssen also auch nach Auf­
fassung der Kommunistischen Partei zu­
mindest die Gestehungskosten decken. 

Unsere Elektrowirtschaft muß sich den 
Erfordernissen der landwirtschaftlichen Be­
triebe besonders anpassen. Die Mechanisierung 
und Technisierung der Agrarbetriebe wird die 
Schwere der Arbeit beseitigen und die Lei­
stungsfähigkeit bedeutend heben. Verbesserung 
der Wegverhältnisse, Ausbau der Güterwege, 
Seilbahnen und Seilaufzüge werden die Pro­
duktivität der Landwirtschaft und vor allem 
auch der bäuerlichen Forstwirtschaft steigern. 
Die Gebirgsbauern der Alpenländer bedürfen 
einer besonderen agrarwirtschaftlichen Förde­
rung. Die landwirtschaftlichen Pächter be­
dürfen eines gerechten Schutzes durch Schaf­
fung eines entsprechenden Pächterschutz­
gesetzes. Eine gediegene fachliche Ausbildung 
wird alle diese Maßnahmen krönen. 

Bei der kritischen Betrachtung dieses be­
deutungsvollen Grundsatzgesetzes muß man 
wissen, daß die allgemeinen sozialen Ver­
hältnisse der Landarbeiter in den bäuerlichen 
Betrieben und in den Gutsbetrieben: wesent­
lich verschieden sind. Der Gutsarbeiter hat 
das, was ihm dieses Gesetz bringt, in den 
meisten Fällen durch die gewerkschaftliche 
Organisation und Tätigkeit schon längst über 
den Weg von kollektiven Arbeitsverträgen 
erkämpft, während der Landarbeiter beim 
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Bauern noch i n  äußerst rückständigen sozialen 
Verhältnissen lebt und daher die Bestimmungen 
dieses Gesetzes für ihn von größerer Bedeutung 
sind. 

Meine Damen und Herren ! Ich werde mir 
nun erlauben, namens meiner Partei zu dem 
Gesetz konkret Stellung zu nehmen und zu 
den wichtigsten Bestimmungen des Gesetzes 
einiges zu sagen. 

Im § 1 wird der Geltungsbereich des Gesetzes 
umschrieben. über diesen Geltungsbereich 
wurden umfangreiche Verhandlungen geführt, 
und ich muß sagen, daß dabei durch die Heraus­
nahme der Geschwister aus dem Kreis der 
familieneigenen Arbeitskräfte ein bedeutender 
Fortschritt erzielt wurde. Nach der Regierungs­
vorlage hätten die Geschwister der landwirt­
schaftlichen Eigentümer zu den familieneigenen 
Kräften gezählt. Im Laufe der Verhandlungen 
wurden nun die Geschwister der landwirt­
schaftlichen Eigentümer ebenfalls unter das 
Gesetz gestellt. Damit kamen über 100.000 
Menschen in den Genuß dieses allgemeinen 
Grundsatzgesetzes. Das nur ganz kurz zu 
§ 1 ,  der den Geltungsbereich des Gesetzes 
umreißt. 

Die §§ 2 bis 5 haben ebenfalls eine sehr 
strittige Frage beantwortet, und zwar die 
Frage nach der Abgrenzung der Betriebe, ob 
sie zum gewerblichen Sektor oder ob sie 
schlechtweg als land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe oder Nebenbetriebe zu zählen sind. 
Diese Frage ist für zehntausende Arbeiter 
von ganz besonderer Bedeutung, die eigentlich 
vom Standpunkt ihrer Arbeit aus gesehen 
rein gewerblichen Charakter haben. 

Die Mehrheit des Ausschusses hat allerdings 
die Auffassung vertreten, man dürfe den 
Bauern den Abschluß der Verträge nicht allzu 
schwierig machen. Es gilt also auch laut 
diesem Gesetz nach wie vor der Handschlag. 
Nur' über besonderen Wunsch kann ein Dienst­
vertrag auch schriftlich abgeschlof3sen werden. 
Bei bestimmten Anlässen allerdings ist die 
Schriftform auch in diesem Landarbeitsgesetz 
zwingend vorgeschrieben. 

Ich möchte noch ganz kurz den § 20 be­
handeln. Der § 20 behandelt die zwangsweise 
Räumung von Dienstwohnungen. Diese leid­
liche Angelegenheit spielt sowohl für die Arbeit­
geber als auch natürlich in erster Linie für die 

Arbeitnehmer eine sehr große Rolle. Es kam also 
vor und wird immer wieder vorkommen, daß 

Dienstverhältnisse teils über Wunsch des 
Dienstnehmers, teils zwangsweise durch einen 
Akt des Dienstgebers ihre Lösung finden, 
wobei der betreffende Dienstnehmer im Besitz 
einer Werkswohnung oder einer Dienstwohnung 
des Gutsherrn ist ; Bauern kommen hier 
weniger in Frage. Da ergibt sich immer. 
wieder die Härte : Wo soll der Dienstnehmer 
mit seiner Familie hin � Der Arbeitgeber 
wünscht natürlich die Räumung der Wohnung, 
um den Nachfolger hineinzusetzen, und der 

Entlassene sucht
' 

- manchll1al vergeblich -
nach einer Ersatzwohnung. In diesem Land­
arbeitsgesetz ist zum erstenmal der Versuch 
gemacht, dem Exekutionsrichter eine zwin­

gende Norm aufzubürden, und zwar in der 
Richtung, daß er nur mehr in der Lage ist, 
eine Höchstfrist zur Räumung der Wohnung 
im Ausmaß von drei Monaten zu gewähren ; 
eine weitere Erstreckung ist im Exekutions-

Es wurde schließlich eine Einigung erzielt, verfahren im Sinne dieses Gesetzes nicht mehr 
die der Herr Berichterstatter bereits erwähnt gegeben. Ich habe mich namens meiner Partei 
hat. Diese Einigung kommt in dem Bundes- gegen diese Härte gewendet und habe in 

,
verfassungsgesetz zum Ausdruck und besagt, einem Antrag begehrt, daß in einem solchen 
daß Betriebe der landwirtschaftlichen Erwerbs- konkreten Fall die zwangsweise Räumung 
und Wirtschaftsgenossenschaften, die mehr zumindest solange zu unterbleiben hat, bis 
als fünf Arbeitnehmer beschäftigen, nun nach entweder der Arbeitgeber oder der gekündigte 
den allgemeinen gewerblichen sozialen und Dienstnehmer in der Lage ist, eine ent­
arbeitsrechtlichen Gesetzen zu behandeln sind, sprechende Ersatzwohnung für den Gekündig­
also nicht unter dieses Landarbeitsgesetz fallen. ten und seine Familie aufzutreiben. Dieser 
Damit ist zwar nicht 100 Prozent, aber doch Antrag fand nicht die Zustimmung der Mehr­
- ich möchte sagen - 80 Prozent der Forde- heit des Ausschusses und wurde abgelehnt. 
rungen der Land- und Forstarbeiter , beziehungs- Eine sehr wichtige Frage ist die der Ab­
weise ihrer Berufsvertretung Rechnung ge- fertigung. Die Herrn Kollegen aus bäuerlichen 
tragen worden. und Gutsbesitzerskreisen haben die Frage der 

Der § 6 behandelt die Art des Abschlusses Abfertigung als einen großen sozialen Fort­
der Dienstverträge. Wir wissen, daß in den schritt dieses Gesetzes hingestellt. Ich will 
verschiedenen Landarbeiterordnungen beim hier die Dinge rein nüchtern und sachlich 
Abschluß der Dienstverträge im allgemeinen betrachten. Rein sachlich bedeutet die Ab­
noch der übliche Handschlag gilt. Meine Partei fertigung sicherlich eine besondere materielle 
war der Auffassung, daß im Grundsatzgesetz Leistung von seiten des Arbeitgebers gegen­
und in den neuen Landarbeiterordnungen die über dem Dienstnehmer, eine Leistung, die 
schriftliche Form beim Abschluß von Dienst- eine besondere Rolle spielt. Doch die Be­
verträgen vorgeschrieben werden soll. I stimmungen des § 30 des vorliegenden Gesetz-
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entwurfes, die die Abfertigung betreffen, sind tun muß, kann ich immerhin feststellen, daß 
gegenüber den gegebenen Verhältnissen keines- die niederösterreichischen und burgenländi­
wegs als ein besonderer Fortschritt zu beze.ich- sehen Landarbeiter bei einer 40jährigen Dienst­
nen. Ja, ich behaupte sogar, durch die Be- zeit das Doppelte dessen an Prämie erhalten, 
stimmungen dieses Gesetzes wird nicht einmal was in diesem Grundsatzgesetz vorgesehen ist. 
das erfaßt, was die Landarbeiter in allen So viel über die Abfertigung. Ich werde mir 
Bundesländern, vor allem aber in Nieder- daher erlauben, auch diesbezüglich einen 
österreich und im Burgenland derzeit bereits Antrag zu stellen. 
auf dem Weg der Landarbeiterordnung zu- Zum § 33 : Ich habe mich hier einige Male 
gesichert erhalten haben. Ich habe daher bemüht, bei den Kollegen der Sozialistischen 
bei den vor beratenden Sitzungen namens Partei und der Volkspartei Verständnis zu 
meiner Partei den Antrag auf Verdoppelung finden, daß diese Bestimmungen, die zu einer 
der Leistungen, welche im Gesetz vorgesehen vorzeitigen Entlassung führen können, nicht 
sind, gestellt, nicht um Lizitationspolitik zu den Charakter einer Polizeiverordnung an­
betreiben, sondern um lediglich das, was die nehmen sollen. Die Regierungsvorlage hat 
Landarbeiter bereits haben, im Gesetz zu aus allen möglichen Gesetzen Strafbestim­
sichern. Vor mir liegt die niederösterreichische mungen übernommen. Man hat im Berggesetz 
Landarbeiterordnung, aus der die für sehr und in der Gewerbeordnung nachgesehen, 
viele Kollegen und Kolleginnen vielleicht sehr man hat die neun Landarbeiterordnungen 
interessante Feststellung ' zu treffen ist, studiert und hat die Strafbestimmungen ein­
daß die Bestimmungen dieser Landarbeiter- fach herausgenommen. Aber nicht genug' 
ordnung in bezug auf die Abfertigung - hier damit, man hat noch andere, neue hinzu­
wird sie als Prämie bezeichnet - weitaus gefügt ; und dagegen wandte ich mich im Auf­
günstiger sind als die Bestimmungen in diesem trag meiner Partei. Meine diesbezüglichen 
Grundsatzgesetz. Ich gestatte mir der Wichtig- Anträge, diese Vielheit von Strafbestimmungen 
keit wegen, diese kurze Bestimmung der zumindest zu beschränken, fanden nicht die 
niederösterreichischen Landarbeiterordnung Zustimmung der Mehrheit. 
zur Verlesung zu bringen (liest) : Nun zu einer der wichtigsten Bestimmungen 

"Am Ende des 10. Dien�tjahres gebührt des Gesetzes, das ist die Frage der Arbeitszeit. 
eine einmalige Prämie von 30 'Prozent, am Die Frage der Arbeitszeit in der Land- und 
Ende des 15. Dienstjahres eine einmalige Forstwirtschaft ist wohl ein Kardinalproblem, 
Prämie von 40 Prozent, am Ende des 20. Dienst- das schon oft zum Gegenstand heftiger Aus­
jahres eine solche von 50 Prozent, am Ende einandersetzungen zwischen den Land- und 
des 25. Dienstjahres eine solche von 70 Prozent, Forstarbeitern und ihren Arbeitgebern ge­
am Ende des 30. Dienstjahres eine solche von macht wurde und auch ihren Widerhall in 
80 Prozent, am Ende des 35. Dienstjahres eine der Öffentlichkeit und vor allem in der Publi­
solche von 90 Prozent und am Ende des . zistik fand. Meiner Auffassung nach wurde 
40. Dienstjahres eine solche von 100 Prozent nach langwierigen Verhandlungen im Gesetz 
des Lohnes." ein großer Fortschritt erzielt. Hier wird das . 

Sie sehen also, meine Damen und Herren, erstemal der Versuch gemacht, für das 
. daß die schon in Geltung befindliche nieder- gesamte Bundesgeöiet für die Arbeitszeit der 
österreichische Landarbeiterordnung über die Land- und Forstarbeiter eine bestimmte Norm 
Bestimmungen hinsichtlich der Abfertigung, vorzuschreiben. Die Forstarbeiter kann man 
die in diesem Gesetz enthalten sind, bedeutend ruhig außer Betracht lassen ; für sie gilt ja 
hinausgeht. Zunächst einmal besteht folgender auch nach . diesem Gesetz die 48-Stunden­
Unterschied : Ein Arbeiter, der 40 Jahre bei Woche bereits als eine gegebene _ Tatsache. 
demselben Arbeitgeber tätig ist, bekommt Nun aber zu den Landarbeitern. Die Land­
siebenmal eine Prämie, also nach dem gegen- arbeiterordnungen sagen hier manches Wider­
wärtigen Rech'tszustand beinahe das Vierfache sprechende. Die einen sprechen vom "lichten 
dessen, was das Landarbeitsgesetz ihm heute Tag",  der je nach der Jahreszeit auch 14 
zubilligt. Ich will objektiverweise zugestehen, Stunden dauern kann, andere Landarbeiter­
daß in der Landarbeiterordnung nur vom ordnungen haben wieder andere Formulie­
Barlohn die Rede ist, während das Land- rungen getroffen . . .,Hier wird nun das erstemal 
arbeitsgesetz ja ausspricht, daß in diese Ab- der Versuch unternommen, für die große Masse 
fertigung nicht nur der Barlohn, sondern auch der Werktätigen in der österreichischen Land­
die Naturalbezüge einbezogen werden. Wir wirtschaft eine einheitliche Regelung der 
wissen aber auch, daß die Bewertung der Arbeitszeit zu erzielen. Und ich muß sagen, 
Naturalbezüge der Land- und Forstarbeiter formal, rein optisch gesehen, sind die Be­
nach den Richtsätzen für die Sozialversicherung stimmung1n, die der § 56 dieses vorliegenden 
vor sich geht. Auch wenn ich diesen Umstand Grundsatzgesetzes enthält, als fortschrittlich 
heranziehe, wie ich es wohl objektiverweise l zu bezeich!ien. Hier wird festgesetzt, daß für 
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die Arbeitnehmer in bäuerlichen Betrieben im 
Jahresdurchschnitt die 54-Stunden-Woche gilt, 
also durchschnittlich pro Tag neun Stunden. 
Für die Gutsbetriebe gilt als Jahresdurch­
schnitt die 48-Stunden-Woche. Wenn ich 
die gegebenen Verhältnisse ansehe und 
beurteile, dann ist diese Regelung in bezug 
auf die bäuerlichen Arbeitnehmer ein be­
achtenswerter Schritt nach vorwärts im Sinne 
der Forderungen der Landarbeiter. Aber 
diese Bestimmung ist, wie ich bereits ausgeführt 
habe, mehr oder weniger auf Optik eingestellt, 
denn faktisch wird die ' Arbeitszeit in den 
bäuerlichen Betrieben nach wie vor die alte 
sein. Ich werde darauf noch zurückkommen. 

Wir haben zum Beispiel in § 57 verschiedene 
Ausnahmebestimmungen, betreffend die 
Arbeitszeitregelung. Hier wird einmal die 
Arbeit im Stall, bei der Melkung, bei den ver­
schiedenen Hausarbeiten als eine Arbeit be­
zeichnet, die die betreffenden Dienstnehmer 
auch über die normale Arbeitszeit hinaus 
ohne überstundenentlohnung zu verrichten 
haben. Im Abs. (2) wird außerdem noch fest­
gesetzt, daß auch alle üblichen Früh- und 
Abendarbeiten außerhalb der normalen 
Arbeitszeit zu verrichten sind. Sie sehen also, 
meine Damen und Herren, es ist richtig, 
was ich behaupte : obgleich im § 56 eine 
befriedigende Lösung der Arbeitszeit für die 
Landarbeiter getroffen wurde, so wird dieser 
Fortschritt eigentlich im nächsten Paragraphen, 
dem § 57, de facta wieder aufgehoben. Gewiß, 
die bäuerlichen Abgeordneten, die Vertreter 
der Agrarier, der Gutsbesitzer, haben die 
Schwierigkeiten der österreichischen Land­
wirtschaft dargelegt, sie haben vor allem 
immer wieder das alte Lied vom Stapel gelassen, 
daß man die Verhältnisse in der Landwirt­
schaft nicht ohne weiteres mit den Verhält­
nissen im gewerblichen Sektor vergleichen 

. könne. Es sei zugegeben, daß in diesen Aus­
führungen ein Stück Wahrheit liegt, aber, 
meine Damen und Herren, früher oder später 
wird man auch in Österreich und, soweit es 
noch nicht so sein sollte, auch in anderen 
Staaten für die Werktätigen in der Land- und 
Forstwirtschaft entsprechende soziale Rege­
lungen treffen müssen, die von denen im ge­
werblichen Sektor nicht mehr besonders ab­
weichen. 

Die wichtigsten Bestimmungen in bezug auf 
die Arbeitszttit sind eigentlich nicht die Bestim­
mungen der §§ 56 und 57, sondern die Be­
stimmungen über die Mindestruhezeit. Sie 
sind im § 60 behandelt. Hier wird im Gesetz 
jedem Dienstnehmer in der Landwirtschaft 
eine nächtliche Ruhezeit von mindestens zehn 
Stunden garantiert. Wollen Sie mir also 
gestatten, daß ich auch auf diese Frage kurz 
eingehe. Ich behaupte nämlich, daß diese 

Mindestruhezeit das einzige Positivum in be­
zug auf die Arbeitszeitregelung sein soll. Diese 
Gesetzesbestimmung hängt jedoch meiner über­
zeugung nach eigentlich infolge der vorher­
gehenden Bestimmungen in der Luft. 

Nehmen wir die Dinge, wie sie sind : In der 
Landwirtschaft, im bäuerlichen Betrieb werkt 
und schafft die Mehrheit der Arbeiter von 
nun an durchschnittlich neun Stunden. Das 
ist die normale Arbeitszeit. Dazu kommen 
noch die Früh- und Spätarbeiten, die Melk­
arbeit, die Stallarbeit usw. Dafür müssen wir 
- und jeder, der von der Landwirtschaft 
etwas versteht, muß mir recht geben - drei 
Stunden einsetzen : eineinhalb Stunden für die 
Früharbeit und eineinhalb Stunden für den 
Abend. Zur normalen Arbeitszeit von neun 
Stunden kommt also eine zusätzliche, die weder 
durch überstunden abgegolten werden kann, 
noch in die normale Arbeitszeit eingerechnet 
wird. Damit kommen wir auf zwölf Stunden. Im 
Gesetz ist zum Beispiel auch vorgesehen, daß 
man den Landarbeitern eine zweistündige 
Ruhepause innerhalb der Arbeitszeit gewähren 
muß. Es kommen also weitere zwei Stunden 
für die Ruhepause hinzu. Das bedeutet 1 2  
plus 2 ,  also 14 Stunden. Dabei haben wir es 
bloß mit dem Durchschnitt zu tun. Ich erkläre 
Ihnen, meine Frauen und Herren, wenn im 
Sommer bei der Heumahd und bei der Ernte 
schließlich die normal vorgeschriebene durch­
schnittliche Arbeitszeit von neun Stunden auf 
zehn Stunden verlängert wird, dann kommen 
Sie auf eine Arbeitszeit von 12 Stunden und 
14 Stunden, wozu die Ruhepause kommt, 
die j a  im Gesetz eigentlich garantiert wird. 
Damit haben wir 16  Stunden ! Jetzt kommt 
noch die zehnstündige Mindestruhezeit inner­
halb von 24 Stunden. So müßten wir irgend­
wie die kosmischen Gesetze verändern, um 
hier zurechtzukommen, denn nun ergibt die 
Rechnung 26 und 28 Stunden, während 
bekanntlich der Tag nur 24 Stunden hat. 

Meine Damen und Herren ! Sie sehen also, 
daß die im Gesetz garantierte Mindestruhezeit 
in der Luft hängt und von den früheren Be­
stimmungen torpediert wird, und zwar von 
den Bestimmungen der §§ 56 und 57. Ich 
werde mir erlauben, auch diesbezüglich einen 
konkreten Antrag meiner Partei zu stellen. 

Ich komme nuri zu einer anderen Frage, zur 
Frage der Betriebsvertretung. Anläßlich der 
Behandlung des Betriebsrätegesetzes haben 
die Herren Kollegen, vor allem die der ÖVP. 
gesagt, die Frage der Betriebsvertretung in 
der Land- rind Forstwirtschaft werden wir im 
kommenden Landarbeitsgesetz analog regeln 
wie im gewerblichen Sektor. Nun kam das 
Landarbeitsgesetz, und siehe da, wenn Sie die 
Vorlage, die Sie vor sich haben, studiert 
haben, dann müssen Sie mir zustimmen, 
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wenn ich behaupte, daß zwar für die Guts­
betriebe die Frage der Betriebsvertretung im 
Sinne des Betriebsrätegesetzes eine positive 
Lösung gefunden hat, für die große Masse der 
bäuerlichen Arbeitnehmer im Gesetz aber 
keine Betriebsvertretung vorgesehen ist. Eine 
Betriebsvertretung in den bäuerlichen Groß­
betrieben und überhaupt in bäuerlichen Be­
trieben ist nur dann gegeben, wenn mindestens 
20 familienfremde Arbeitskräfte dauernd be­
schäftigt sind. Ich brauche nicht besonders 
darauf hinzuweisen, daß dies nur einige Groß­
betrie be sind. 

Nun würde ich aber, wie ich glaube, meine 
Pflicht als Abgeordneter nicht erfüllen, wenn 
ich nicht auch die besonders bemerkenswerten 
fortschrittlichen Bestimmungen des Gesetzes 
hervorheben würde. Das Gesetz hat nämlich 
auch wichtige positive Bestimmungen. Nehmen 
wir den § 19,  der die Wohnungsfrage im allge­
meinen behandelt. Hier wird zum erstenmal 
in einem Grundsatzgesetz festgelegt, daß die 
Arbeitgeber verpflichtet sind, nicht nur ein­
fache Wohnräume beizustellen, sondern daß 
diese Wohnungen auch den baupolizeilichen 
V orschriften entsprechen und vor allem be­
leuchtbar und beheizbar . sein müssen. Auf 
die letztere Feststellung, daß sie beheizbar 
sein . müssen, lege ich besonderes Gewicht, 
denn es ist gang und gäbe und durchaus keine 
Verleumdung gegenüber dem Bauernstand, 
daß zehntausende Landarbeiter und Land­
arbeiterinnen auch in den strengen Winter­
monaten in ungeheizten und unzulänglichen 
Wohnräumen untergebracht sind. Wenn hier 
das Gesetz also versucht, eine positive Regelung 
zu treffen, dann will ich dies ohne weiteres 
feststellen und anerkennen. 

Im § 22 wird die Frage der Fortzahlung des 
Entgeltes behandelt. Ich muß sagen, daß die 
Entgeltbestimmungen für den Land- und 
Forstarbeiter, vor allem aber für den bäuer­
lichen Landarbeiter im allgemeinen viel 
günstiger sind als die Bestimmungen der der­
zeitigen Landarbeiterordnungen. Auch hier 
wurde ein bemerkenswerter Fortschritt getan. 

. Allerdings müssen bei der Behandlung der 
Entgeltfrage die beiden Gruppen : hier bäuer­
liche Arbeitnehmer und dort Gutsarb eiter , 
getrennt werden. Während die Gutsarbeiter 
in der Frage des Krankenentgelts und des 
Entgelts überhaupt auf Grund ihrer gewerk­
schaftlichen Stärke und Tätigkeit bedeutende 
Fortschritte erzielt haben, leben die bäuer­
lichen Landarbeiter noch in sehr rückständigen 
Verhältnissen. Daher ist die Lösung der 
Entgeltfrage, wie sie das Gesetz hier vorsieht, 
als ein bedeutender Fortschritt zu bezeichnen. 

Bei den Gutsarbeitern ist es allerdings anders. 
Sie haben vielfach bessere Bestimmungen, 
bessere Entgeltrechte, als sie in diesem Gesetz 

nun festgelegt sind. Gewiß, die Kollegen der 
Volkspartei haben geantwortet : Ja, wo über 
den Weg der Kollektivverträge bessere Be­
stimmungen bestehen, dort· brauchen sie ja 
nicht beseitigt zu werden. Aber es liegt auf 
jeden Fall ein Gefahrenmoment in diesem 
Gesetz. Die Arbeitgeber werden natürlich 
trachten, ihre sozialen und arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen · diesem - Gesetz mehr oder 
weniger anzupassen. In Zukunft wird alsu 
sicherlich die Tendenz zu beobachten sein, 
die Kollektivverträge den Bestimmungen des 
Landarbeitsgesetzes, beziehungsweise den 
neuen Landarbeiterordnungen anzugleichen. 
In den Großbetrieben Niederösterreichs, des 
Burgenlandes, aber auch im Westen haben wir 
doch Entgeltbestimmungen, die den Depu­
tatisten einfach auf die Dauer des Krankengeld­
bezuges das Deputat zuerkennen. Nach diesem 
Gesetz aber wird der Deputatist, also der 
Gutsarbeiter, bei längerer Kranklleit nach 
viermonatigem Bezug des Deputats dieses 
verlieren. Er wird also auf das Kranken­
geld angewiesen sein. Dieses ist aber 
beinahe um 50 Prozent geringer als im ge­
werblichen Sektor. Für die Gutsarbeiter wird 
daher nichts anderes übrig bleiben, als daß 
man entweder gerade den Deputatisten ihr 
bisheriges Recht beläßt, oder man wird die 
Beiträge zur· Krankenkasse zu erhöhen haben, 
damit auch den Gutsarbeitern ein . ähnliches 
Krankengeld gewährt werden kann, wie es 
die gewerblichen Arbeiter erhalten. Ansonsten 
kann man die Entgeltbestimmungen als fort­
schrittliche Bestimmungen ansprechen. 

Zu den Kündigungsbestimmungen will ich 
nur sagen, daß sie in einzelnen Fällen über die 
derzeit im Gewerbe geltenden Bestimmungen 
sogar hinausgehen. 

Die §§ 40 bis 51 behandeln die Bestimmungen 
über die Kollektivverträge. Hier wurde in das 
Gesetz einfach übernommen, was im Kollektiv­
vertragsgesetz für die gewerblichen Arbeiter 
oder für den gewerblichen Sektor vorgesehen 
ist. Hier ist das Versprechen gegenüber den 
Land- und Forstarbeitern vollinhaltlich einge­
halten worden. 

Die Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes 
wurden im allgemeinen ebenfalls vollständig 
und wortwörtlich in das Gesetz übernommen. 
Ich halte gerade die Mutterschutzbestimmun­
gen für einen besonderen sozialen Fortschritt, 
denn gerade auf diesem Gebiete haben wir bei 
den bäuerlichen Betrieben in den Gebirgs­
dörfern immer und immer wieder sehr mißliche 
Verhältnisse feststellen können, und zwar nicht 
als Einzelfälle, sondern sogar in der Regel. 
Wenn also die Mutterschutzbestimmungen in 
das Grundsatzgesetz eingebaut wurden und 
sonach die Verpflichtung besteht, diesen Grund-
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satz in  die Landarbeiterordnungen zu über­
nehmen, so haben wir auf dem 

'
Gebiete des 

Mutterschutzes sicherlich einen großen sozialen 
Fortschritt für die Landarbeiterschaft erzielt. 

stens fünf Dienstnehmer, die das 18. Lebens­
jahr vollendet haben, dauernd beschäftigt 
sind, wird eine Betriebsvertretung der Dienst­
nehmer eingerichtet. Familieneigene Ar­
beitskräfte im Sinne dieses Gesetzes kommen 
für die Bestimmung des Abs. ( 1 )  nicht in 
Betracht. 

Die Abs. (2) und (3) der Regierungsvorlage 
sind zu streichen." 

Nun zur Arbeitsinspektion. Auch die Be­
stimmungen der §§ 81 bis 94, die die Land­
und Forstwirtschaftsinspektion betreffen, sind 
als ein Fortschritt zu bezeichnen, denn sie sind 
mehr oder weniger nichts anderes als eine Über­
nahme der für das Gewerbe geltenden Be­
stimmungen in dieses Grundsatzgesetz. Ich will Der zweite Antrag betrifft den § 30, also die 

hier auch vermerken, daß in die Bestimmungen Frage der Abfindung und Abfertigung. Der 

über die Land- upd Forstwirtschaftsinspektion § 30, Abs. ( 1 ),  hat danach zu lauten (liest) : 

auch die familieneigenen Personen einbezogen "Dienstnehmer, welche ununterbrochen 

sind. durch eine bestimmte Zeitdauer bei ein und 

Zum Schluß möchte ich noch einen besonders demselben Dienstgeber oder in demselben 

wichtigen Umstand feststellen, das ist die Frage Betrieb in Verwendung stehen, erhalten bei 

des Lehrlingswesens in der Land- und Forst- Kündigung durch den Dienstgeber, bei un-

wirtschaft. Das erstemal - und ich glaube, verschuldeter Entlassurig und bei berech-

vielleicht geht Österreich hier sogar voran _ tigtem vorzeitigem Austritt eine Abferti-

wird die Arbeit in der Land- und Forstwirt- gung mindestens in folgender Höhe : nach 

schaft als eine Facharbeit gewertet. Ich habe 5jähriger Dienstzeit 20 v. H. des Jahresent-

schon einige Male Gelegenheit genommen, von geltes, nach IOjähriger Dienstzeit 30 v. H. 

dieser Stelle aus zu erklären, daß der Landwirt des Jahresentgeltes, nach 15jähriger Dienst. 

gar nicht genug lernen, daß er über gar nicht zeit 40 v. H. des Jahresentgeltes, nach 20jäh. 

genug Wissen verfügen kann. Es ist ganz falsch, riger Dienstzeit 60 v. H. des Jahresentgeltes, 

zu glauben, daß jeder Landwirt sein kann. Um nach 30jähriger Dienstzeit 80 v. H. des 

Landwirt zu sein, muß man zunächst einmal Jahresentgeltes, nach 40jähriger Dienstzeit 

von der Landwirtschaft wirklich etwas ver. 100 v. H. des Jahresentgeltes." 

stehen, muß man ein guter Ökonom, aber auch Ein letzter Antrag, der den § 60 betrifft, 
ein guter Kaufmann sein. Mit einem Wort, lautet (liest) : 
landwirtschaftliche Arbeit ist eben richtige 
Facharbeit. In diesem Gesetz wird die land-

"Dem Dienstnehmer gebührt auch in der 
arbeitsreichen Zeit eine ununterbrochene 

wirtschaftliche Arbeit als Facharbeit erklärt, 
N ht h 

. 
d t lf St d 

. 
ac ru e von mln es ens e un en Inner· 

und daher wird auch in eigenen Paragraphen 
halb von 24 Stunden." 

das Lehrlingswesen behandelt. Es sind dies 
die §§ 95 .bis 108. Diese Bestimmungen werden Dieser Antrag bezweckt, daß man im allge. 
aber erst dann aktuell werden, wenn das meinen mit einer zehn-, höchstens elfstündigen 
Sozialministerium das bereits angekündigte Arbeitszeit in der Landwirtschaft rechneri soll. 
neue Berufsausbildungsgesetz zur Behandlung Meine Frauen und Herren ! Zwei Aufgaben 
im Nationalrat einbringen wird. Ich begrüße müßte ein Landarbeitsgesetz vor allem lösen : 
besonders diese Bestimmung des Gesetzes erstens eine soziale Befriedung der Land­
vor allem schon deswegen, da die vollkommen arbeiter und zweitens eine wirksame Be­
unberechtigte Diffamierung der Landwirt- kämpfung der Landflucht. Das vorliegende 
schaft damit aufhört und die Landwirtschaft Gesetz löst trotz seiner positiven Bestimmungen 
nunmehr vollberechtigt neben dem gewerb- keine der beiden Fragen. Es ist mit seinen 
lichen Sektor steht. Österreichs Schicksal ist Zielen und Aufgaben in der Mitte des Weges 
nicht nur von der Ergiebigkeit der Produk· steckengeblieben, in der Kardinalfrage der 
tivität der Industrie, sondern, wie ich behaupte, Arbeitszeit bleibt es besonders für die bäuer. 
noch mehr von der Produktivität der landwirt- lichen Arbeiter bei der langen Arbeitszeit ohne 
schaftlichen Erzeugung abhängig. Überstundenvergütung. Die Frage der Be. 

Ich erlaube mir nun, folgende Anträge  zu triebsvertretung bleibt für die große Masse der 
stellen, um deren Unterstützung ich Sie bitte ; Landarbeiter ebenfalls ungelöst. Die Guts­
der Herr Präsident wird die Güte haben, die arbeiter haben nicht einmal zur Gänze die 
Unterstützungsfrage zu stellen. Rechte, die sie bereits auf Grund ihrer Kol. 

Ich beantrage zu § 109, Abs. ( I ), folgende lektivverträge im Gesetz zu verankern ver· 

Fassung (liest) .' mochten. 

"In den landwirtschaftlichen und forst- Ich habe auch die positiven, fortschrittlichen 
wirtschaftlichen Betrieben einschließlich der Bestimmungen dieses Gesetzes in objektiver 
Hilfs- und Nebenbetriebe, in denen minde· . Weise anerkannt und dargelegt. Diese sind es, 
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die meine Partei dazu bestimmen, für dieses 
Gesetz zu stimmen. 

Das Landarbeitsgesetz darf und wird kein 
Abschluß in der Entwicklung des Landarbeiter­
rechtes sein, sondern ein Schritt auf dem Wege 
der Beseitigung der rückständigen sozialen Ver­
hältnisse in der österreichischen Land- und 
Forstwirtschaft. 

* 

Beruf, um sich einen anderen Arbeitsplatz zu 
sichern. Auf diese Weise hatten die Zwangs­
maßnahmen keinen positiven, wohl aber einen 
sehr traurigen negativen Erfolg. Die Tätigkeit 
des Landarbeiters wurde durch diese sozial­
reaktionäre Politik diffamiert, die Landarbeit 
zum Fluch gemacht und die Fackel Land­
flucht entzündet, die, immer stärker aufflam­
mend, heute wahrhaftig zu einem brennenden 
Problem geworden ist. 

Da die drei eingebrachten Anträge nicht 
die erforderliche Anzahl von Unterschriften Die demokratische Republik hat dann wohl 

tragen, stellt Präsident Dr. G o r b a c h die mit diesen Methoden aufgeräumt und den 

Unterstützungsfrage. Landarbeitern die gleichen [itaatsbürgerlichen 
. 

Die Anträge werden n i c h t  g e n ügend Rechte gegeben, aber es  war auf gesetzgebe- . 

u n t e r s t ü t z t  und stehen daher nicht in rischem Wege nicht möglich, die soziale Lage 

Verhandlung. der Land- und Forstarbeiter wesentlich zu ver­
bessern. In der Zeit von 1920 bis 1925 wurden 

Abg. Schneeberger (von den Sozialisten mit wohl Landarbeiterordnungen beschlossen, die 
lebhaftem Beifall begrüßt) : Hohes Haus ! Der aber im Vergleich zu den neuen sozialpolitischen 
Nationalrat soll heute ein Gesetz beschließen, Gesetzen für die Industriearbeiter abermals 
das schon vor 20 Jahren fällig war. Durch eine Zurücksetzung der Landarbeiter bedeu­
diese große Verspätung wurde ein großer teten. Die acht Landarbeiterordnungen haben 
Schaden angerichtet. Die Hauptgeschädigten im Grunde nichts anderes als ein großes Chaos 
sind die Arbeiter in der Land- und Forstwirt- auf diesem Gebiet bewirkt. Schon damals 
schaft, die 20 Jahre länger unter schlechteren haben hervorragende Sozialpolitiker aller Rich­
sozialen Bedingungen arbeiten und leben tungen von der landesgesetzlichen Regelung 
mußten. Zu den Geschädigten zählt wohl auch des Landarbeiterrechtes gewarnt und eine ein­
die gesamte Landwirtschaft, denn sie hat da- heitliche, das heißt bundesgesetzliche Rege­
durch Tausende und Zehntausende ihrer besten lung verlangt. 
Arbeitskräfte verloren. Aber auch die Allge- Bei der Reform unserer Staatsverfassung im 
meinheit gehört zu den Leidtragenden. Die Jahre 1925 hat sich die Sozialdemokratische 
schlechteren sozialen Verhältnisse für die Land- Partei bemüht, die Bundeskompetenz für die 
arbeiter sind die Hauptursache der Landflucht. Regelung des Landarbeiterrechtes zu erreichen. 
Wenn heute wegen Arbeitermangel in der Land- Diesen Bemühungen war leider nur ein Teil­
wirtschaft nicht das aus der heimischen Pro- erfolg beschieden, und zwar in der Richtung, 
duktion herausgeholt werden kann, was möglich daß wohl dem Bund die Grundsatzgesetzge­
wäre, muß das gesamte Volk büßen, was durch bung übertragen, die Ausführungsgesetzgebung 
die Verschleppung des Landarbeiterrechtes ge- und Vollziehung aber weiterhin den Ländern 
sündigt wurde. überlassen wurde. Ein Versuch der Sozialisti-

Als zu 'Ende des vorigen Jahrhunderts die sehen Partei, in der zweiten Republik durch 
Industriearbeiter ihre ersten sozialpolitischen eine kleine Verfassungsänderung die Bundes­
Erfolge erkämpft hatten, wie Verkürzung der kompetenz herzustellen, ist im Jahre 1946 
Arbeitszeit, Einführung einer gesetzlichen unternommen worden, aber an dem Widerstand 
Kranken- und Unfallversicherung, während für der Österreichischen Volkspartei gescheitert. 
die Landarbeiterschaft nichts Derartiges ge- Und so haben wir jetzt den grotesken Zustand, 
schah, da setzte, begünstigt durch den großen daß für die Regelung des Landarbeiterrechtes 
Bedarf an Arbeitskräften in der aufstrebenden

-
zehn Gesetze notwendig sind. Das ist wohl ein 

Industrie, eine fühlbare Abwanderung vom ganz schöner Beitrag für die von allen Seiten 
Land ein. Besonders in der Umgebung von geforderte Verbilligung und Vereinfachung der 
Städten und Industrieorten entstand ein Verwaltung in Österreich ! (Ruf bei der Ö V P : 
empfindlicher Mangel an landwirtschaftlichen Das hat damit nichts zu tun !) Der Kampf, den 
Arbeitskräften. Aber statt den Landarbeitern die agrarischen Führer gegen die zu vielen 
das zu geben, was die Industriearbeiter hatten, Schreibtische begonnen haben, wird zu einer 
wurde nochmals mit mittelalterlichen Me- Lächerlichkeit, wenn dieselben Herren auf der 
thoden, mit Zwangsmaßnahmen versucht, der anderen Seite darauf bestehen, daß wegen des 
Landflucht entgegenzutreten. Das war natürlich Landarbeitsrechts der gesamte Gesetzge bungs­
Öl ins Feuer. Ein Großteil der jungen Menschen apparat des Staates und der Länder in Bewe­
lehnte deswegen die Übernahme land wirt- gung gesetzt wird. (Ruf bei der Ö V P :  Da 
schaftlicher Arbeiten von Haus aus ab, und braucht man keinen Schreibtisch dazu !) Wenn 
Zehntausende verließen trotz der strengen Ver- Sie darauf bestehen, daß jetzt neben Einigungs­
bote auf Umwegen ihren landwirtschaftlichen ämtern auch noch Einigungskommissionen mit 
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den gleichen Aufgaben gebildet werden und arbeiter. Der Inhalt des Entwurfes zum Land-
' daß neben der Kanzlei des Arbeitsinspektors arbeitsgesetz, wie er vom Landwirtschafts­

auch noch eine Kanzlei für den Landarbeits- ministerium vorgelegt wurde, war himmelweit 
inspektor mit dem ganz gleichen Aufgabenkreis von diesen Versprechungen entfernt, und es 
eingerichtet wird, dann dienen Sie diesen Be- war der Sozialistischen Partei von vornherein 
strebungen nach Vereinfachung und Verbilli- klar, daß ein langer, harter Kampf notwendig 
gung der Verwaltung nicht, sondern erreichen sein werde, um aus diesem unbrauchbaren Ge­
damit gerade das Gegenteil. (Ruf bei der () V P.. setzentwurf ein annehmbares Gesetz zu machen. 
Dann soll man bei der Eisenbahn die 45.000 ab- Am 10. Juni 1947 hat der Ausschuß die Be-
ba'uen !) ratungen begonnen und sie am 25. Mai 1948 

Ebenso unlogisch und unverständlich ist, daß beendet. So wie bei den Verhandlungen über ' 
für einen wesentlichen Teil der Sozialpolitik einen Kollektivvertrag mußte Stück für Stück 
nicht das Sozialministerium sondern das Land- den Vertretern der Arbeitgeberseite, die 
wirtschaftsministerium zuständig ist. Auch ihre prominentesten und härtesten Köpfe 
diese Doppelgeleisigkeit ergibt Schwierigkeiten zu diesen Verhandlungen geschickt hat, 
und Kosten, die niemandem nützen und nur der abgerungen werden. 26 Sitzungen des Aus­
Befriedigung eines Machtbedürfnisses dienen. sch1;lsses waren notwendig, um den Entwurf 
(Zu8timm'ltng bei den Sozialisten.) Das Land- und die große Zahl von Abänderungsanträgen 
wirtschaftsministerium ist nach seiner Struktur zu beraten und zu verarbeiten. Aber der zähe 
und Führung ein Amt, das zu 99 Prozent den Kampf der Sozialistischen Partei im Unter­
Interessen der Arbeitgeber in der Land- und ausschuß war nicht ohne Erfolg. In dem Er-
:Forstwirtschaft dient. Das kommt schon im gebnis der Verhandlungen ist der Entwurf des 
Budget des Ministeriums ziffernmäßig zum 
Ausdruck. Ein ganzes Prozent aller Ausgaben 
dieses Ministeriums wird für das land- und 

Landwirtschaftsministeriums nicht wiederzu­
erkennen. Trotzdem sind einige wichtige und 
berechtigte Forderungen der Land- und Forst-

forstwirtschaftliche Arbeiterwesen verwendet ! arbeiter unberücksichtigt geblieben. Wir halten 

Seit dem Jahre 1926 besteht für das Land­
wirtschaftsministerium die Pflicht, der Ver­
fassung entsprechend einen Entwurf für ein 
Grundsatzgesetz zur Regelung des Land­
arbeiterrechtes dem Nationalrat vorzulegen . Das 
Landwirt,schaftsministerium, das über Nacht 
Gesetzentwürfe produziert, wenn es die Herren 
Arbeitgeber in der Landwirtschaft wünschen, 
ließ die Landarbeiter nicht weniger als 20 Jahre 
warten, und es mußten alle Druckmittel an­
gewendet werden, um das Ministerium für 
Landwirtschaft zur Erfüllung seiner ver­
fassungsmäßigen Pflichten zu zwingen. Da 
kann man nicht niehr von Gleichgültigkeit 
sprechen, sondern hier ist schon ein anderer 
Ausdruck am Platz. Und darum ist es wohl 
selbstverständlich, wenn die Landarbeiter und 
die Forstarbeiter immer wieder fordern : Los 
vom Landwirtschaftsministerium ! 

Das Parlament der zweiten Republik hat 
die durch den Faschismus zertrümmerten und 
verstümmelten sozialen Rechte der Industrie­
arbeiter zu einem großen Teil wieder her­
gestellt. Wir haben ein Arbeiterurlaubsgesetz, 
ein Betriebsrätegesetz, ein Kollektivvertrags­
gesetz, ein Arbeitsinspektionsgesetz usw.  be­
schlossen. Die Sozialistische Partei hat bei 
allen diesen Gesetzen die Einbeziehung der 
Arbeiter in der Land. und Forstwirtschaft 
gefordert. Die Volkspartei hat diese Anträge 
abgelehnt und jedesmal die Versicherung gege­
ben, daß die Arbeiter in der Land- und Forst­
wirtschaft durch ein eigenes Gesetz die gleichen 
Rechte erhalten werden wie die Industrie-

uns für verpflichtet, sie in �"orm von Minder­
heitsanträgen auch noch in der letzten Instanz 
zu vertreten. 

Der erste und zweite Minuerheitsantrag, die 
im Ausschußbericht abgedruckt sind, betreffen 
den § 22, der das Entgelt bei Arbeitsverhinde­
rungen regelt, die durch Krankheit oder Unfälle 
entstanden sind. Seit unvordenklichen Zeiten 
bis zum heutigen Tag erhalten die Landarbeiter 
während der Krankheit die Deputate ; das sind 
nicht Liebesgaben ihrer Arbeitgeber, sondern 
das ist eine zwingende Notwendigkeit, weil die 
Landarbeiter nur ein ganz geringfügiges Kran­
kengeld bekommen. Der Barlohn eines voll­
wertigen Landarbeiters beträgt im Monat un­
gefähr 120 S, das heißt mit anderen Worten, der 
Landarbeiter muß einen halben Monat arbeiten, 
damit er sich ein ganz schlechtes Hemd kaufen 
kann. Ein Landarbeiter muß mehr als einen 
Monat arbeiten, damit er sich ein Paar ganz 
gewöhnliche Schuhe anschaffen kann. (Abg. 
R 'tt p p :  "Bo wie es beim Ba'ltern ist !) Der Land­
arbeiter muß ein halbes Jahr' arbeiten, bevor 
er sich einen Arbeitsanzug kaufen kann. Zum 
Barlohn kommen noch die Deputate, die gegen­
wärtig mit ungefähr 130 S im Monat bewertet 
werden, so daß der Monatslohn eines voll­
wertigen Landarbeiters 250 S beträgt, das sind 
auf den Arbeitstag umgerechnet 8 bis 9 S.  
Das Krankengeld macht 4 bis 5 S pro Tag aus. 
(Abg. Rupp: Erhöhung der Agrarpreise ! Dann 
wird es anders !) Da auch der unsozialste 
Arbeitgeber einsehen muß, daß ein erkrankter 
Landarbeiter mit seiner Familie mit 4 S Kran­
kengeld unmöglich das Auslangen finden kann, 
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wenn, er sich die Lebensmittel zu Verbraucher­
preisen beschaffen muß, war es bisher eine 
Selbstverständlichkeit, daß während der Ge­
samtdauer der Krankheit Naturalbezüge ge­
geben werden. Nicht selbstverständlich scheint 
das für die Österreichische Volkspartei, denn 
sie hat im Ausschuß Entgeltfristen beantragt 
und beschlossen, die zur Folge hätten, daß 
Landarbeiter, die von einer längeren Erkran­
kung oder einem schweren Unfall betroffen 
werden, nach Ablauf ihrer Deputatansprüche 
in einen großen Notstand geraten müßten. 
Interessant ist die Begründung für diese Stel­
lungnahme. Es wird nicht behauptet, daß die 
Beibehaltung dieses Zustandes für die Land­
und Forstwirtschaft unerträglich sei, sondern 
daß die Aufnahme so langer Entgeltfristen in 
das Gesetz eine Gefahr für die Industrie be­
deute, weil man befürchte, auch dort längere 
Entgeltfristen zu bekommen. Nur aus diesem 
Grunde sollen die kranken oder verunO'lückten . 0 
Landarbeiter um ihre alterworbenen Rechte 
kommen. 

Ich appelliere in letzter Stunde an die Volks­
partei, dieser zwingenden Notwendigkeit Rech­
nung zu tragen. Wenn Sie es schon nicht übers 
Herz bringen können, den kranken Land­
arbeitern ihren bisherigen Deputatanspruch ge­
setzlich zu sichern, so möchte ich doch bitten, 
dies wenigstens für die Arbeiter zu tun, die 
infolge eines Unfalls im Betriebe zu längerer 
Arbeitsverhinderung verurteilt sind. Ist auch 
dieser Appell umsonst ul1d werden unsere An­
träge auch hier abgelehnt, dann muß ich Ihnen 
sagen, beginnt murgen schon der Kampf um die 
Erhöhung des Krankengeldes und der Unfalls­
rente für die Arbeiter in der Land- und 
Forstwirtschaft ! (Starker Beifall bei den 
Sozialisten.) Keinesfalls wird die Sozialistische 
Partei es zulassen, daß in diesen Punkten 
eine Verschlechterung des bisherigen Zu­
standes eintritt. 

Der dritte Minderheitsantrag betrifft die 
Betriebsvertretung in den bäuerlichen Betrieben. 
Die Sozialistische Partei hat verlangt, daß so 
wie in Gewerbebetrieben mit fünf oder mehr 
Beschäftigten eine Betriebsvertretung ein­
gerichtet werde. Das hätte schon bedeutet, 
daß ungefähr 70 Prozent der bäuerlichen 
Betriebe aus dieser Bestimmung herausfallen, 
und zwar deshalb, weil sie nicht fünf dauernd 
beschäftigte Arbeitnehmer haben. Angesichts 
dieser Tatsache wäre es nur logisch gewesen, 
die Zahl zu verringern. Aber was ist schon 
Logik, wenn es um die Rechte der Landarbeiter 
geht ? Kommt da die Österreichische Volks­
partei in den Unterausschuß und verlangt, 
erst von 20 dauernd Beschäftigten aufwärts -
wobei die familieneigenen Arbeitskräfte gar 
nicht mitgezählt werden - möge eine Betriebs­
vertretung eingerichtet werden. 

Eine solche Bestimmung im Gesetz bedeutet 
nicht mehr und nicht weniger, als daß in 
99 Prozent der bäuerlichen Betriebe und für 
rund 200.000 Landarbeiter keine Betriebs­
vertretung existieren wird. Man kann sich 
noch vorstellen, daß jene Kreise nichts daran 
finden, die den Landarbeitern zumuten, sich 
durch die Landwirtschaftskammern oder gelbe 
Gewerkschaften vertreten zu lassen, aber man 
kann kaum glauben, daß Arbeitervertreter, 
gleichgültig in welchem Lager sie sich befinden, 
für eine so weitgehende Zurücksetzung einer 
so großen Arbeiterschichte eintreten können. 

Bei der Beratung des Betriebsrätegesetzes 
hat die Sozialistische Partei die Einbeziehung 
der Landarbeiter gefordert. Die Volkspartei 
hat den Antrag abgelehnt und versichert, daß 
die Landarbeiter durch ein eigenes . Gesetz die 
gleichen Rechte bekommen werden. Nun, 
meine Herren, schlägt also die Stunde, in der 
diese Versprechungen einzulösen sind ! 

Der vierte Minderheitsantrag betrifft eben­
falls die Betriebsvertretung. Das Betriebsräte­
gesetz bestimmt im § 14, daß in Betrieben mit 
mindestens 30 Beschäftigten dem Betriebsrat 
erweiterte Befugnisse zukommen, und zwar 
Einsicht in die Betriebsrechnung und in die 
Bilanz, Aufklärung über die wirtschaftliche 
Lage des Betriebes, Mitwirkung bei der Er­
stellung von Wirtschaftsplänen usw. Gegen 
unseren Protest hat die Volkspartei im Aus­
schuß beschlossen, den Betriebsräten in der 
Land- und Forstwirtschaft diese Rechte nur . 
in jenen Betrieben zuzugestehen, die dauernd 
mindestens 50 Beschäftigte haben. In der 
Industrie ist ein Betrieb mit 30 Beschäftigten 
ein Kleinbetrieb, in der Landwirtschaft ist ein 
Betrieb mit 30 Beschäftigten schon ein Groß­
betrieb. In der Landwirtschaft sind Betriebe 
mit 50 dauernd Beschäftigten eine Seltenheit. 
Wenn unser Antrag abgelehnt wird, dann 
werden die Arbeiter in der Land- und Forst­
wirtschaft in einem weiteren Punkt bei der 
Betriebsvertretung gegenüber den Betriebs­
räten in Industrie und Gewerbe benachteiligt 
sein. 

Wiederholt und wiederholt, ja unzählige 
Male in Versammlungen, in der Presse und 
auch hier im Hohen Haus haben Vertreter 
der Volkspartei das Versprechen ge ge ben, die 
Landarbeiter und die Forstarbeiter in ihrem 
Arbeitsrecht nicht schlechter als die Industrie­
arbeiter zu behandeln. Ich will alle diese Ver­
sprechungen nicht wiederholen, aber ich muß 
bei dieser Gelegenheit doch einige Erklärungen, 
die von dieser Stelle hier abgegeben wurden, 
in Erinnerung bringen. 

Laut stenographischem Protokoll hat der 
Herr Berichterstatter R a i n e r  am 26. Juli 1946 
folgendes erklärt (liest) : "Die soziale und 
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arbeitsrechtliche Gesetzgebung für die Land­
und Forstarbeiter wird wohl anders, aber 
keinesfalls schlechter sein als die der 
übrigen Arbeiter."  (Abg. Dengler  .. Das ist 
auch nicht der Fall. - Beifall bei der (J V P. -
Ironische Heiterkeit bei den Sozialisten.) 

Der Herr Abg. S c humy hat am 26. Fe­
bruar 1947 , ebenfalls laut stenographischem 
Protokoll, folgendes gesagt (liest) : "Wir wollen 
die Gleichberechtigung der Land- und Forst­
arbeiter in allen Fragen, in materieller und in 
sozialer Richtung wie in allen anderen Be­
langen. - Beifall bei der Österreichischen 
Volkspartei. " ( Ironische Heiter keit bei den 
Sozialisten. ) 

ihren Löhnen auch kein Fahrrad anschaffen 
können, so bedeuten diese Anmarsch- und 
Abmarschwege insbesondere bei der langen 
Arbeitszeit im Sommer zweifellos eine zusätz­
liche schwere Belastung für solche Arbeits­
kräfte. :pazu kommt noch, daß sich jüngere 
Landarbeiter, insbesondere jetzt unsere Heim­
kehrer; die zum Teil schon mit der Familien­
gründung begonnen haben, keinen eigenen 
Herd gründen können, wenn sie keine Wohnung 
durch den Betrieb bekommen. 

Der § 20 war so, wie er in der Regierungs­
vorlage enthalten war, unannehmbar ; es sind 
daher mehrere Sitzungen mit der Verhandlung 
über diesen Paragraphen ausgefüllt gewesen. 
Die Sozialistische Partei hat verlangt, daß 

Hohes Haus ! Die Abstimmung über unsere Bestimmungen in diesen Paragraphen auf­
Minderheitsanträge wird zeigen, ob diese Er- genommen werden, die alle sozialen Härten 
klärungen, die hier abgegeben wurden, noch vermeiden und die Vorsorge treffen, daß mit 
Geltung haben. einer befristeten Wohnungsräumung kein Miß-

Nun hat auch der Herr Abg. E I s e r  einige brauch getrieben werden darf. Der § 20 be­

Abänderungsanträge gestellt. Zunächst zum stimmt also : Eine befristete Wohnungs­

§ 20, betreffend die Räumung der Dienst- räumung gibt es nicht für die Hinterbliebenen 

wohnung bei einer Beendigung des Dienst- der Gefallenen, Vermißten, politischen Opfer 

verhältnisses. (Abg. Kris tofi cs-Bind e r :  und im Betriebe verunglückten Arbeiter. Eine 

Beim Nehmen sind sie sich einig! _ Heiterkeit befristete Wohnungsräumung gibt es nur dann, 

bei der Ö V P.) So wie viele Sachen in der wenn der Betrie bsinha ber den Nach weis bei 

Welt hat auch diese zwei Seiten. (Zwischen- Gericht erbringen kann, daß er unbedingt 

r f P " 'd t D G b h 'bt d einen anderen Arbeiter einstellen muß und die u e. � ras1, en r. 0 r ac  gz as 
Glockenzeichen.) Ich werde mich nicht mit Wohnung für diesen dringend braucht.  Damit 

den Argumenten und Einwendungen der glauben wir, Vorsorge getroffen zu haben, 

Arbeitgeber beschäftigen ; das ist die Aufgabe daß mit dem § 20 kein Mißbrauch getrieben 
werden kann. anderer Herren, die das schon besorgen 

werden. Aber auch vom Gesichtspunkt der Der Herr Abg. Elser hat auch zum § 30, 

Landarbeiter aus gesehen hat diese Sache der die Abfertigungen festsetzt, einen Antrag 

zwei Seiten. Gewiß, es ist schmerzlich, eine gestellt. Er beantragt um 100 Prozent mehr. 

Wohnung zu verlieren, wenn man sie dringend Wunderbar ! Aber das Wichtigste in diesem 

braucht, es ist aber ebenso schmerzlich, keine Antrag fehlt : die Garantie, daß die Land- und 

Wohnung zu bekommen, wenn man sie Forstarbeiter diese höhere Abfertigung auch 

dringend braucht. Und so steht hier der Fall. tatsächlich bekommen. Wir haben auf diesem 

Betrachten wir das einmal an einem prak- Gebiete unsere Erfahrungen gesammelt. Die 

tischen Beispiel : Abfertigung für Landarbeiter ist ja keine neue 
Sache und beileibe keine Erfindung des Land-

Da ist ein Betrieb, der dauernd 20 Arbeits- wirtschaftsministeriums. Die Abfertigung der 
kräfte benötigt. Da man auf eine Wohnung Landarbeiter wurde zum erstenmal bei der 
ungefahr zwei Arbeitskräfte rechnen karin, Verhandlung über die Landarbeiterordnung 
muß der Betrieb 10 Dienstwohnungen haben. im burgenländischen Landtag im Jahre 1925 
Angenommen, zwei solche Dienstwohnungen auf Grund eines Antrages der Sozialdemo­
sind von Betriebsfi'emden besetzt. Was ge- kratischen Partei eingeführt. Andere Land­
schieht nun 1 In diesem Fall gibt es zwei arbeiter ordnungen haben keine Abfertigung, 
Möglichkeiten : Entweder die 20 Arbeiter, die wohl aber sogenannte Dienstprämien gekannt. 
der Betrieb braucht und die früher in zehn Da aber mußten wir leider erleben, daß, je 
Wohnungen untergebracht waren, müssen nun größer die Abfertigungsansprüche der Land­
in acht Wohnungen zusammengepfercht werden, arbeiter wurden, um so weniger die Möglichkeit 
oder es müssen, wenn das nicht geht, Ar- bestand, sie in die Tat umzusetzen und diese 
beiter aufgenommen werden, die auswärts Abfertigungen und Dienstprämien einzukas­
wohn�n, die dann natürlich morgens . und sieren: Durch eine künstliche Lösung des 
abends oft weite Strecken zu ihrem Arbeitsplatz . Dienstverhältnisses, durch den Austausch von 
zurückzulegen haben. Da zu den Gutsp.öfen Arbeitern war es möglich, diese gesetzliche 
weder eine Eisenbahn noch eine Straßenbahn Bestimmung zu umgehen. Wir haben ja auch 
verkehrt und sich die Landarbeiter mit heute noch kein Gesetz in Österreich, das es 
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dem Arbeitgeber unmöglich macht, ein 
Dienstverhältnis Z1l1osen oder seine Arbeits­
kräfte im Laufe der Zeit auszutauschen. Je 
höher aber diese Abfe'rtigungsansprüche und 
Prämien werden, um so größer ist die Gefahr, 
daß die Betriebe von einer solchen Möglichkeit 
Gebrauch machen. Auch in den Kollektiv­
verträgen sind diese Abfertigungen enthalten, 
und wohl aus diesem Grunde hat sich das 
Landwirtschaftsministerium genötigt gesehen, 
sie auch in den Entwurf zum Landarbeits­
gesetz aufzunehmen. 

Ich kann dem Herrn Abg. E l s e r  versichern, 
daß es dem Österreichischen Gewerkschafts­
bund ohne weiteres möglich gewesen wäre, bei 
den Kollektivvertragsverhandlungen höhere 
Ansätze durchzubringen. Wenn wir uns mit 
niedrigeren Ansätzen begnügt haben, so des­
wegen, weil wir hier aus Erfahrung und aus 
unserem Verantwortungsgefühl heraus eine 
bestimmte Grenze einhalten mußten und weil 
es uns nicht darum geht, auf dem Papier hohe 
Ansätze zu bekommen, sondern darum, daß 
die Landarbeiter die ihnen vertraglich oder 
gesetzlich zugesicherten Prämien und Ab­
fertigungen auch tatsächlich erhalten. Das ist 
der Grund, warum wir für den Antrag des 
Herrn Abg. Elser, so schön er optisch sein mag, 
nicht stimmen können. 

Der Abg. E l s e r  hat noch einen Antrag zum 
§ 33 gestellt, der die vorzeitige Auflösung des 
Dienstverhältnisses durch den Arbeitgeber be­
handelt. Ja, es wäre sicher ein idealer Zustand, 
wenn man erreichen könnte, daß die Dienst­
geber keine Möglichkeit hätten - liege vor, 
was wolle -, eine Entlassung, eine fristlose 
Lösung des Dienstverhältnisses herbei�uführen. 
Das ist noch in keinem Land, in keinem Staat 
gelungen, und es ist auch in Österreich bisher 
nicht möglich gewesen. Der § 33 besagt nicht 
mehr und nicht weniger als der § 82 der 
Qewerbeordnung, als der § 27 des Angestellten­
gesetzes und der § 25 des Gutsangestellten­
gesetzes. Die Sozialistische Partei hat die 
Gleichberechtigung der Land- . und Forst­
arbeiter mit den Industriearbeitern verlangt, 
und das ist der Grund, warum wir uns auch 
hier mit den gleichen Rechten, die für die 
übrige Arbeiterschaft gelten, abgefunden haben. 

Hohes Haus ! Es würde zu weit" führen , das 
inhaltsreiche Gesetz durchzubesprechen, aber 
zu einem sehr heiß umstrittenen Punkt, und 
zwar zur Regelung der Arbeitszeit, muß etwas 

Geschrei : Die Sozialisten wollen in der Land­
wirtschaft den Achtstundentag einführen ; das 
bedeutet eine Schädigung der Produktion, das 
ist ein Schlag gegen die Ernährung ! Das sei 
also unmöglicq.. Es wurde aber mit keinem 
Wort gesagt, daß die 48-Stunden-\Voche im 
Jahresdurchschnitt eingeführt werden soll, daß 
für Anbau und Ernte die Normalarbeitszeit 
von 54 Stunden, das heißt 9 Stunden im Tag, 
vorgesehen ist, daß täglich bis zu zwei Über­
stunden verlangt werden können, daß die 
Stall- und sonstigen Arbeiten wie bisher außer­
halb der Arbeitszeit liegen. 

Eine kurze Rechnung ergibt folgendes 
Resultat : 9 Stunden Normalarbeitszeit, min­
destens zwei Stunden für die Vor- und Nach-
arbeiten, ergibt zusammen 11 Stunden ; außer­
dem können zwei Überstunden verlangt werden. 
Das ergibt eine Arbeitszeit von 13 Stunden. 
Außerhalb dieser Arbeitszeit müssen die Land­
arbeiter noch ihr Deputatfeld bearbeiten und 
einen Teil ihres Lohnes verdienen. Die Ver-
kürzung tritt im Winter ein, wo nicht angebaut 
und nicht geerntet wird, in einer Zeit, wo es 
kurze Tage und lange Nächte gibt, wo alles 
eingeschneit und eingefroren ist und auch der 
landwirtschaftliche Betrieb kein Interesse an 
einer langen Arbeitszeit hat. 

So, Hohes Haus, sieht der Achtstundentag 
in der Landwirtschaft praktisch aus. Er ist 
also keine Schädigung der Produktion und er 
ist keine Schädigung unserer Ernährung, er 
ist höchstens eine kleine Schädigung der Brief­
taschen der Herren Großgrundbesitzer - und 
das ist die wahre Ursache des Geschreies, das 
deswegen erhoben wird. 

Die Großbetriebe müssen bei Verkürzung 
der Arbeitszeit mit gutem Beispiel vorangehen, 
denn die Großbetriebe haben als erste die 
Möglichkeit, sich die Fortschritte der Technik 
und der Wissenschaft nutzbar zu machen. Es 
wird behauptet, daß die Mechanisierung in der 
Landwirtschaft noch nicht so weit gediehen 
sei, um eine Verkürzung der Arbeitszeit zu 
rechtfertigen. Gewiß, s6 groß sind die Fort­
schritte der Mechanisierung natürlich nicht, 
daß sie von einem Jahr zum anderen in die 
Augen springen. Aber wenn man den Stand 
der Mechanisierung in einem größeren Zeitraum 
vergleicht, so muß man feststellen, daß bis 
jetzt doch ganz schöne Fortschritte erzielt 
wurden. 

gesagt werden. Die Sozialistische Partei hat Bei der landwirtschaftlichen Betriebs­
beantragt, daß für Landarbeiter, die nicht in zählung im Jahre 1930 wurden auch die land­
der Hausgemeinschaft mit ihrem Dienstgeber wirtschaftlichen Maschinen gezählt, im Jahre 
leben, das sind vornehmlich die , Arbefter in, 1946 hat es ebenfalls eine Landmaschinen­
den landwirtschaftlichen Großbetrieben, die zählung gegeben. In dieser Zeit sind ganz 
48-Stunden-Woche im Jahresdurchschnitt ein- gewaltige Veränderungen im Stande der 
geführt wird. Daraufhin erhob die den Groß- Mechanisierung eingetreten, und ich möchte 
grundbesitzern zugängliche Presse ein großes dem Hohen Haus die Zahlen nicht vorent-' 
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halten : Elektromotoren 1930 50.384, 1 946 
142.526 ; Verbrennungsmotoren 1 930 19.336, 
1 946 44.237 ; Traktoren 1 930 753, 1946 7 .465 ; 
Sämaschinen 1 930 26.535, 1946 53.892 ; Binde­
mäher 1930 0, 1946 8.564 ; andere Mäh­
maschinen 1930 24.866, 1946 49.659 ; Kar­
toffelerntemaschinen 1 930 0, 1946 35.564. 
(Abg. R u p p :  Der Kollege hat eine falsche 
Liste erwischt !) Seit dem Jahre 1946 sind in 
der Landwirtschaft viele tausende neuer, 
moderner Maschinen dazugekommen. (Abg. 
Rupp:  Woher ?) 

Es ist klar, daß die Großbetriebe gegenüber 
den bäuerlichen Betrieben nicht nur in der 
Verwendungsmöglichkeit sondern auch bei 
der Anschaffung der Maschinen einen ·be­
stimmten Vorsprung h;1ben. Diese Maschinen 
werden eingestellt, um Zeit, Arbeitskraft und 
Geld zu ersparen. Die Landarbeiter SInd nun 
der bescheidenen Meinung, daß das Geld zur 
Anschaffung der Maschinen nicht vom Himmel 
fällt, sondern daß es im Betrieb erarbeitet 
werden muß und daß sie daher genau so wie 
der Inhaber des Betriebes das Recht haben, 
zu verlangen, daß auch ihnen die Vorteile der 
Mechanisierung zugute kommen. ( Lebhafter 
Beifall bei den Sozialisten.) Der gleichen Ansicht 
ist die Sozialistische Partei, und darum hat 
sie vom ersten bis zum letzten Tag der Ver­
handlungen dieses Gesetzes die Forderung 
nach Verkürzung der Arbeitszeit vertreten. 

Hohes Haus ! Die Verkürzung der Arbeitszeit, 
die Festsetzung einer ausreichenden Nachtruhe, 
entsprechender Arbeitspausen, einer ange­
messenen Freizeit für Überstunden sowie für 
Sonn- und Feiertagsarbeit ist nicht nur ein 
Glanzstück dieses Gesetzes sondern auch eine 
große kulturelle Tat. In der Industrie geht 
man daran, in Betrieben, wo überwiegend 
Frauen und Jugendliche beschäftigt sind, die 
48-Stunden- Woche zu verkürzen und auf eine 
44-Stunden-Woche herabzugehen. Die Land­
wirtschaft ist ein solcher Betrieb. In der 
Landwirtschaft sind 46 Prozent der Be­
schäftigten Frauen und 15  Prozent Jugendliche. 
Deswegen war die Verkürzung der Arbeitszeit 
für die Landwirtschaft eine dringende N ot­
wendigkeit. 

Noch einige Bemerkungen zu den alJgemeinen 
Einwänden der Arbeitgeberseite, die uns bei 
den Verhandlungen im Unterausschuß täglich 
aufgetischt wurden. 

Einwand Nr. 1 :  Den Landarbeitern geht 
es ohnehin gut. (Abg. Rupp : So gut wie den 
Bauern !) Sie haben viele Deputate und gutes 
Essen. Der Herr Abg. R u p p  hat die Deputat­
liste des Kollektivvertrages besser auswendig 
gelernt als der Gewerkschaftssekretär und hat 
sie uns jedesmal in den Sitzungen vorgehalten . 
Die Landarbeiter könnten also zufrieden sein. 

Diese Behauptung wird schon durch die 
Tatsache widerlegt, daß nicht nur tausende 
und aber tausende Landarbeiter freiwillig von 
dem "guten Leb�n" Abschied nehmen und 
dorthin gehen, wo es die vielen Deputate 
und das gute Essen nicht gibt. Ein Wort 
mehr wäre ilber.flüssig. (Abg. Hans:  Tausende 
bereuen es aber auch, daß sie weggehen ! -
Abg. Fische r :  Das ist aber keine tätige 
Reue I) 

. 

Einwand · Nr. 2 :  Die Landwirtschaft kann 
bei den schlechten Preisen eine Mehrbelastung 
nicht ertragen. Kein Mensch in diesem Haus 
und auch kein vernünftiger Mensch außerhalb 
dieses Hauses kann die Ansicht vertreten, daß 
das momentane · und ganz außergewöhnliche 
Mißverhältnis zwischen den Agrar- und 
Industriepreisen ein Dauerzustand sein kann 
oder soll. (Zustimmung bei den Sozialisten. 
-- Zwischenrufe.) Das neue Landarbeits­
gesetz soll doch nicht für heute und nicht für 
morgen und keineswegs für abnormale Zeiten 
gelten, sondern für Zeiten, in denen es wieder 
normale Verhältnisse gibt. Die Frage steht 
auch gar nicht so, ob die Landwirtschaft diese 
Mehrbelastungen ertragen kann oder nicht, 
sondern die Frage für die Landwirtschaft steht 
so, was sie leichter ertragen kann : die schweren 
Schädigungen der Landflucht oder die Kosten 
für soziale Maßnahmen, durch die die Land­
flucht eingedämmt wird. 

Das Ausmaß der Landflucht hat Formen 
angenommen, über die sich Außenstehende 
in der Regel keinen rechten Begriff machen. 
Dafür nur einige Beispiele. Eine Erhebung 
des Gewerkschaftsbundes in den Jahren 1946 
und 1947 in rund 12 .000 Betrieben mit rund 
44.000 Arbeitskräften hat ergeben, daß in 
einem Jahr 6.600, das sind 15 Prozent, ab­
gewandert sind. Der Zuwachs in diesen 12.000 
Betrieben durch Jugendliche und Flüchtlinge 
betrug 4 Prozent, so daß der effektive VerIust 
an Arbeitskräften innerhalb eines Jahres 
I I  Prozent betragen hat . 

Ein anderes Beispiel : Die landwirtschaft­
liche Krankenkasse für Niederösterreich hatte 
vor dem Krieg einen durchschnittlichen Ver­
sichertenstand von rund 85.000. Jetzt ist der 
Stand der Versicherten auf 69.000 herab­
gesunken. 

Und noch eine Meldung aus Tirol : Die 
"Tiroler Bauernzeitung" schreibt am 1 1 .  März 
(liest) ."' "Von Jahr zu Jahr bildet der Mangel 
an Arbeitskräften in der Landwirtschaft ein 
stets noch größeres Problem, und j ede Hoffnung 
auf eine Besserung ist mehr als trügerisch . 
Auch die Auswirkungen des Währungsschutz­
gesetzes haben den Landarbeitermangel weder 
gebessert noch abgewendet, im Gegenteil, eine 
Statistik des Landesarbeitsamtes zeigt die 
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erschreckenden Zahlen über die Abwanderung eine alte Schuld an die Arbeiter in der Land­
aus der Landwirtschaft. Der Abgang stellt und Forstwirtschaft abgestattet. Sorgen wir 
bei den männlichen Arbeitskräften innerhalb dafür, daß ein neues Schuldkonto in solchem 
eines Jahres beinahe ein Prozent des gesamten Ausmaße nicht mehr entsteht. 
Arbeiterstandes überhaupt dar, das heißt also, Und nun zum Schluß. Im großen gesehen daß bei gleichbleibender Landflucht in uno ist das Landarbeitsgesetz ein Erfolg für alle 
gefähr acht Jahren überhaupt keine Land- Beteiligten. Die Land- und Forstarbeiter 
arbeiter mehr da wären. Nun, so schlecht wird werden eine wesentliche Verbesserung ihrer 
es letzten Endes'nicht werden, allein die Zahlen sozialen Rechte erfahren ; der Land- und 
sprechen eine allzu deutliche Sprache und Forstwirtschaft wird damit die drückende Not drängen darauf, alles zu tun, um. endlich für an Arbeitskräften abgenommen. Aber auch 
die Landarbeiter jene sozialen und arbeits- dieses Haus kann mit seiner Leistung zufrieden 
rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, die sein. Das Parlament hat auch bei diesem 
ihnen das Leben erträglicher gestalten als Gesetz wieder den Beweis erbracht, daß es 
bisher. Die Grundvoraussetzung zur Behebung auch bei größten Gegensätzen in einem völlig 
des für die Landwirtschaft lebensnotwendigen freien Meinungsstreit möglich ist, schwierige 
Problems ist die eheste Schaffung g' eordneter Fragen in zufriedenstellender Weise zu lösen. 
Rechtsverhältnisse. Wir brauchen notwendiger (Starker, langanhaltender Beifall bei den Sozia­
denn je das Landarbeitsgesetz." - Weitere li8ten.) 
Beweise sind nicht notwendig. 

Hohes Haus ! Ich bin überzeugt, daß schon Abg. Dengler : Hohes Haus ! Die heutige 
die Mitteilung an die Öffentlichkeit über den Vorlage über das Landarbeitsgesetz bedeutet 
Inhalt des neuen Landarbeitsgesetzes eine einen gewaltigen Fortschritt auf dem Gebiete 

des österreichischen Sozialrechtes. Die Land­Wendung herbeiführen wird, und ich bin fest und Forstarbeiter werden endlich der Wohltaten überzeugt, daß die praktische . Anwendung 
dieses Gesetzes innerhalb kurzer Zeit große eines umfassenden Arbeitsrechtes teilhaftig. 
Erleichterungen auf dem landwirtschaftlichen Wenn der Herr Abg. S chn e e b er g er jetzt in 
Arbeitsmarkt mit sich bringen wird. So ge- seinen Schlußsätzen in Anerkennung dessen, 
sehen wird das neue Landarbeitsrecht nicht daß .auch die Abgeordneten der Österreichischen 
eine Belastung, sondern vielmehr geradezu Volkspartei einiges mit dazu beigetragen haben, 
die Rettung für die österreichische Landwirt� daß dieses Gesetz zustande gekommen ist, 
schaft bedeuten. Das Lan.darbeitsgesetz soll gemeint hat, den Hauptanteil hätten die 
das Fundament sein für den Damm, der die Kollegen von' der sozialistischen Fraktion, so 
übermäßige und schädliche Landflucht in möchte ich dabei feststellen, daß - wie der 
Öster.reich aufhalten soll. Herr Kollege Schneeberger selbst angeführt 

hat, und um mit seinen Worten zu sprechen -
Die Sozialistische Partei ist fest entschlossen, das Landwirtschaftsm,inisterium 20 Jahre ge­

auf diesem Fundament mit sozialen Maß- braucht hat, bis dieses Gesetz endlich auf den 
nahmen weiterzubauen, und sie wird auch bei Tisch des Hauses gelegt wurde. Ich erinnere 
der Beratung der Ausführungsgesetze in den mich daran, wie der Herr Abg. Schneeberger 
einzelnen Landtagen mit derselben Ausdauer damals bei dieser Sitzung auch prophezeite, 
und Umsicht für die Interessen der Land- daß es noch 20 Jahre dauern werde, bis das 
und Forstarbeiter eintreten. Gesetz zustandekommen wird. Ich habe ihm 

Wenn wir auch anerkennen, daß in alle� in einem Zwischenruf gesagt : So lange wird es 
Parteien des H�hen Hauses Kräfte für das nicht dauern, weil wir dafür sorgen werden, 
Zustandekommen dieses Gesetzes am Werk daß das Gesetz eher kommt, als er selbst 
waren, so bleibt doch für immerwährende glaubt. Wir haben hier festzustellen, daß wir 
Zeiten die Tatsache bestehen, daß die Haupt- den Antrag auf Schaffung des Landarbeiter­
last im Kampf um ein gutes Landarbeitsrecht rechtes gestellt haben. Auch er hat seine 
die Sozialistische Partei zu tragen hatte. Anträge gestellt. Ich glaube, sein Antrag 
(Lebhafter Beifall bei den Sozialisten.) hätte einen weit längeren Weg erfordert, bis 

I Es erfüllt uns mit Freude und Stolz, daß wir endlich zu diesem auch von den beiden 
diesem Kampfein so schöner Erfolg beschieden Vorrednern anerkannten guten Gesetz ge­
war. Die Land- und Forstarbeiter werden nicht kommen wären. 
undankbar sein. Sie erkennen ihre Pflicht, sie Die Regelung des Landarbeiterrechtes war 
wissen, daß es ihre Aufgabe ist, das tägliche eine unbedingte Notwendigkeit. Das Land­
Brot zu bauen und zu ernten und den so wich- wirtschaftsministerium hat die Anträge auf· 
tigen Rohstoff Holz zu pflanzen. Sie sind gerne gegriffen und dem Ministerrat einen Entwurf, 
bereit, diese Pflichten zu erfüllen, wenn die betreffend die Regelung des Arbeitsrechtes in 
Allgemeinheit auch ihnen gegenüber ihre der Land- und Forstwirtschaft unterbreitet, 
Pflichten erfüllt. Durch dieses Gesetz wird der im Sozialausschuß in Behandlung genom· 
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men wurde. Der Sozialausschuß hat einen 

I 
noch notwendig sind -, so muß dazu gesagt 

Unterausschuß eingesetzt. Schon die · große werden, daß es hier nicht ohne weiteres 
Zahl der Sitzungen desselben beweist, daß alle möglich war, die Bedenken, die gegen die 
Abgeordneten, die an den Beratungen teilge- Gewährung des Entgeltes auf Krankheitsdauer 
nommen haben, ihre Aufgabe ernst nahmen. geltend gemacht 'Wurden, zu entkräften. Für 
Kollege E l s e r  hat uns ein gutes Zeugnis die einem Kollektivvertrag unterstehenden . 
ausgestellt und er hat dieses Gesetz viel Arbeiter besteht , die Möglichkeit, die Be­
positiver behandelt als unser Freund Schnee- stimmungen des § 22 zu erweitern. Es gibt 
berger, der eigentlich nur einige negative auch der Abs. (3) dieses Paragraphen, den 
Punkte herausgesucht und erst am Schluß Kollege Schneeberger im Sozialausschuß an­
die ganze Bedeutung dieses Gesetzes hervor- geführt hat, für die Deputatisten mit eigenem 
gehoben hat. Grund einen Ausweg. Wenn der Kollege 

Wir Abgeordnete der Österreichischen Volks- Schneeberger dem entgegenhält, daß dadurch 
partei und besonders wir Arbeiterabgeordnete tausende Hektar Gr�nd der Allge�einheit 
haben uns bemüht die Hindernisse die durch entzogen werden - ICh habe es so 1m Ge­
die �atürlich vorha�denen Gegensät�e zwischen dächtnis -, den die Deputatisten

. 
nu� in 

Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Unter- Anspruch nehmen werden, so glaube ICh mcht, 
ausschuß aufgetaucht sind, zu beseitigen. Die d�ß diese �o sehr gefürc�te�e Entwicklung 
Kollegen, .  die bei den Verhandlungen dabei emtreten WIrd. Warten Wir SIe ab. 
waren, wissen ganz genau, daß unser Anteil Wir verstehen vollkommen, daß hier wenig- . 
dabei ein ausschlaggebender war, und wir stens ein Punkt vorhanden sein muß, den man 
werden es nicht s'o ohne weiteres hinnehmen, für die Agitation braucht. Aber auch wir 
daß gesagt wird, wir hätten sozusagen nur mit- werden die Arbeiterschaft, falls es notwendig 
arbeiten dürfen. (Lebhafte Zustimmung bei den sein sollte, ganz offen darüber aufklären, daß 
Parteigenossen.) es die Initiative und die Zähigkeit gerade der 

Es war besonders schwer, die Grenzen Arbeitervertreter der ÖVP war, die ihnen 
zwischen der Landwirtschaft und der gewerb- dieses Gesetz gebracht hat, das ja auch nach 
lichen Wirtschaft zu ziehen. In vielen Sitzungen dem Ausspruch der Kollegen Schneeberger und 
und Besprechungen wurde über den § 4 ge- Elser ein gutes Gesetz ist. (Beifall bei der 
sprochen. Der Weg über eine Änderung des OVP.) Weniger Demagogie und mehr Zu­
Kundmachungspatentes zur Gewerbeordnung sammenarbeit aller Kreise der Land. und 
hat sich als untauglich erwiesen. Es wurde Forstwirtschaft, vor allem aber auch mehr 
daher eine Sonderregelung für bestimmte Ver-ständnis für die Notwendigkeiten der 
landwirtschaftliche Betriebe gefunden, um die Landwirtschaft werden unserem Volk . nur 
in diesen Betrieben beschäftigten Arbeit- Gutes bringen ! 
nehmer mit jenen in Gewerbebetrieben voll- Lange umstritten - wie Kollege' Schnee-
kommen gleichzustellen, insofern diese Be- berger ausgeführt hat - waren die alten . 
triebe dauernd mehr als fünf Arbeiter be- §§ 52, 53 und 54, jetzt die §§ 56, 57 und 58 
schäftigen. Da sich die Verhältnisse in der über die Arbeitszeit. Die Erledigung dieser 
Landwirtschaft mit Rücksicht auf die Ab- schwierigen Frage, die zu einer gemeinsamen 
hängigkeit von Jahreszeit und Witterung von Lösung führte, ist wieder ein Beweis dafür, 
denen im Gewerbe und in der Industrie grund- daß sich die Arbeitervertreter in der ÖVP vor 
sätzlich unterscheiden, war es notwendig, den Kollegen in der SPÖ in keiner Hinsicht 
gewisse . Änderungen der Bestimmungen der zu verstecken brauchen, wenn es sich um die 
Gewerbeordnung und anderer arbeitsrecht- Vertretung der berechtigten Interessen der 
licher Spezialgesetze vorzunehmen, um ein für Arbeitnehmer handelt. Wir haben letzten 
die Landwirtschaft passendes Gesetz zu Endes gerade durch unser Eingreifen eine 
schaffen. Wenn es hier zu einer einvernehm- Lösung gefunden, die hier keinen Minderheits­
lichen Lösung kommen konnte, so stehe ich antrag notwendig gemacht hat. Es geht eben 
nicht an zu erklären, daß hier die landwirt- miteinander und füreinander besser als aus­
schaftlichen Arbeitgebervertreter großes Ver- einander und gegeneinander. (Starker Beifall 
ständnis aufgebracht haben, wie es überhaupt bei den Parteigenossen.) 
ein Merkmal dieses Gesetzes ist, daß fast ohne Wir würden es begrüßen, wenn die Techni­
Unterschied des Standes und der Partei ein- sierung in der Land- und Forstwirtschaft schon 
vernehmlich eine Lösung gesucht wurde und jenen großen Aufschwung genommen hätte, 
auch gefunden werden konnte. den uns Kollege Schneeberger in der Statistik, 

Der § 22 gab ' ebenfalls Anlaß zu langen die mir aber momentan nicht zur Verfügung 
Debatte:q.. Wenn der Kollege S c h n e e b erger  steht, vorAugengeführt hat. lch glaube aber,daß 
zu diesem Paragraphen einen Minderheitsantrag er die Ja.qreszahl doch zu weit . nach rückwärts 
stellte - einen der wenigen Minderheits- verlegt hat, denn in Wirklichkeit sehen wir 
anträge, die bei diesem Gesetz überhaupt auch in den landwirtsch�ftlichen Großbetrieben 
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des Marchfeldes und im Osten leider noch einen I Allgemeinheit gehen. Wir haben leider in 
ziemlichen Mangel an technischen Mitteln, die Niederösterreich viele Betriebe der Landwirt­
erforderlich wären, um besser durchzukommen. schaft, die verstaatlicht sind. Wenn der Herr 

Ich komme nun auf eine andere Frage zu Kollege Elser gesagt hat, es stehen Ruinen 
sprechen. Ich freue mich da über die Aus- dort, wo blühende Bauernhäuser standen, so 
führungen des Kollegen Elser, der dasselbe möchte ich ihn ersuchen, dafür einzutreten, 
gesagt hat, und auch bis zu ei�m gewissen daß die vielen Ruinen, die in Döllersheim 
Grade über die des Kollegen Schnet\berger ; ich stehen, endlich auch wieder zu blüh�nden 
befinde mich hier also in guter Gesellschaft. Ich Bauernhäusern werden. (Beifall bei der O v  P.) 
stehe nicht an, zu erklären, daß die derzeitigen Vielleicht hat er besser oder eher die Möglich­
Agrarpreise, die nicht die Gestehungskosten keit, hier der Landwirtschaft und den "land­
decken, auf keinen Fall aufrecht erhalten blei- armen" Bauern, wie wir es immer lesen, mehr 
ben können. (Beifall bei der O v  P.) Wenn man zu helfen als nur mit n'Och so gut gemeinten 
ständig mit der Kollegenschaft in Fühlung ist - Worten. ' 
und das bin ich Tag für Tag und VIaehe für Wenn gewisse Apostel unserer Freunde von 
Woche -', dann weiß man, daß auch die Ver- der äußersten Linken in Niederösterreich 
trauensmänner der Landarbeiterschaft die herumziehen und die "landarmen" Bauern, 
Agrarpreise auf jenen Stand zu bringen , wün- wie es so schön heißt, davon überzeugen wollen, 
schen, der sowohl den Betrieben wie auch den daß uns nur die Zerschlagung der großen land-

, Arbeitern und Angestellten die Deckung ihrer wirtschaftlichen Güter das Heil bringen kann, 
Kosten gewährleistet . Ich will nichts wieder- während sie dabeL genau wissen, daß die rest­
holen, was auf diesem Gebiete schon gesagt lose Zerstörung der großen Güter im Osten 
wurde, gestatten Sie mir aber auch zu sagen : Österreichs die Ernährungskrise verewigen 
daß nicht nur für die bäuerlichen Betriebe, würde, dann ist das Erfreuliche dabei nur, daß 
sondern insbesondere auch für die größeren die niederösterreichische und die burgenlän­
Betriebe eine schwere Zeit gekommen ist, disehe Landbevölkerung ohne Unterschied der 
das sehe ich an einer anderen Stelle, nämlich Partei dies alles richtig als das einschätzt, was 
bei der Landwirtschaftskrankenkasse. Wenn es ist : ein demagogisches Manöver, mit dem man 
einmal ein Waggon Weizen erforderlich ist, aber in Österreich kaum irgendwen wird in 
um die Sozialabgaben eines mittleren Betriebes die Irre führen können. 
zu decken, dann müssen wir Arbeiter dazu Auch wir von der Österreichischen Volks­
sagen, daß es im Interesse der Land- und partei stehen auf dem Standpunkt, daß eine 
Forstarbeiter notwendig ist,auch hier wieder die Bodenreform notwendig ist, .und wir hoffen, daß 
richtige Relation der Preise in gemeinsamer in der nächsten Zeit eine sachliche, nüchterne 
Arbeit herzustellen, ohne Demagogie und ohne Verhandlung zum Ziele führen wird. Wir 
eine weise Voraussicht, ob man das nicht ein- glauben aber, daß der Land- und Forstwirt­
mal in der Agitation verwenden wird können. schaft und ihrer Arbeiterschaft mehr gedient 
(Erneuter Beifall.) Wir wollen - auch als ist, wenn man auf dem Boden eines neu zu 
Arbeiter - nicht mehr die Zeit kommen sehen, beratenden Gesetzes den Willen zur einträch­
in denen es mit den Agrarpreisen und über- tigen Zusammenarbeit bekundet, wie er hier 
haupt mit den ganzen Verhältnissen in den beim Landarbeitsgesetz doch im großen und 
landwirtschaftlichen Betrieben so weit kommt, ganzen festzustellen war. 
daß wir womöglich zu den niedrigsten Preisen Durch das in Beratung stehende Land­
ins Ausland verkaufen müssen, sondern wir arbeitsgesetz werden die arbeitsrechtlichen Be­
wollen, daß die Preise der Agrarprodukte, wie stimmungen den für Industrie und Gewerbe 
es für uns eine Notwendigkeit ist, in ein richti- geltenden angeglichen. Die Bauernschaft, die 
ges Verhältnis zu den Preisen der anderen Landarbeiter und die Angestellten der Land­
\Varen gebracht werden, die der Bauer und wirtschaft haben in den letzten drei Jahren 
der landwirtschaftliche Betrieb kaufen muß. eine ungeheure Arbeitsleistung vollbracht. Der 

Hohes Haus ! Es wird · auf die Dauer nicht Boden wurde trotz der größten Schwierigkeiten 
angehen, daß, wie es zum Beispiel bei der Milch bebaut, der Mangel an wichtigen Betriebs­
der Fall gewesen ist, · öffentliche Mittel zur mitteln konnte die landwirtschaftliche Bevöl­
Stützung von Preisen der Landwirtschaft kerung nicht davon zurückhalten, den heimat­
herangezogen werden. (Zustimm'ltng bei der lichen Boden zu bebauen. Gerade die land­
O VP.) Letzten Endes kommen diese Mittel und forstwirtschaftliehe Arbeiterschaft hat 
ja doch aus einem Fonds, der auch wieder dabei bewiesen, daß sie sich mit den Betrieben 
irgendwie gedeckt werden muß. Man kann eins und verbunden fühlt. Sie hat sich von dem 
überhaupt sagen, daß Verstaatlichungen, nach Grundsatz leiten lassen, daß der Wiederaufbau 
denen so viel gerufen wird, insbesondere in in erster Linie davon abhängt, ob die landwirt­
der Landwirtschaft nur durch totalen Zwang schaftliche Produktion und damit die Ernährung 
möglich sind, weil sie sonst auf Kosten der wieder auf die alte Höhe gebracht werden kann. 
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lVi e Kollegen vor mir schon ausgeführt 
haben, fehlen uns zehntausende Arbeiter. Es 
ist ein bedenkliches Zeichen, daß zum Beispiel 
in der niederösterreichischen landwirtschaft­
lichen Krankenkasse im Monat Mai bei den 
bäuerlichen Betrieben noch nicht einmal die 
Beschäftigtenzahl vom Jänner 1948 erreicht 
wurde. Bei den größeren Betrieben ist es nur 
ganz wenig besser. Es fehlen uns daher zahl­
reicho Arbeitskräfte ! Wir können eine Mehr­
produktion in der Landwirtschaft nur dann 
erreichen, wenn wir nicht weniger sondern mehr 

" arbeiten ; mehr arbeiten auch dadurch, daß 
die Landwirtschaft zu billigen Preisen die 
technischen Behelfe erhalten kann, die einer­
seits die schwere Arbeit erleichtern und ander­
seits eine bessere Bearbeitung ermöglichen, 
weiter aber auch dadurch, daß wir - ohne daß 
ich hier ins Detail eingehen kann - jenen Ar­
beitern, die in der Landwirtschaft arbeiten 
kö nnten, den "Veg zurück öffnen. Ich glaube, 
mit Zwangsmitteln könnte hier höchstens die 
totale ]1-'ührung eines Staates eingreifen. 

Ich bitte Sie daher, eine Entschließung an­
zunehmen , die ich im Namen aller drei Parteien 
hier. einbringe, und die diesem Grundsatz , den 
ich soeben ausgesprochen habe, Rechnung 
tragen soll. Dieser E n t s c h l i e ß u n g s a n t r a g  
z u  § I ,  Abs. (3 ) ,  lit. b,  d('s J;.anclarbeitsgesetzes 
laut.et (lie8t) : 

"Die Bundesregierung wird aufgefordert, 
ehestens durch eine Sonderregelung vorzu­
sorgen, daß Benachteiligungen von Dienst­
nehmern anderer Berufe ,  die vorübergehend 
in deI; Land- oder Forstwlt'tschaft beschäftigt 
werden, auf dem Gebiete der Sozialversiche­
rung und des Arbeitsrechtes hintangehalten 
werden. " 
Ich bitte Sie um die Annahme dieser Ent­

schließung. 
'ViI' haben das Gesetz, das wir heute be­

schließen sollen, in zäher, zielbewußter Arbeit 
beraten. Durch unsere Zusammenarbeit in 
diesem Geiste ist auch der vorliegende Entwurf 
zustande gekommen. Ich bedaure es fast, 
daß Kollege S c h n e e b e r g e r  nur die wenigen 
negativen Punkte, jene Punkte herausgegriffen 
hat , die vom Standpunkt des Arbeitnehmers 
noch nicht erreicht werden konnten. Ich glaube 
aber doch, daß dieses' Landarbeitsgesetz letzten 
Endes ein Werk ist, auf das wir mit Recht stolz 
sein können. Ich höre noch seine Zitat,e aus 
dem Jahr 1946 : Die ÖVP hat wieder einmal 
den Landarbeitern ein Versprechen gegeben, 
das Urlaubsrecht der Landarbeiter soll ein 
8igenes Gesetz regeln usw. Wir haben ja gehört, 
was er gesagt hat . Ich selber habe damals er­
wähnt, wir werden unser Versprechen halten ­
und wir haben es auch gehalten. Wir haben 
das Landarbeitsgesetz in zäher Arbeit mitbe­
schlossen, wir beschließen es miteinander. 

Miteinander und füreinander wollen wir auch 
auf diesem Grunde - ich möchte mich der 
gleichen Worte wie einer meiner Vorredner 
bedienen - weiterbauen zum Besten der 
Landarbeiter, zum Besten der Landwirtschaft 
und zum Besten unseres österreichischen Vater­
landes ! (Starker Beifall bei der Ö V P. - I1/,­
zw ischen hat Priis-ident B ö h rn  den Vorsitz 
wieder iibernornmen.) 

Abg. Ing. Schumy : Hohes Haus ! Nachdem 
eine Reihe von Vertretern der Arbeitnehmer 
zu der Vorlage gesprochen haben, wird es 
zweckmäßig sein, wenn -dazu auch von einem 
anderen Gesichtspunkt aus Stellung genommen 
wird. Es ist ja kein ' Zufall sondern eine 
Schicksalsbestimmung, daß auch der Bauer, 
der doch der Arbeitgeber ist, an dem 
Gesetz im höchsten l\Iaß interessiert ist. Er 
legt daher auch 'Wert darauf, bei Beratung 
dieser Vorlage gehört zu werden. 

Wenn wir auf dieses Gesetz den Satz an­
wenden wollen : , ,'Gut Ding braucht Weile ! " ,  
so besteht nur i n  der Richtung Überein­
stimmung, daß das Gesetz eine lange Weile 
gebraucht hat, bis es zustande gekommen ist ; 
hingegen besteht keine völlige Einheitlichkeit 
in der Auffassung, ob das Gesetz auch nach 
allen Richtungen hin gut ist. Die Schwierig­
keit der Materie, die Kompliziertheit der ­
strukturellen und soziologischen Verhältnisse 
in dIll' Landwirtschaft sowie die traditionellen 
geschichtlichen Entwicklungen lassen es ver­
ständlich erscheinen, daß das Gesetz bei der 
Behandlung Schwierigkeiten bereitet hat. .Tc 
nachdem von welchem Gesichtspunkt aus 
diese Materie behandelt wird, ob vom Gesichts­
punkt des Arbeitnehmers, des Gewerkschafters 
oder vom Gesichtspunkt des Arbeitgebers, 
ergeben sich andere Interessensphären und 
andere Aspekte. Dazu kommt noch, daß es 
nicht leicht ist, eine Materie in einem Bundes­
grundsatzgesetz zu regeln, die bisher den 
Ländern überlassen blieb und daher länder­
gesetzlich geregelt war. Trotzdem sage ich ,  
e s  ist erfreulich , daß dieses Gesetz zustande 
gekommen ist . Die langsame Behandlung 
ist übrigens auch begründet in der demo­
kratischen Behandlungsart des Gesetzes, in 
der gründlichen Aussprache, im Suchen und 
Finden von Kompromissen. Gerade die Tat­
sache, daß dieses Gesetz im Gegensatz zu vielen 
anderen wirklich gründlich beraten wurde und 
daß es wirklich alle Belange berücksichtigt, 
rechtfertigt die Meinung, daß es ein gutes 
Gesetz ist. Ich glaube, daß es auch ein 
dauerhaftes Gesetz sein wird. 

Die Landwirtschaft bietet a,nderc Erwerbs­
und strukturelle Verhältnisse als die übrigen 
Berufe, vor allem als die gewerblichen und 
industriellen Berufe. Hiefür spricht ins­
besondere die Statistik über die Berufszu-
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gehörigkeit. Ich darf dem Hohen Haus einige 
Ziffern darüber bekanntgeben. Von der in 
der Landwirtschaft berufstätigen Bevölkerung 
von 1 ,539.000 Personen entfallen auf die 
Betriebsinhaber 453.000 Personen, das sind 
29'4 Prozent. Auf die Arbeitskräfte, also 
die Arbeitnehmer aller Kategorien, entfallen 
demnach 70' 6 Prozent. Schon in diesem Punkt 
allein unterscheidet sich die Struktur . der 
landwirtschaftlichen Bevölkerung wesentlich 
von jener der Industrie und des Gewerbes. 
Fast ein Drittel entfällt auf die Betriebs­
inhaber, die, da ja schließlich der Mittel- und 
Kleinbesiiz in der Überzahl vorhanden ist, 
zum großen Teil mitarbeiten und daher nicht 
nur vom Gesichtspunkt des Kapitalisten oder 
des Unternehmers aus zu beurteilen sind. 
Was die 70·6 Prozent der Arbeitnehmer 
betrifft, so ist vor allem zu beachten, daß nicht 
weniger als 696.000 Personen, das sind also 
64· 1 Prozent, auf familieneigene Arbeits­
kräfte entfallen, so daß also auf die familien­
fremden Arbeitskräfte einschließlich der An­
gestellten nur ein Prozentsatz von 35·9 ent­
fällt. Das gibt es in der Gliederung der an­
deren Berufe nicht, daß über 64 Prozent 
der Arbeitskräfte familieneigene Kräfte 
wären. Wir müssen aber noch etwas 
weiteres berücksichtigen. Bei den familien­
fremden Arbeitskräften, die beiläufig mit 
377.000 Personen gezählt worden sind, müssen 
wir zwischen ständigen und nichtständigen 
unterscheiden. Die Anzahl der ständigen Arbeits­
kräfte beträgt 209.000 ; hievon entfallen nicht 
weniger als 1 72.000 auf solche, die im gemein­
samen Haushalte leben. Auch das ist ein 
Charakteristikum der ländlichen Sozialstruktur. 
Wenn Sie die Anzahl der ständigen und 
nichtständigen landwirtschaftlichen Arbeiter 
zusammenrechnen, die , im gemeinsamen Haus­
halt leben, so sind das 868 .000 Personen oder 
81 Prozent. 

Sie werden mir also zugeben müssen, daß 
die strukturellen Verhältnisse in der Land­
wirtschaft wirklich ganz anders geartet sind 
als in der Industrie und daß daher eine anders 
geartete Regelung durchaus am Platze und 
gerechtfertigt war. Man kann im Leben nicht 
alles über einen Kamm scheren, wenn ich mich 
so ausdrücken darf. Man muß auf die Son­
derheiten des Lebens. auch in der Gesetzgebung 
Rücksicht nehmen. Es war daher begründet, 
wenn man für die Regelung der Arbeits­
verhältnisse in der Landwirtschaft ein eigenes 
Gesetz erlassen hat. 

Warum hat sich nun die Bauernschaft für 
die Zustimmung zu dieser Vorlage, ja noch 
mehr, für die eifrige Mitarbeit an diesem 
Gesetz entschieden ? Ich will nicht auf die 
Beziehungen zwischen Landarbeitern und 
Bauern in der geschichtlichen Zeit zurück-

gehen, um den heutigen Stand der Angelegen­
heit verständlich zu machen. Erst wenn 
wir in der Geschichte nachblättern und nach­
sehen würden, käme uns zum Bewußtsein, 
welche Gemeinsamkeit zwischen Landarbeiter 
und Bauer schon in der geschichtlichen Periode 
bestanden hat. Ich will davon der Zeit halber 
absehen·. Aber die Tatsache muß ich fest­
stellen : in der Landwirtschaft gibt es so etwas 
wie einen Landwirtschafts- und Arbeitsfrieden, 
so etwas wie eine Wirtschaftsgemeinschaft 
und Arbeitsgemeinschaft. Auf dieser Gemein­
schaft beruht ein Großteil des Erfolges der 
landwirtschaftlichen Arbeit. (Lebhafter Beifall 
bei der Ö V P. ) Und wenn dem so ist, dann 
haben wir vom landwirtschaftlichen Stand­
punkt aus alle Ursache, für gesetzliche Be­
stimmungen zu sorgen, die diese Gemeinschaft 
fördern und die Produktivität der Arbeit in 
der Landwirtschaft erhöhen. Wir erwarten 
von diesem Gesetz, daß es in dieser Richtung 
einen Fortschritt bedeutet. 

Die Bauernschaft hat sich aber auch aus 
sozialen Erwägungen für die Mitarbeit an 
diesem Gesetz entschieden. Hohes Haus ! Ich 
weiß schon, daß man der Bauernschaft viel­
fach nachsagt, daß sie nicht sozial a�fge­
schlossen, . daß der Bauer egoistisch sei. Ich 
mache aber darauf aufmerksam, daß ein 
gesunder Egoismus im Wirtschaftsleben allent­
halben notwendig ist, insbesondere aber beim 
Bauernstand . Denn bei den vielen Gegnern, 
die ihn umlauern, und bei den vielen Schwierig­
keiten, die er zu überwinden hat, kann ihm 
nur ein gesunder �goismus, gepaart mit Fleiß 
und Sparsamkeit, über die Schwierigkeiten hin­
weghelfen. Man darf aber nicht sagen, daß etwa 
nur der Bauer einen gesunden Egoismus besitzt. 
Ist es Altruismus, wenn die Vertreter der Arbeiter 
trachten, ihre Arbeit möglichst günstig zu 
verwerten und möglichst günstige Arbeits­
bedingungen zu erreichen 1 Ist nicht über­
haupt jeder gesunde Egoismus am Platze, 
den man sonst den Bauern als Nachteil vor­
wirft � Gewiß gibt es auch auf bäuerlichem 
Gebiet verschiedene Meinungen in bezug auf 
die Sozialgesetzgebung. Der Bauer ist gewohnt, 
bei sich selbst einen strengen Maßstab anzu­
legen, er stellt an sich selbst wie auch an seine 
Familienangehörigen hohe Anforderungen. Er 
mißt daher auch die Beziehungen zu den 
Arbeitnehmern in gleicher Weise. Daraus 
darf ihm kein Vorwurf gemacht werden. 

Wir stehen überhaupt auf dem Standpunkt, 
nicht die Steigerung der Bedürfnisse ist in der 
Landwirtschaft anzustreben, sondern die 
Herbeiführung der Zufriedenheit. Die Zu­
friedenheit werden wir aber nur erreichen, 
wenn wir von einer künstlichen Erhöhung und 
Steigerung der Bedürfnisse und Ansprüche 
absehen, sie vielmehr im natürlichen Bereiche 
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belassen, ansonst aber dafür sorgen, daß diese 
Bedürfnisse in vollem Maße befriedigt werden. 

Schließlich möchte ich darauf aufmerksam 
machen, daß der Bauer auch aus rein wirt­
schaftlichen Gründen fÜr dieses Gesetz Ver­
ständnis haben wird. In der Landwirtschaft 
spielt die ·Arbeitskraft mindestens dieselbe 
Rolle wie in jedem anderen Betriebe. Ja, wir 
können sogar sagen, in der Landwirtschaft, 
insbesondere bei den arbeitsintensiven 
Kulturen spielt die Arbeitsweise eine noch 
viel größere Rolle als in anderen Produktions­
richtungen. Wir können daher in der Land­
wirtschaft unsere Pflicht nur erfüllen, wenn 
genug Arbeitskräfte da sind, damit auch die 
durch Boden, Klima und örtliche Lage ge­
gebenen Bedingungen im Sinne einer höchsten 
Produktion erfüllt werden können. Wir können 
nur vorwärts kommen, wenn die Arbeitskräfte 
auch die notwendige Schulung aufweisen. 
Genug Arbeitskräfte und zufriedene Arbeits­
kräfte sind eine Vorbedingung für das Gedeihen 
der Landwirtschaft, für die Entwicklung der 
Bodenkultur und damit auch für die Volks­
versorgung im weitesten Sinne des Wortes. 
Von diesem Gesichtspunkt aus gesehen ist es 
daher wüns·chenswert, wenn gesetzliche Maß­
nahmen getroffen werden, die der bedauerlichen 
Landflucht, Berufsflucht und Höhenflucht 
Einhalt gebieten. 

liehe Werbewesen große Pflichten zu erfüllen 
haben. Es ist notwendig, den Sinn für das 
Landleben, für die Landarbeit, für die Land­
wirtschaft zu heben und in jeder Art und 
Weise auf die Bevölkerung einzuwirken, damit 
der Sucht, dem Streben nach der Stadt . und 
der Fabrik Einhalt geboten wird. Natürlich 
muß auch das Landleben angenehm gestaltet 
werden. Hier erwächst daher auch der öffent­
lichen . Fürsorge die Aufgabe, dafür zu sorgen, 
daß dem Landleben möglichst viel kulturelle 
und Bildungsmöglichkeiten erschlossen werden, 
wobei auch an Geselligkeit, Sport u. dgl. ge­
dacht werden soll. Auch in diesem Punkt ist 
außerordentlich viel nachzutragen, und es 
wird Aufgabe einer vernünftigen ländlichen 
WOhlfahrtspflege sein, in dieser Richtung nach 
dem Rechten zu sehen. 

So kommen wh, zur dritten Frage, zu den 
sozialen Ansprüchen. Dadurch, daß wir 
die Landarbeitersozialversicherung ausgebaut 
haben und im Begriffe sind, sie noch weiter 
auszugestalten, haben wir bereits zum Ausdruck 
gebracht, daß in dieser Richtung den Ansprü­
chen der Landarbeiter Rechnung getragen 
werden soll. 

Was aber die Frage des Arbeitsrechtes an­
betrifft, so habe:fl wir, wie ich bereits gesagt 
habe, auch hier eingesehen, daß . es notwendig 
ist, den gerechten Ansprüchen zu genügen. 

Ich möchte bei diesem Anlaß darauf ver- Dabei möchte ich nur in Erwiderung auf das, 
weisen, daß man sich davor hüten muß, sich was Herr Abg. S ch n e e b erger  gesagt hat, 
von einer gesetzlichen Regelung des Arbeits- erklären, daß gerade dieses Landarbeiterrecht 
rechtes und Arbeiterschutzes zu viel zu ver- die ' Gleichstellung mit den Rechten der ge­
sprechen. Man kann durch Gesetze viel machen, werblichen Arbeiter bringt. Ich betone dabei, 
aber nur dann, wenn sie mit den Gegebenheiten daß die Verschiedenartigkeit der Verhältnisse 
der Wirklichkeit des pulsierenden Lebens im eine mechanische, lineare Anpassung an Eln­

Einklang stehen. Gesetze im luftleeren Raum richtungen in der gewerblichen Wirtschaft 
oder solche, die sich gegen die natürlichen natüllich unmöglich macht. In manchen Punk­
Gesetze der Wirtschaft, insbesondere der Volks- , ten sind wir, wie hier ausdrücklich festgestellt 
wirtschaft stellen, werden immer eine zweifel- worden ist, sogar viel weiter gegangen, als es 
hafte Wirkung äußern. jetzt für die industriellen und gewerblichen 

Arbeiter vorgesehen ist. In anderen Punkten 
Wenn wir in bezug auf das Landarbel'ter- sind wir durch die Verhältnisse gezwungen 

recht prüfen wollen, ob denn die auch vom gewesen, eine andere Regelung zu treffen. Aber 
Kollegen S ch n e e b e rger  in optimistischer wenn Sie die beiden Komponenten gegenein-Weise erwarteten Wirkungen eintreten werden, ander abwiegen und den großen Durchschnitt dann müssen wir uns vor Augen halten, daß die 
Leutenot auf dem flachen Lande nicht auf eine 

ziehen, so können Sie beileibe nicht sagen, daß 
das Landarbeiterrecht nicht die Gleichstellung 

einzelne Ursache zurückzuführen ist, sondern in sozialer Richtung mit den anderen Arbeitern 
daß hier schon ein großer Komplex von zwin- herbeigeführt habe. Im Gegenteil, wir be-
genden Ursachen vorliegt und daß daher das haupten vielmehr, daß das neue Gesetz einen 
Übel nur beseitigt werden kann, wenn man außerordentlichen und beachtenswerten Fort­
alle diese Ursachen der Reihe nach systematisch schritt darstellt. Vor allem möchte ich darauf 
bekämpft und abschafft. aufmerksam machen, daß sich die Regelung 

Ich will vor allem feststellen, daß eine der gewisser Arbeitsbedingungcn wohltätig aus­
Ursachen der Leutenot zunächst in der Ein- wirken wird. Ich muß es mir leider versagen, 
stellung zum Landleben, zur Landarbeit, zur auf die Einzelheiten einzugehen, weil ich mich 
Landwirtschaft üherhaupt liegt. In dieser kurz fassen will. 
Richtung wird das allgemeine Bildungswesen, Aber so anerkennenswert die Wirkungen 
aber auch die Publizistik, das ganze öffent- I dieses neuen Landarbeiterrechts auch sein 
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dürften, es kommt letzten Endes dem Land­
arbeiter doch in erster Linie darauf an, daß 
seine m,ateriellen . Bedürfnisse befriedigt 
werden. Was der Landarbeiter anstrebt, ist 
ein ausreichender Lohn, sei es in barem, in 
natura oder in beiden Formen. Was der Land­
arbeiter mit Recht beansprucht, ist eine ge­
sunde, ordentlich geheizte Wohnung, die den 
hygienischen Erfordernissen Rechnung trägt. 
Was er schließlich auch beanspruchen darf, ist 
eine ordentliche Bekleidung. Alles das ist ver­
ständlich, denn schließlich und endlich sind 
die materiellen Ansprüche doch immer allen 
anderen voranzustellen. 

. 

Wenn wir den Landarbeitern ihre materiellen 
Ansprüche nicht befriedigen, bleibt das beste 
Landarbeitsgesetz . ein Schlag ins \Vasser. 
Das müssen Sie sich vor Augen halten. Um 
aber diese Bedingungen erfüllen zu können, 
muß man wohl oder übel den Bauern auch die 
dazu notwendigen Einkünfte geben. Gerade in 
diesem Punkt begegnen wir einander nicht, ge­
rade in dieser Hauptfrage gehen die "Meinungen 
vielfach auseinander. Sie stellen weitgehende 
Ansprüche im Interesse der Landa,rbeiter, Sie 
verlangen kurze Arbeitszeiten, ausreichenden 
Urlaub und sonstige Erleichterungen. Wir 
aber erklären : Wir sind durchaus bereit, hier 
mitzugehen, aber geben Sie dem Bauern auch 
die Einkünfte dafür, damit er diese Aufforde­
rungen wirklich auch erfüllen kann ! Ich mache 
darauf aufmerksam, daß sowohl das Land­
arbeitsgesetz in dieser vorliegenden Form als 
auch die von uns ebenfalls angestrebte Mecha­
nisierung der Landwirtschaft und die von uns 
gleichfalls gebilligte materielle Besserstellung 
der Landarbeiter und der familieneigenen Mit­
arbeiter nur dann möglich sein W"ird, wenn 
eine gründliche Änderung in der Praxis der 
Bemessung der Agrarpreise Platz greift. 
(Starker Beifall bei der Ö VP.) 

Es ist unverständlich, wie der Bauer seinen 
Verpflichtungen nachkommen soll, wenn man 
von ihm verlangt, daß er die Agrarprodukte 
zu den halben Gestehungskosten. hergibt. Es 
ist unverständlich, wie es dem Bau�rn ge­
lingen sollte, die Landflucht zu bekämpfen , die 
Leute auf dem Land zu erhalten und zufrieden­
zustellen, wenn die laufenden Einnahmen aus 
den bewirtschafteten Artikeln nicht einmal 
dazu ausreichen, um die Steuern bezahlen zu 
können, von Löhnen oder anderen Ansprüchen 
der Arbeiter gar nicht zu reden. 

Die Agrarpreispolitik (lE�r letzten Zeit war 
keine glückliche. Sie verweigert beiden, den 
Bauern und den Landarbeitern, den gerechten 
Lohn. Ich muß daher die jetzige Agrarpreis­
politik als asozial bezeichnen. Man kann von 
der Landwirtschaft unmöglich verlangen, daß 
sie ihre Verpflichtungen erfüllt, wenn man ihr 

die Einkünfte vorenthält. (Zu8timmung bei den 
Parteigeno88en. ) 

I ch gebe dabei zu bedenken, daß an einer 
Regelung der Agrarpreise nicht allein die 
Landwirtschaft interessiert ist und nicht allein 
die Landarbeiter daran ein Interesse haben, 
nein, an einer solchen R.egelung SInd auch die 
Konsumenten interessiert. Denn ich frage Sie, 
Hohes Haus : Wie soll man erwarten, daß die 
Produktion aufrecht erhalten oder gesteigert 
wird, wenn man nicht dafür sorgt, daß diese 
Produktion auch wirklich rentabel ist ? Mit 
Verlust wird niemand arbeiten, das können Sie 
auch vom Bauern nicht verlangen. (Ruf be.i 
der Ö V P :  Da8 kann ,nur die Gemeinde Wien !) 
Es ist im Interesse der vermehrten Produktion, 
im Interesse der vermehrten Marktbelieferung 
notwendig, daß unsere heimische Boden� 
produktion erweitert und vermehrt wird. 
Das aber können Sie mit diesem Landarbeits­
gesetz allein nicht erreichen. Diese Aufgabe 
läßt sich nur erfüllen, ·  wenn Sie die not­
wendige Gerechtigkeit in der Preisfrage wieder 
herbeiführen. 

Dazu möchte ich noch bemerken, daß 
die R.egelung der Agrarpreise .nicht allein 
von diesem Gesichtspunkt aus notwendig 
sein wird, sondern auch deshalb, weil die 
Unterlassung einer vernü nftigen Preisnivel­
lierung schließlich und . endlich ganz unmög­
liche Zustände auf dem Gebiete der Ver­
sorgung herbeiführt. Sie zwingt die Menschen, 
falsche Wege zu gehen, sie zwingt den Bauern, 
wenn ihm die notwendigen Einkünfte auf 
geradem Wege nicht erreichbar sind, sie auf 
Umwegen zu suchen und zu beschaffen, um 
seine Verpflichtungen erfüllen zu können. 
Wollen Sie daher ein besseres Funktionieren 
unserer Landwirtschaft herbeiführen, wollen 
Sie auch haben, daß die vermehrte Produktion 
auf dem Weg einer gesunden Bewirtschaftung 
den Konsumenten zugute kommt, darm müssen 
Sie trachten, daß endlich einmal von dem 
ablehnenden und starren Standpunkt in bezug 
auf das Nachziehen der Agrarpreise abge-
gangen wird. 

. 

Die Ausführungen des Herrn Kollegen 
S c h n e e b e r g e r  haben die Minderheitsanträge 
begründet. Ich möchte darauf hinweisen, 
daß wir mit dem materiellen Inhalt der 
Minderheitsanträge nicht einverstanden sind 
und daher bei der Abstimmung eine ab­
lehnende Haltung einnehmen werden. Was 
zunächst einmal die Naturalvergütungen für 
die erkrankten und verunglückten Dienst­
nehmer betrifft, steht dem nicht entgegen, 
daß kollektivvertragliehe Vereinbarungen 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
getroffen werden, die eine Erstreckung dieser 
Naturalleistungen über die vorgesehene Zeit 
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hinaus ermöglichen. Aber vom Standpunkt 
des derzeit Erträglichen ist es nach unserer 
Ansicht nicht möglich, über die konzedierten 
16 Wochen hinauszugehen. Es wäre in diesem 
Punkt viel leichter mit uns zu reden gewesen, 
wenn man in den materiellen Fragen in 
bezug auf die Agrarpreise ein Einsehen gehabt 
hätte. Was die Bestimmungen bezüglich der 
Betriebsräte anlangt, so liegen die Verhält­
nisse in der Landwirtschaft, insbesondere in 
bäuerlichen Betrieben eben anders als in 
den industriellen . Betrieben, und wir sind 
schon aus grundsätzlichen Erwägungen nicht 
geneigt, hier große Konzessionen zu machen. 
Wir stehen auf dem Standpunkt der privat­
wirtschaftlichen Freiheit. Der Bauer legt 
besonderen Wert darauf, daß er sich nicht 
auf Grund des Gesetzes mit seinen Arbeitern 
bespricht und berät, sondern daß er dieses 
Konsilium nach altem Brauch und Her­
kommen abhält und die notwendigen Ver­
fügungen in der Wirtschaft im Einvernehmen 
mit seinen braven Helfern selbst trifft. 

Zu zwei Punkten möchte ich noch kurz 
Stellung nehmen : der erste betrifft den § 2 
hinsichtlich der Genossenschaftsarbeiter und 
der zweite betrifft die Arbeitszeit. Was die 
Genossenschaftsarbeiter anlangt, so sind wir 
erst nach vielen Schwierigkeiten zu dieser 
Lösung gekommen. Ich möchte sie die sozial­
politische Lösung nennen. Die Genossen­
schaften sind durchwegs unzufrieden, daß 
wir . auf fünf Arbeiter heruntergegangen sind, 
genau so unzufrieden wie die Vertreter der 
Arbeitnehmer, die nur schwer dazu zu bewegen 
waren, auf die Zahl fünf hinaufzugehen. 
Nun, es war eben ein Kompromiß, das keinen 
der beiden Teile befriedigt, aber wir sind 
schließlich mitten durchgekommen. Wa� mich 
bei dieser Sache sehr befriedigt, ist die Tat­
sache, daß wir diese Angelegenheit ohne 
Änderungen des Gewerberechtes durchführen 
konnten. Ich weiß, daß von gewerberecht­
licher Seite geplant ist, den Wirkungskreis 
der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
einzuengen. Ich weiß, daß dieser Kampf 
kommt, wir werden ihn auch aufnehmen 
und auf breitester Front führen, wobei ich 
bemerke, daß die Genossenschaftsfront weit 
über die Parteigrenzen hinausgeht. In diesem 
Kampf wird man einer ganz neuen Solidarität 
gegenüberstehen. Daher ist mir auch nicht 
bang, wenn dieser Kampf etwa zu einem 
späteren Zeitpunkt zur Austragung gelangt. 

Was die Arbeitszeit betrifft, so ist hier 
eine doppelte Regelung getroffen worden. 
Die Arbeitszeit in der bäuerlichen Land­
wirtschaft soll in der Woche im Mittel 54 Stun­
den betragen, bei den Gutsbetrieben in der 
Anbau- und Erntezeit 54 Stunden, in der 
arbeitsärmeren Zeit um soviel weniger, daß 

schließlich die 48-Stunden-W oehe im Mittel 
nicht überschritten wird. Ich muß gestehen, 
daß ich im allgemeinen für Arbeitszeitver­
kürzungen nicht viel Sinn habe in einer 
Ära, die ja nur durch Mehrarbeit oder durch 
tüchtige Arbeit vorwärtskommen kann. Die 
Ideologie der Arbeitszeitverkürzung hat ja 
gewiß ihre sozialen, hygienischen und sonstigen 
guten Seiten, ich würdige sie durchaus, aber 
wenn wir die Landwirtschaft in Betracht 
ziehen, dann müssen wir sagen, hier ist die 
ausgedehnte fleißige Arbeit Tradi�ion, Be­
dürfnis, Herkommen und Notwendigkeit. In 
der Landwirtschaft ist di� ausgedehnte Arbeits­
zeit aber auch durch die Natur selbst, durch 
die Betriebsform, durch die klimatischen 
Verhältnisse, durch die Witterungsverhält­
nisse usw. gegeben. Übrigens ist in der 
Landwirtschaft die Arbeitszeit auch durch, 
die Notwendigkeit der Tierwartung, der Tier­
haltung, -pflege und -nutzung vorgeschrieben. 

Man kann bei der Beurteilung der Arbeits­
zeit nicht alles über einen Leisten schlagen. 
Daher habe ich, ich muß es offen gestehen, 
immer ein unangenehmes Gefühl, wenn man 
bestrebt ist, die Arbeitszeit in der Land­
wirtschaft zu weitgehend einzuschränken. Ich 
möchte dabei nochmals unterstreichen : Die 
Landwirtschaft ist durch alle Zeitläufte nur 
dadurch heil durchgekommen, daß sie dem 
Prinzip der fleißigen Arbeit gehuldigt hat. 
Das gilt sowohl für den Bauern als auch 
für die familieneigenen und faI?ilienfremden 
Mitglieder einer Wirtschaft. 

Was aber die 48-Stunden-Woche im beson­
deren anlangt, so wird nicht mit Unrecht 
von den Vertretern größerer Besitzungen 
geltend gemacht, daß ja in diesen 48 Stunden 
auch viele leere Fahrten und Gänge inner­
halb der Wirtschaft inbegriffen sind. Wenn 
die Landarbeiter in der Früh auf den Besitz 
kommen, dann setzen sie sich auf den Wagen 
und fahren erst wer weiß Gott wie weit hinaus, 
bis sie an ihre Arbeitsstätte kommen. Diese 
leeren Arbeitszeiten sind in der aufgestellten 
Norm inbegriffen. Beim Gutsbetrieb wird 
die 48-Stunden-Woche vielleicht auch auf die 
Dauer durchzusetzen sein, wenn man .ange­
messene Agrarpreise bewilligt, aber Sie dürfen 
nicht vergessen, daß Sie damit zweierlei 
Recht in der Landwirtschaft geschaffen haben. 
Beim Bauern haben Sie die 54-Stunden-Woche, 
beim Gutsbesitz aber die 48-Stunden-Woche 
statuiert . Ich kann mir lebhaft vorstellen, 
daß diese verschiedenartige Regelung der 
Arbeitszeit auch gewisse nachteilige Aus­
wirkungen auf die Arbeitszeitbedingungen in 
den bäuerlichen Betrieben mit sich bringen 
wird. Dieses Bedenken ist nicht von der 
Hand zu weisen . 
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Es hat heute keinen Zweck mehr, über 
diesen Fall hier weiter zu reden. Wir haben 
uns erst nach sehr schweren Kämpfen auf 
dieser Basis geeinigt. Es ist kein Zufall, daß die 
Arbeitszeitfrage erst zum Schluß geregelt 
werden konnte, denn sie stellt eines der aller­
schwierigsten und heikelsten Punkte des ganzen 
Problems dar. 

Abschließend kann ich sagen, daß das 
Zustandekommen dieses Gesetzes vom Stand­
punkt der Bauern wie der Arbeitnehmer der 
Lapdwirtschaft begrüßt wird. Es ist ein Werk 

. sozialen Fortschrittes, ein Gesetz, das in 
vieler Hinsicht gerechte und ordentliche Ver­
hältnisse schafft. Es ist ein Gesetz, das auch 
geeignet sein wird, die Zufriedenheit in der 
Landwirtschaft zu fördern, die Produktion zu 
heben und damit auch die gesamte Versorgung 
zu verbessern. Dieses Gesetz wird aber nur 
dann gute Früchte tragen, wenn Sie auch 
dem Bauern Gerechtigkeit zuerkennen, indem 
Sie ihm, seiner Familie und seinen Dienst­
boten eine ordentliche Entlohnung mittels 
gerechter Preise gewähren. (Starker Beifall 
bei der Ö VP. - Inzwischen hat Präsident 
Dr. Gorbach  wieder den Vorsitz übernommen.) 

Abg. Proksch : Hohes Haus ! Das vor­
liegende Gesetz . ' ist, wie schon angeführt 
wurde, leider nur ein Grundsatzgesetz,  denn 
auf Grund der österreichischen Verfassung 
kann das Parlament in bezug auf das Land­
arbeiterrecht nur die Grundsätze für die 
Ausführungsgesetze der Länder beschließen. 
Für die übrige Arbeiterschaft ist das Parlament 
in der Lage, eine bundeseinheitliche Regelung 
des sozialen Arbeitsrechtes dUrchzuführen. 
Wir Sozialisten sind der Meinung, daß dies 
ein absolut unmöglicher Zustand ist, weil 
es' nicht einzusehen ist, warum das Sozial­
und Arbeitsrecht der Landarbeiter nicht eben­
falls bundeseinheitlich geregelt werden soll. 
Zu welchen unmöglichen Verhältnissen die 
derzeitige Gesetzeslage führt, hat der Abg. 
S ch n e e  b er g e r  schon geschildert, und wir 
sehen auch einen Entschließungsantrag des 
Unterausschusses und des sozialpolitischen 
Ausschusses vor uns, der verlangt, daß das 
Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft aufgefordert werde, darauf hinzu­
wirken, daß die landesgesetzliche Regelung 
der angeführten Bestimmungen einheitlich 
erfolgen soll. 

Wir glauben, daß der nächste Schritt 
unbedingt der sein muß, daß auch das Sozial­
und Arbeitsrecht der Landarbeiter bundes­
einheitlich geregelt wird. Durch die Änderun­
gen des Kundmachungspatentes zur Gewerbe­
ordnung aus den Jahren 1933 und 1934 
sind bedeutende Gruppen von gewerblichen 
Arbeitern aus der Gewerbeordnung heraus-

genommen worden ; mit der Schaffung 
des Landarbeitsgesetzes hat sich die Not­
wendigkeit ergeben, zumindest eine Abgrenzung 
zwischen der Landwirtschaft und der übrigen 
Wirtschaft zu schaffen, die einigermaßen das 
wiederherstellt, was vordem schon gegolten 
hat, und die die rechtliche Stellung ein­
deutig festlegt. Wir Sozialisten sehen diese 
Abgrenzung nur als eine vorübergehende 
Lösung an, denn wir stehen auf dem Stand­
punkt, daß der Landarbeiter sozial- und 
arbeitsrechtlich nicht schlechter gestellt sein 
soll als die übrige Arbeiterschaft. Wenn wir 
diesen Zustand einmal herbeigeführt haben, 
dann sind die weiteren Fragen schon solche 
sekundärer Natur. Bei der Beratung sozial­
politischer Gesetze wurde uns immer gesagt, 
wir wollen diese Gleichstellung beim Land­
arbeitsgesetz durchführen. Wir haben wohl 
eine große Annäherung erreicht, aber von 
einer Gleichstellung kann noch lange nicht 
die Rede seiIL 

Leider müssen wir feststellen, daß die 
Regelung des gesamten Fragenkomplexes da­
durch erschwert wird, daß die Frage der 
Interessenvertretung bei den verschiedenen 
Parteien keine einheitliche Stellungnahme 
findet. Es muß doch als selbstverständlich 
gelten, daß auch die Interessenvertretung der 
Landarbeiter so geartet sein muß wie die 
der Unternehmer und der übrigen Arbeiter 
und Angestellten. Wenn wir aber sehen, daß 
besonders in Tirol und Vorarlberg versucht 
wird, die gesetzliche Interessenvertretung der 
Landarbeiter einfach der Unternehmerver­
tretung zu inkorporieren, dann müssen wir 
wohl feststellen, daß dies bestimmt nicht der 
Demokratie entspricht, ja den Grundsätzen 
der Demokratie absolut widerspricht. Es 
ist unbedingt notwendig, daß auch die Land­
arbeiter unabhängig von anderen Interes­
sentengruppen eine Interessenvertretung 
finden. Wenn bei dieser Inkorporierung wenig­
stens die Parität in der Landwirtschafts­
kammer gegeben wäre - aber nicht einmal 
das, denn es handelt sich hier nur um eine 
Sektion, die ein Viertel der ganzen Kammer 
ausmacht, und in Streitfällen soll die Ent­
scheidung beim Präsidenten der Landwirt­
schaftskammer, also bei der Unternehmer­
vertretung liegen. 

Wir werden nicht eher ruhen, bis auch 
in dieser Beziehung für die Landarbeiter 
dasselbe gilt, was für die gewerblichen und 
industriellen Arbeiter gilt und was die Unter­
nehmer ebenfalls für sich selber als selbst­
verständlich "in Anspruch nehmen, daß auch 
die Landarbeiter eine selbständige, völlig 
unabhängige Interessenvertretung bekommen. 
(Beifall bei den Sozialisten.) 
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Bei dem jetzt angestrebten Zustand, der 
zum Teil noch umstritten ist, handelt es 
sich unserer Meinung nach um die Verwirk­
lichung des ständischen Gedankens in ver­
schlechterter Auflage. Der Weg, der zur 
Abgrenzung der Landwirtschaft gegenüber 
der übrigen Wirtschaft in sozialrechtlicher 
Hinsicht b�gangen wurde, zeigt mit aller 
Deutlichkeit auf, daß es nur einen Weg aus 
dem Wirrwarr gibt : ein einheitliches Sozial­
und Arbeitsrecht für alle unselbständig 
Erwerbstätigen in Österreich. Die nunmehr 
festgelegte Abgrenzung kann nur als ein 
erster Schritt bezeichnet werden, denn unser 
Standpunkt war von vornherein der, daß 
alle gewerblichen Arbeiter, wo immer sie 
tätig sein mögen, den gleichen gesetzlichen 
Bestimmungen bezüglich des Sozial- und 

. Arbeitsrechtes unterliegen sollen. Wir be­
trachten daher die nunmehr festgelegte Ab­
grenzung nur als einen ersten Schritt auf 
dem Wege zur Schaffung gerechter Verhält­
nisse und bemerken dazu nur, daß die Rege­
lung für die Betroffenen vor der totalitären 
Zeit wesentlich günstiger war. Wenn auch 
gleichzeitig mit dem Landarbeitsgesetz keine 
Novelle zur Gewerbeordnung geschaffen werden 
konnte, so hoffen wir doch, daß diese N ovel­
lierung bald zustande kommen wird, und 
melden für diese schon heute unsere Forde­
rungen an . 

Das Landarbeitsgesetz, das wir heute be­
schließen, ist als ein großer Fortschritt in 
bezug auf die rechtliche Stellung der Land­
arbeiter zu bezeichnen. Ich bin mit dem 
Abg. D e ngier  absolut einer Meinung, daß 
es nur zustande kommen konnte, weil es 
letzten Endes alle Parteien wollten. Aber 
der Werdegang des Gesetzes zeigt uns doch, 
daß es ein sehr umstrittenes Gesetz war. 
Mehr als . 14 Monate sind seit seiner Ein­
bringung vergangen, und der Kollege Dengier 
wird mir zustimmen, wenn ich sage, daß 
das heutige Gesetz wesentlich anders aus-, 
schaut als das Kind, das vor 14 Monaten 
dem Parlament in die Wiege gelegt wurde. 
(Abg. D e ngle r :  Mittlerweile i8t ja das Kind 
gewachsen !) 

So sehr ich mit dem Kollegen Dengier die 
Bedeutung dessen anerkenne, daß es über­
haupt zu einer Regierungsvorlage gekommen 
ist, obwohl ja schon Initiativanträge von 
mehreren Seiten vorhanden waren, so sehr 
wird er mit mir ebenso einverstanden sein, 
wenn ich sage, daß die jetzige Form des 
Gesetzes und · sein jetziger Inhalt vor allem 
auf die Zähigkeit, Ausdauer, Sachkennt­
nis und Hingabe an die Sache der Lfmdarbeiter­
schaft von seiten unseres Kollegen S c  h n e e -
be  r g e r  zurückzuführen ist. (Lebhafter Beifall 
bei den Soziali8ten. - Abg. D e n g l e r :  Er 

war nicht allein dabei !) Er hat schon als 
Obmann der Gewerkschaft der Land- und 
Forstarbeiter und als Nationalrat vor dem 
Jahre 1934 in dieser Sache einen schweren 
Kampf geführt. (Abg. D e ngle r :  Er kriegt 
dann einen Lorbeerkranz.) Du hast für Dich 
einen Lorbeerkranz dafür beansprucht, daß 
das Landwirtschaftsministerium bereit war, 
uns vor 14 Monaten eine Regierungsvorlage 
zu unterbreiten ! (Heiterkeit bei den Sozia- . 
li8ten.) Ich glaube, daß es berechtigt ist, 
einen Kranz derselben Größe unserem Kollegen 
Schneeberger umzuhängen. (Beifall bei den 
Parteigenos8en.) 

. Das vorliegende Gesetz bedeutet für die 
Landarbeiterschaft einen großen Fortschritt, 
und wir Vertreter der gewerblichen und 
industriellen Arbeiter gratulieren den Land­
arbeitern, aber auch ihrem Vorkämpfer, 
unserem Freund Schneeberger . 

Ich möchte nicht gegen die Ausführungen 
des Herrn Abg. S ch u m y  polemisieren. Das 
würde zu weit führen und nicht ganz in den 
Rahmen der heutigen Diskussion passen. 
Hier stehen gegensätzliche Auffassungen gegen­
über. Ich möchte allerdings sagen, daß er 
heute zum Beispiel bezüglich der Arbeitszeit 
wieder ein wenig seinen Standpunkt gegen­
über dem von . ihm seinerzeit im Unteraus­
schuß vertretenen geändert hat. Aber. darüber 
wollen wir nicht rechten, das ist seine Sache. 

Zum Schlusse meiner Ausführungen möchte 
ich sagen : Für uns Sozialisten bedeutet 
das neue Gesetz nur eine Abschlagszahlung. 
Die Landarbeiter sind nicht Menschen zweiter 
Güte. Wir werden daher den Kampf so lange 
führen, bis auch ihre sozial- und arbeits­
rechtlichen Fragen dem einzig hiefür zu­
ständigen Ministerium übertragen werden, dem 
Ministerium für soziale Verwaltung ! (Zu­
stimmung bei den Parteigenos8en.) Wir werden 
uns freuen, wenn wir in diesem Kampfe die 
Unterstützung aller finden, damit möglichst 
bald der Zeitpunkt der Verwirklichung dieses 
Gedankens kommt. (Lebhafter Beifall bei 
den Sozialisten.) 

* 

Bei der A b  s t i m  m u n g wird zunächst das 
Bundesverfassungsgesetz, betreffend die Zu-. 
ständigkeit des Bundes · auf dem Gebiete des 
Arbeiterrechtes sowie des Arbeiter- und Ange­
stelltenschutzes und der Berufsvertretung, 
nach Feststellung der Anwesenheit von mehr 
als der Hälfte der Mitglieder des Hauses in 
z w e i t e r  und dr itter  Lesung e i n s t i m m i g  
b e s c h l o s s en .  

Hierauf wird das L an d a r b ei t s g e s e t z  
unter Ablehnung der vier Minderheitsanträge 
(S. 2312) in z w e i t e r  Lesung angenommen und 
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in der unmittelbar darauffolgenden d r it t e n  
Lesung zum B e s ch l u ß erhoben. (Lebhafter 
allgemeiner Beifall.) 

Die beiden Ausschußentschließungen (S. 2312)  
sowie der gemeinsame Entschließungsantrag 
D engi e r, S c h n e e b e r g e r, E l s e r  (S. 2329) 
werden a n g e n o m m e n. 

Präsident Dr. Gorbach : Damit sind Gesetz 
und Entschließungen angenommen. ( Erneuter 
lebhafter allgemeiner Beifall.) 

Als 8. Punkt der Tagesordnung folgt der 
Bericht des Verfassungsausschusses über die 
Regierungsvorlage (597 d. B . ) : Bundesver­
fassungsgesetz, womit das Gesetz vom 10. Juli 
1945, St. G. BI. NI'. 60, über den Erwerb 
und Verlust der österreichischen Staatsbürger­
schaft (Staatsbürgerschaftsgesetz) in der Fas­
sung des IH. Hauptstückes des National­
sozialistengesetzes abgeändert wird (2.Staats­
bürgerschaftsgesetz-NoveIle) (614 d. B. ) . 

Berichterstatter Horn : Hohes Haus ! Der 
Verfassungsausschuß hat sich in seinen Sit­
zungen vom 20. und 25: Mai 1948 mit dieser 
Regierungsvorlage eingehend beschäftigt. Es 
wurde zunächst bemängelt, daß die im Ar­
tikel II der Regierungsvorlage vorgesehenen 
Fristen zu eng gehalten ' sind, wenn bedacht 
wird, daß von ihnen vornehmlich im Auslande 
lebende Frauen betroffen werden sollen. Die 
Fristen des Artikels H wurden daher so 
erweitert, daß die Gesuche um Beibehaltung 
der Staatsbürgerschaft noch innerhalb eines 
Jahres nach dem Inkrafttreten des Gesetzes 
eingebracht werden können. Es wurde auch 
der Meinung Ausdruck gegeben, daß die 
Bestimmung im § 2 a des Staatsbürgerschafts­
Überleitungsgesetzes, wonach Frauen die soge­
nannte § 2 a-Erklärung nur dann mit Erfolg 
abgeben können, wenn sie ihren ordentlichen 
Wohnsitz im Gebiete der Republik haben, für 
viele eine Härte bedeutet. Denn obwohl diese 
jetzt im Auslande lebenden Frauen gerne in . 
ihre Heimat zurückkehren möchten, können 
sie dies nicht, weil sie mangels der öster­
reichischen Staatsbürgerschaft nicht die er­
forderliche Bewilligung zur Einreise nach 
Österreich erhalten. Der Ausschuß beschloß 
daher, bei diesem Anlasse auch den § 2 a 

-des Staatsbürgerschafts-Überleitungsgesetzes 
zu novellieren und die in dieser Bestimmung 
bisher enthaltene Bedingung, betreffend den 
Wohnsitz in Österreich ,  zu streichen. Weiter 
beschloß der Verfassungsausschuß, auch eine 
Übergangsbestimmung einzufügen, nach der 
Emigranten die österreichische Staatsbürger­
schaft wiedererlangen können, wenn sie sie 
während der Emigration durch den Erwerb 
einer fremden Staatsbürgerschaft verloren 
haben sollten. Schließlich enthielten die bis-

herigen Normen auf dem Gebiete des Staats­
bürgerschaftsrechtes Bestimmungen, wonach 
der Erwerb der Staatsbürgerschaft unmöglich 
war, wenn der Bewerber eine Verurteilung 
erlitten hatte, die nicht getilgt und gesetzlich 
nicht tilgbar war. Diese Textierung war 
zunächst unklar und hatte überdies zur 
Folge, daß ein Ansuchen um Verleihung der 
Staatsbürgerschaft von Rechts wegen abzu­
lehnen war, wenn der Einbürgerungswerber 
zum Beispiel eine noch nicht getilgte Ver­
urteilung wegen einer ganz geringfügigen 
Übertretung aufzuweisen hatte. Diese Be­
stimmungen sollen nun eliminiert werden. 
Ein gesetzliches Hindernis in dieser Richtung 
wäre in Hinkunft nur mehr eine nicht getilgte 
Verurteilung wegen eines Verbrechens oder 
Vergehens. 

Nach dem Einbau dieser Ausschußbeschlüsse 
war es auch notwendig, die Überschrift zum 
Gesetze zu ändern, das nunmehr ein ein­
faches Bundesgesetz ist und nur in einigen 
seiner Teile als Verfassungsbestimmung de­
klariert werden muß .  Da das Gesetz sowohl 
Änderungen des Staatsbürgerschaftsgesetzes 
als auch des Staatsbürgerschafts-Überleitungs­
gesetzes und darüber hinaus noch neue materiell­
rechtliche Vorschriften enthält, soll es mit dem 
K urzti te� " Staa ts bürgerschaftsrech tnovelle 
1948" bezeichnet werden. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den 
A n t r a g, der Nationalrat wolle dem ange­
schlossenen Gesetzesentwurf die verfassungs­
mäßige Zustimmung erteilen. 

* 

Da der Gesetzesentwurf Verfassungsbestim­
mungen enthält, wird zunächst die Anwesen­
heit von mehr als- der Hälfte der Mitglieder 
festgestellt und die Vorlage sodann in z w e i ­
t e r  und d r i t t e r  Lesung e i n s t i m m i g  b e ­
s ch l o s s e n. 

9. Punkt der Tagesordnung ist der Bericht 
des Immunitätsausschusses über das Aus­
lieferungsbegehren des Strafbezirksgerichtes 
Wien gegen das Mitglied des Nationalrates 
Karl F r i e d l  (621 d. B . ) .  

Berichterstatter Dengler : Das Strafbezirks­
gericht Wien hat unter Zl. 2 U 1832/47 das 
Ersuchen um Mitteilung gestellt, ob der 
Nationalrat der Verfolgung seines Mitgliedes 
Karl F r i e d l  zustimmt. Abg. Friedl ist 
der an zweiter Stelle bestellte öffentliche 
Verwalter der Wiener Fleischwarenwerke und 
wurde in dieser Eigenschaft für eine Beanstan­
dung des Marktamtes verantwortlich gemacht. 

Der Immunitätsausschuß hat es bei Prüfung 
des Sachverhaltes als sehr zweifelhaft 
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gefunden, ob im vorliegenden Falle - abge­
sehen davon, daß es · sich um eine Lappalie 
handelt - überhaupt von einem Verstoß 
gegen die Lebensmittelvorschriften die Rede 
sein kann. Wenn aber schon jemand zur 
Verantwortung gezogen wird, müßte dies die 
Betriebsführung sein, nach deren Anordnungen 
sich ja die Erzeugung und der Verkauf der 
Ware vollzieht. Daß ausgerechnet der zweite 
öffentliche Verwalter - und nur dieser .,-­
zur Verantwortung gezogen wird, erscheint 
bedenklich. 

Da aber der Immunitätsausschuß gru:nd­
sätzlich auf den Standpunkt steht, daß ein 
Verfahren gegen einen Abgeordneten wegen 
irgend eines Tatbestandes, der nicht mit der 
Ausübung des Mandats im Zusammenhang 
steht, nicht behindert werden soll, empfiehlt 
er dem Hause, dem Auslieferungsbegehren 
zuzustimmen. 

Der Immunitätsausschuß stellt demnach 
den Antrag (liest) : 

"Der Nationalrat wolle beschließen : 
Dem Ersuchen des Strafbezirksgerichtes 

Wien, Abt. 2, vom 25. März 1948, 2 U 1832/47, 
um Zustimmung zur strafgerichtlichen Ver­
folgung des Abgeo�dneten zum Nationalrat 
Karl Friedl nach § 1 1 ,  Zl. 1 ,  Lebens­
mittelgesetz, wird stattgegeben." 

* 

Der Antrag des Immunitätsausschusses wird 
a n g e n o m m e n. 

Damit ist die Tagesordnung ers c h ö p ft. 

Die n ä c h s t e  Sitzung wird für den 16. Juni 
1948 in Aussicht genommen. 

Im Anschluß an die Haussitzung findet 
eine Sitzung des Hauptausschusses statt. 

Die Sitzung wird g e s c h l o s s e n. 

Schluß der Sitzung: 16 Uhr 25 Minuten. 

Druck der Osterreichischen Staatsdruckerei. 4482 48 - P. Z. 1 10/48/5 
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